
 

 

 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Der Landrat 

 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

 
Es findet eine Sitzung des Hauptausschusses (Haushalt 2023) am Donnerstag, 
08.12.2022 um 17:00 Uhr, im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Kaiserstraße 8, 24768 
Rendsburg, Kreistagssitzungssaal statt.  
 
 
 
 
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 
 
1. Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung 

 
 

2. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 
 

 

3. Anfragen nach § 26 Geschäftsordnung des Kreistages 
 

 

4. Genehmigung der Niederschriften 
 

 

4.1. Niederschrift über die Sitzung vom 27.10.2022 
 

 

4.2. Niederschrift über die Sitzung vom 10.11.2022 
 

 

5. Umbesetzung von Ausschüssen und anderen Gremien 
 

 

5.1. Umbesetzungsantrag der SPD-Kreistagsfraktion 
 

VO/2022/140 

6. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse 
 

 

7. Organisationsuntersuchung im Fachdienst Schul- und Kul-
turwesen - Darstellung der Ergebnisse 
 

VO/2022/465 

8. Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Antrag des 
BBZ am NOK zur Förderung des Integrationsprojekts " Wert-
voll – Wertgleich – Wertschätzend: tolerant, demokratisch 
und couragiert dem Neuen begegnen“ vom 01.02.2023 bis 
zum 30.06.2023 
 

VO/2022/012 

9. Minderheitenbericht 
 

 

10. Verwaltungsangelegenheiten 
 

 

11. Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit kommunit 
 

 

12. Haushalt 2022 
 

 



 

 

12.1. Haushalt 2022: Fraktionsantrag Vergabe von Restmitteln aus 
Ausschussbudgets 
 

 

13. 2. Nachtragshaushalt 2022 
 

VO/2022/138 

14. Haushalt 2023 
 

 

14.1. Berücksichtigung der Finanzausstattung der kreisangehöri-
gen Kommunen bei der Festsetzung des Kreisumlagehebe-
satzes für das Haushaltsjahr 2023 
 

VO/2022/109 

14.2. Anträge zum Haushalt 2023 
 

 

14.2.
1. 

Haushalt 2023: Antrag der Fraktion der FDP zur Anpassung 
der Mittel Verband Politischer Jugend S-H (VPJ) 
 

VO/2022/131 

14.2.
2. 

Haushalt 2023: Antrag der Kreistagsfraktionen SPD, CDU, 
Bündnis 90 / Die Grünen zur Verbesserung des Katastro-
phenschutzes 
 

VO/2022/142 

14.2.
3. 

Haushalt 2023: Antrag der FDP-Kreistagsfraktion: Erhöhung 
des Fördertopfes des Kreises für die Feuerwehr 
 

VO/2022/146 

14.2.
4. 

Haushalt 2023: Antrag der FDP-Kreistagsfraktion: Einstellen 
von Mitteln für Schulungszwecke im Feuerwehrwesen 
 

VO/2022/147 

14.3. Haushalt 2023: Beschlussfassung über die Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2023 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 
 
 

Umbesetzungsantrag der SPD-Kreistagsfraktion 

VO/2022/140 
 
öffentlich 
 
FD 1.3 Gremien und Recht 
 
 

Fraktionsantrag 
 
Datum:  23.11.2022 
 
Ansprechpartner/in:Nina Fiedler 
 
Bearbeiter/in: Christiane 
Ostermeyer 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

08.12.2022 Hauptausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Beschlussvorschlag 

- Frau Iris Ploog scheidet aus dem Polizeibeirat aus. 
- Frau Anke Göttsch wird Mitglied im Polizeibeirat. 

 
- Frau Iris Ploog scheidet aus dem Unterausschuss Feuerwehr aus. 
- Frau Anke Göttsch wird Mitglied im Unterausschuss Feuerwehr. 

 

Sachverhalt 
Der Sachverhalt ergibt sich aus den Anträgen. 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
entfällt 
 

Finanzielle Auswirkungen 
entfällt 

Anlage/n: 

1 2022-12-08 Umbesetzung SPD Antrag 
 

2 2022-11-14 Antrag SPD Ausschussumbesetzungen 
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Sozialdemokratische Partei Deutschland               Anke Göttsch 

Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde               -  Fraktionsvorsitzende –  
 

 
 

SPD Kreistagsfraktion  Telefon    e-Mail:     Bankverbindung:   Vorsitzende:   Telefon 
Rendsburg-Eckernförde 0 43 31) 2 02- 3 60 spd-fraktion@gmx.de  Sparkasse Mittelholstein Anke Göttsch         0177 / 252 829 9  
Kaiserstraße 8   Fax:     Internet: www.spd-  IBAN: DE22 214 500  Pferdemarkt 58  an-goettsch@gmx.de  
24768 Rendsburg   (0 43 31) 2 02-5 30 net-sh.de/rdeck/fraktion      000 000 031 097   24340 Eckernförde  

 

An                             Rendsburg, den 21.11.2022 

Vorsitzenden des Hauptausschusses 

Herrn Thorsten Schulz 

 

im Hause 

 

 

 

 

Sitzung des Hauptausschusses am 08.12.2022 

Umbesetzung von Ausschüssen 

 

 

Sehr geehrter Herr Schulz, 

 

Die SPD-Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde stellt folgenden Antrag zur Umbesetzung von 

Ausschüssen: Der Hauptausschuss möge beschließen: 

 

Frau Iris Ploog scheidet aus dem Polizeibeirat aus.  

Frau Anke Göttsch wird Mitglied im Polizeibeirat. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Anke Göttsch 
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An                             Rendsburg, den 08.11.2022 

Kreispräsidentin des 

Kreises Rendsburg-Eckernförde 

Frau Dr. Juliane Rumpf 

 

im Hause 

 

 

 

 

Kreistagssitzung am 14.11.2022 

TOP 4: Umbesetzung von Ausschüssen 

 

 

Sehr geehrte Frau Kreispräsidentin, 

 

die SPD-Kreistagsfraktion hat auf ihrer Klausurtagung im November 2022 personelle Änderungen 

vorgenommen.  

 

Die SPD-Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde stellt folgenden Antrag zur Umbesetzung von 

Ausschüssen: Der Kreistag möge beschließen: 

 

Hauptausschuss: 

Iris Ploog scheidet aus dem Ausschuss aus. 

Iris Ploog scheidet als stellv. Vorsitzende aus. 

Hans-Jörg Lüth wird stellv. Vorsitzender. 

Anke Göttsch wird ordentliches Mitglied. 

Peter Skowron wird stellv. Mitglied. 

 

Regionalentwicklungsausschuss: 

Anke Göttsch ist nicht mehr Vorsitzende. 

Jens Kolls wird ordentliches Mitglied da Herr Tretbar-Endres ausgeschieden ist. 

Jens Kolls wird Vorsitzender. 

Anke Göttsch wird ordentliches Mitglied. 

Helge Kohrt scheidet als stellv. bürgerliches Mitglied aus. 

Thomas Baldzuhn wird stellv. bürgerliches Mitglied. 

Jonas Kramer wird stellv. bürgerliches Mitglied. 

 

Sozial- und Gesundheitsausschuss: 

Marek Schlegel wird bürgerliches Mitglied anstatt Christiane Buhl. 

Christiane Buhl wird stellvertretendes Mitglied. 

 

Jugendhilfe-Ausschuss: 

Dominik Wieckhorst scheidet als stellv. bürgerliches Mitglied aus 

Bernhard Fleischer wird stellv. Mitglied. 
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Ausschuss f. Schule, Sport, Kultur u. Bildung: 

Anke Göttsch scheidet als stellv. Mitglied aus. 

Felix Grabowski wird stellv. bürgerliches Mitglied. 

 

Umwelt- und Bauausschuss: 

Dominik Wieckhorst scheidet als stellv. bürgerliches Mitglied aus 

Burghard Lorenz wird stellv. bürgerliches Mitglied. 

Joachim Schulze scheidet aus dem Ausschuss aus. 

Hans-Jörg Lüth wird ordentliches Mitglied. 

Ralf Tams wird stellv. bürgerliches Mitglied. 

 

Feuerwehrausschuss (Unterausschuss HA): 

Iris Ploog scheidet als Mitglied aus. 

Anke Göttsch wird Mitglied. 

 

Kuratorium Erziehungsberatungsstelle (aus JHA): 

Dominik Wieckhorst scheidet aus. 

Bernhard Fleischer wird Mitglied. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Anke Göttsch 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 

Organisationsuntersuchung im Fachdienst Schul- und 
Kulturwesen - Darstellung der Ergebnisse 

VO/2022/465 
 
öffentlich 
 
FB 3 Jugend und Familie 
 
 

Mitteilungsvorlage öffentlich 
 
Datum:  05.09.2022 
 
Ansprechpartner/in: 
 
Bearbeiter/in: Thomas Voerste 

  

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

21.11.2022 Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung 
(Kenntnisnahme) Ö 

03.11.2022 Hauptausschuss (Kenntnisnahme) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Sachverhalt 
1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:  

Entfällt 

 

2. Sachverhalt:  

Über die Planungen zur Organisationsuntersuchung im Fachdienst Schul- und Kulturwesen 
berichtete die Verwaltung dem Hauptausschuss bereits (VO/2022/352). Die Untersuchung 
wurde in der 35. KW abgeschlossen. Mit dieser Vorlage berichtet die Verwaltung von den 
Ergebnissen. 

  

Was waren die Ziele der Organisationsuntersuchung? 

- Die Struktur des Fachdienstes ist überprüft und optimiert 
- Die Aufgabenverteilung innerhalb des Fachdienstes ist transparent, effektiv 

und effizient geregelt 
- Es gibt eine Digitalisierungsstrategie für den Fachdienst  
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Wie verlief die Untersuchung? 

Die Beraterinnen und Berater der Firma DICIDE führten zunächst Gespräche mit den 
Führungskräften, um den Rahmen für die Untersuchung festzulegen. Danach kam es zu 
Einzelgesprächen mit allen Mitarbeitenden über ihre Aufgaben, Stärken und 
Herausforderungen. Neben qualitativen Fragestellungen wurden auch Mengengerüste 
erhoben, insbesondere um Aussagen zum Personalbedarf treffen zu können. Vertieft wurden 
die Erkenntnisse dieser Gespräche in kleinen Workshops.   

 

Zu welchen Ergebnissen kommt die Organisationsuntersuchung? 

Der Fachdienst verfügt nach Auffassung der Untersuchenden über eine sehr motivierte und 
engagierte Belegschaft. Nur so sei es in den vergangenen Monaten und Jahren möglich 
gewesen, die Herausforderungen durch stetig wachsende Aufgaben (z.B. bei der 
Digitalisierung der Schulen oder in der Personalsachbearbeitung der unteren Schulaufsicht) 
und längere Vakanzen auf der Leitungsebene weitgehend zu bewältigen. Nachteilig hat sich 
diese Entwicklung der Vergangenheit auf die Funktionalität des Fachdienstes und die 
Belastung der Mitarbeitenden ausgewirkt. Wesentliche Handlungsempfehlungen im 
Überblick: 

 

- Schaffung von Standards und Rahmenbedingungen: als wesentlicher Punkt 
wird die Einführung eines einheitlichen Dateimanagements empfohlen. Es 
werden auch Hinweise zur Verbesserung der Kommunikation innerhalb des 
Fachdienstes identifiziert. 

- Anpassung der Organisationsstruktur: es wird die Schaffung einer Fachgruppe 
„Schulträgerangelegenheiten“ empfohlen um die viel zu hohe Leitungsspanne 
der Fachdienstleitung (1:52) zu reduzieren.  

- Durch eine verbesserte Strukturierung von Prozessen sollen intransparente 
Strukturen aufgelöst, Zuständigkeiten klargestellt und Grundlagen zur 
Identifikation individueller Prozessoptimierungen geschaffen werden 

 

Identifiziert die Organisationsuntersuchung Personalbedarfe? 

Folgende Personalbedarfe identifiziert die Untersuchung: 

- Schaffung einer Fachgruppe Schulträgerangelegenheiten zur Reduzierung   
der viel zu hohen Leitungsspanne der Fachdienstleitung 

- Schaffung einer zusätzlichen Stelle in der Personalsachbearbeitung der 
unteren Schulaufsicht auf Grund massiv gestiegener Fallzahlen (Anstieg der 
Fallzahlen seit 2017 um über 1148 Fälle bzw. 54%) 

- Erhalt der zusätzlichen Stelle für die Bearbeitung von Aufgaben im 
Zusammenhang mit Fragen der Digitalisierung von Schulen (Stelle existiert 
bereits mit KW-Vermerk 2023) 

 

Eine differenzierte Darstellung der Ergebnisse entnehmen Sie bitte der 
Abschlussdokumentation in der Anlage. 

 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
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Finanzielle Auswirkungen 
Relevanz für den Klimaschutz: 

Entfällt 
 

 

Finanzielle Auswirkungen:  

213.800€ für Personalmehraufwand 
 

Anlage/n: 

1 2022-09-06_FB3_Schul-und-Kulturwesen_Abschluss_Lösungsphase-
Update 
 

2 Entwurf IV Masterplan zur Umsetzung der Ergebnisse der 
Orgauntersuchung 
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So arbeiten wir morgen!

Organisationsuntersuchung
FB 3 – Schul- und Kulturwesen

Abschluss der Lösungsphase, 06.09.2022
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Vorwort
Einleitung und ein Danke für die Zusammenarbeit

Sehr geehrte Frau Kistner, sehr geehrter Herr Voerste, 

in dieser Unterlage stellen wir Ihnen die individuellen Handlungs-

empfehlungen für die Organisationsuntersuchung im Fachdienst Schul- & 

Kulturwesen vor. Wir möchten uns vor allem für die angenehme und 

konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Durch die Offenheit der 

Mitarbeitenden in den Interviews konnten wir relevante und geeignete 

Handlungsempfehlungen identifizieren. Beim Vorgehen und der 

Entwicklung der Lösungen haben wir stets den Grundsatz verfolgt:        

Der Mensch steht im Mittelpunkt!

Entscheidend ist es nun, die nächsten Schritte in einem angemessenen 

Vorgehen durchzuführen, damit die Umsetzung der Handlungs-

empfehlungen der Organisationsuntersuchung nachhaltige 

Verbesserungen für die Mitarbeitenden des Fachdienstes mit sich bringt.

Hannah Mühlenbruch & Bo Lennart Andresen  

Hannah Mühlenbruch 

Consultant Modern Work Concepts

E-Mail: hmuehlenbruch@dicide.de

Ihr Team: 

Bo Lennart Andresen

Teamlead Modern Work Concepts

E-Mail: bandresen@dicide.de
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Inhaltsverzeichnis
Aufbau der Lösungspräsentation

Rückblick: Zielsetzung, Projektablauf und Zwischenergebnisse 
Was wollten wir erreichen? Wie sind wir vorgegangen? Welche Zwischenergebnisse gab es? 

Aufbau der Handlungsempfehlungen
Erläuterungen zur Aufbereitung der Handlungsempfehlungen

Handlungsempfehlungen im Detail
Vorstellung der einzelnen Handlungsempfehlungen 

Nächste Schritte
Vorschlag für die nächsten Schritte
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Zielsetzung
Was wollten wir erreichen 

Die Zielsetzung der Organisationsuntersuchung war es, individuelle Handlungsempfehlungen für den 

Fachdienst Schul- & Kulturwesen abzuleiten, um …

die Mitarbeitenden im Fachdienst Schul- & Kulturwesen langfristig zu entlasten.

die Zusammenarbeit zu optimieren und Komplexität zu reduzieren.

die Effizienz und Produktivität zu steigern.

Zielsetzung:
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Projektablauf
Projektübersicht
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KW 12

Bewertung 

Ergebnisse 

Start des Projektes 

25.03.2022

Sichtung und Bewertung 

Kernprozesse

Projektorganisation und -management

Konzeptionierung

Interviews/Workshops 

Mitarbeiter & „Schulterblick“

KW 13-23 KW 24 KW 25 KW 26-30 KW 31

Sichtung und Bewertung 

Tools/Applikationen

Ableitung

Umsetzungsempfehlung

Organisation/Dokumentation/Präsentation

Sichtung und Bewertung 

Aufbauorganisation

Umsetzung

Konzeptionierung

Orga-Untersuchung

Abschluss Analysephase 

15.06.2022

Abschluss 

Lösungsphase 

01.08.2022
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Projektablauf
Wie sind wir vorgegangen

Interviews

Verstehen

Darstellung der Aufgabenbereiche

Transparenz schaffen

Bewertungsphase

Einordnen

Lösungsansätze

Konzeption
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Projektablauf
Durchgeführte Interviews & besprochene Fragen

Mit folgenden Mitarbeitenden haben wir Interviews geführt 

Frau Bauer Frau Clausen Frau Engels Herr Götz

Frau Jennert Frau Kistner Frau Lüer Frau Pleß

Frau Skorsch Frau Bening Herr Engel Frau Grigoleit

Frau Kanter Frau Kunze-Petersen Frau Peters Frau Sendacki

Herr Will 

− Die Online-Befragung hat im ersten Schritt den Mehrwert des Einbezugs der Mitarbeitenden.

− Die Erkenntnisse aus der Befragung sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht in die Organisationuntersuchung 

eingeflossen.

Ergänzend haben wir eine Online-Befragung der Schulassistentinnen bereit gestellt
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Projektablauf
Interview Leitfragen

Aufgaben/Arbeitsschritte

• Position, Aufgabenbereich

• Was sind Ihre Tätigkeiten?

• Wie sieht ein üblicher Tagesablauf 

aus?

Schnittstelle

• Mit wem arbeiten Sie regelmäßig 

zusammen?

• Wer nutzt die Informationen?

• Bestehen weitere Abhängigkeiten?

Werkzeuge  

• Mit welchen Tools arbeiten Sie 

regelmäßig?

• In welcher Form kommen Informationen 

bei Ihnen an?

• Wo und wie dokumentieren Sie 

Ergebnisse?

Herausforderungen 

• Wo sehen sie Herausforderungen?

• Zeitlich, Zuständigkeiten, 

Informationsfluss, etc.? 

TOP 7



Projektablauf
4 Bereiche für modernes Arbeiten

Warum

Mission & 

Vision

Was

Welche formellen und informellen 

Aufgaben werden in welchen 

Arbeitsabläufen bewältigt?

Womit

Mit welchen analogen und digitalen 

Hilfsmitteln werden die Aufgaben 

bewältigt?

Wie

Wie wird im Unternehmen gearbeitet 

und wie wird geführt?

Wo

Wo und in welcher Arbeitsumgebung 

wird gearbeitet? 
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− Intransparenz

− Misstrauen

− Erhöhte Komplexität

− Erhöhter Zeitaufwand

− Erhöhter 

Ressourcenverbrauch

− Unzufriedenheit

− Kein übergreifendes 

Wir-Gefühl

Zwischenergebnis der Analysephase
Herausforderungen und ihrer Auswirkungen
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− Datei-/Dokumenten-

management

− Digitale Ordnerstruktur

− Kopers System Nutzung

− H+H Programm Nutzung

− Zugriff auf Scanner/Kopierer

− Kein eigener Raum für 

Ausbildungskoordination

− Räumliche Trennung des 

Bereiches 

Personalsachbearbeitung

− Doppel-/Dreifachstrukturen 

in der Dokumentenstruktur 

− Vertretungsregelungen 

− Ad hoc Anfragen

− Standards und Vorlagen

− Dauerhafte Erreichbarkeiten 

− Mehraufwand durch Krise(n)

− Kommunikationsstruktur

− Konstanz in der Führung 

− Entscheidungsprozesse

− Entwicklungsgespräche

− Interner Austausch

− Führungsspanne

− Personalschlüssel

− Fachliche vs. Organi-

satorische Führung
Hohe Arbeits-

belastung 

Hoher Krankheits-

stand

Effizienzverlust 
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Inhaltsverzeichnis
Aufbau der Lösungspräsentation

Rückblick: Zielsetzung, Projektablauf und Zwischenergebnisse 
Was wollten wir erreichen? Wie sind wir vorgegangen? Welche Zwischenergebnisse gab es? 

Aufbau der Handlungsempfehlungen
Erläuterungen zur Aufbereitung der Handlungsempfehlungen

Handlungsempfehlungen im Detail
Vorstellung der einzelnen Handlungsempfehlungen 

Nächste Schritte
Vorschlag für die nächsten Schritte
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− Intransparenz

− Misstrauen

− Erhöhte Komplexität

− Erhöhter Zeitaufwand

− Erhöhter 

Ressourcenverbrauch

− Unzufriedenheit

− Kein übergreifendes 

Wir-Gefühl

Aufbau der Handlungsempfehlungen
Auswirkungen als Ausgangspunkt
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management
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− Kopers System Nutzung

− H+H Programm Nutzung

− Zugriff auf Scanner/Kopierer

− Kein eigener Raum für 

Ausbildungskoordination

− Räumliche Trennung des 

Bereiches 

Personalsachbearbeitung

− Doppel-/Dreifachstrukturen 

in der Dokumentenstruktur 

− Vertretungsregelungen 

− Ad hoc Anfragen

− Standards und Vorlagen

− Dauerhafte Erreichbarkeiten 

− Mehraufwand durch Krise(n)

− Kommunikationsstruktur

− Konstanz in der Führung 

− Entscheidungsprozesse

− Entwicklungsgespräche

− Interner Austausch

− Führungsspanne

− Personalschlüssel

− Fachliche vs. Organi-

satorische Führung
Hohe Arbeits-

belastung 

Hoher Krankheits-

stand

Effizienzverlust 
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Aufbau der Handlungsempfehlungen
Erarbeitung von Zielen

Auswirkungen 

der Herausforderungen:

− Intransparenz

− Misstrauen

− Erhöhte Komplexität

− Erhöhter Zeitaufwand

− Erhöhter 

Ressourcenverbrauch

− Unzufriedenheit

− Kein übergreifendes 

Wir-Gefühl

Ziele, die wir, ausgehend von den Auswirkungen der Herausforderungen, mit den 

Handlungsempfehlungen erreichen wollen:

Komplexität reduzieren: Komplexität entsteht durch viele verschiedene Faktoren und ist oft nicht 

ganz zu vermeiden. Trotzdem sollte so wenig Komplexität wie möglich entstehen. Ein effizientes 

Dokumentenmanagement, klare Verantwortlichkeiten oder Standards sind dazu geeignet. 
1

2

3

4

5

Transparenz schaffen: Für eine moderne Arbeitsumgebung gehört es dazu, die Mitarbeitenden 

über Entwicklungen und Veränderungen zu informieren und diese zu begleiten. Auch führt 

Transparenz bei Mitarbeitenden zu positiven Effekten wie Zufriedenheit und Motivation.  

Ängste nehmen: Damit die Mitarbeitenden ihre Aufgaben mit dem größtmöglichen Einsatz 

angehen, ist es entscheidend, ein Gefühl der Überforderung zu verhindern und damit Ängste zu 

nehmen. Die Mitarbeitenden müssen sich, für ihre Aufgaben, befähigt und unterstützt fühlen.

Wir-Gefühl fördern: Durch ein gemeinsames Verständnis, wofür die tägliche Arbeit geleistet wird, 

entsteht bei Mitarbeitenden ein Gefühl von Zugehörigkeit und Motivation. Zudem ist ein Wir-Gefühl 

entscheiden, um Synergien z.B. durch Zusammenarbeit in der Organisation zu heben.

Aufwände reduzieren: Durch zu viele Aufgaben entstehen Arbeitsaufwände, die von den 

Mitarbeitenden nicht mehr bewältigt werden können. Damit es nicht zur Frustration kommt, muss 

die Aufgabenlast des Einzelnen beachtet werden, um neu zu priorisieren oder zu entlasten.
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Aufbau der Handlungsempfehlungen
Bewertung nach Zielen und Umsetzungsdauer

Bewertung der Handlungsempfehlungen nach den Zielen:

− Die Bewertung zeigt an, in welchem Ausmaß die 

Handlungsempfehlung auf die jeweiligen Ziele einzahlt. 

− Die Skala geht von 0 bis 4 Punkten: Von geringem, zu 

ausgeprägtem Einfluss auf die Zielerreichung.

− Die Bewertung dient vor allem als Unterstützung für eine 

Priorisierung der Handlungsempfehlungen.

Bewertung der Handlungsempfehlungen nach der geschätzten Dauer der Umsetzung:

Kurzfristig:

Am Anfang der Handlungsempfehlungen 

stehen Ziele, die nach unserer 

Einschätzung relativ schnell 

Verbesserungen bringen würden.

− Komplexität reduzieren

− Transparenz schaffen 

− Ängste nehmen

− Wir-Gefühl fördern

− Aufwände reduzieren 

Mittelfristig:

Nach den kurzfristig zu erreichenden 

Handlungsempfehlungen kommen Themen, 

die eher auf einer mittelfristigen Zeitspanne 

Ergebnisse liefern werden.

Langfristig:

Die Handlungsempfehlungen in dieser 

Kategorie sind eher als langfristige Projekte, 

aufgrund von Umfang und der Abhängigkeit 

von Dritten anzusehen.

Kurzfristig Mittelfristig Langfristig
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Aufbau der Handlungsempfehlungen
Modulare Einteilung

Für eine bessere Übersichtlichkeit und zur Darstellung der Abhängigkeiten zwischen einzelnen Handlungsempfehlungen haben 

wir vier Module entwickelt, in die sich die konkreten Handlungsempfehlungen einordnen lassen. Im Zuge der Umsetzung 

einzelner Handlungsempfehlungen können Synergien geschaffen werden, wenn Themen zusammen gedacht werden.

Standards einsetzen

Standards und einheitliche 

Rahmenbedingungen sind 

entscheidend für die 

Transparenz untereinander, für 

die Orientierung der 

Mitarbeitenden und damit für 

eine effiziente Verwaltung.

Modul 1

Anpassungen in der 

Organisationstruktur

Bei punktuellen Anpassungen 

in der Organisationsstruktur 

geht es vor allem um eine 

bessere Verteilung der 

anfallenden Aufgaben.

Miteinander im Team

Das Miteinander im Team kann 

durch Stellschrauben wie 

Kommunikation und eine 

räumliche Zusammensetzung 

gefördert werden. 

Prozesse

Die Möglichkeiten für 

Verbesserungen in den 

Prozessen sind vielfältig. 

Hierfür bedarf es allerdings 

eines tieferen Detailgrades.

Modul 2 Modul 3 Modul 4
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Modul 1 – Übersicht
Standards einsetzen

Handlungs-

empfehlung

Komplexität 

reduzieren 

Transparenz 

schaffen 
Ängste nehmen 

Wir-Gefühl 

fördern

Aufwände 

reduzieren

Umsetzungs-

dauer

Kalender 

freischalten
kurzfristig

Meetings 

strukturieren 
kurzfristig

Fokuszeiten 

einführen
kurzfristig

Regeln für Mobiles 

Arbeiten 
kurzfristig

Leitfaden für 

Vertretungen und 

Übergaben

kurzfristig

Dokumentenablage 

vereinheitlichen
langfristig
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Modul 2 – Übersicht
Anpassungen in der Organisationstruktur

Handlungs-

empfehlung

Komplexität 

reduzieren 

Transparenz 

schaffen 
Ängste nehmen 

Wir-Gefühl 

fördern

Aufwände 

reduzieren

Umsetzungs-

dauer

Szenario A: 

Fachgruppen-

leitung & Sach-

bearbeiter*in 

einsetzen 

mittelfristig

Szenario B: 

Zwei Fachgruppen-

leitungen einsetzen

mittelfristig

Szenario C: 

Assistenz der 

Fachdienstleitung 

einstellen 

mittelfristig

Führungsleitlinien 

etablieren 
mittelfristig
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Modul 3 – Übersicht
Miteinander im Team

Handlungs-

empfehlung

Komplexität 

reduzieren 

Transparenz 

schaffen 
Ängste nehmen 

Wir-Gefühl 

fördern

Aufwände 

reduzieren

Umsetzungs-

dauer

Kaffeeküchen-

effekt erzeugen
kurzfristig

Teambuilding der 

Personalsach-

bearbeiter*innen

mittelfristig

Gesundheits-

fördernde 

Maßnahmen

kurzfristig
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Modul 4 – Übersicht
Prozesse

Handlungs-

empfehlung

Komplexität 

reduzieren 

Transparenz 

schaffen 
Ängste nehmen 

Wir-Gefühl 

fördern

Aufwände 

reduzieren

Umsetzungs-

dauer

Identifikation 

individueller 

Prozess-

optimierungen

mittelfristig

Klarheit über 

Ansprech-

partner*innen für 

intern und extern 

mittelfristig

Sprechzeiten für 

den Telefondienst 

einführen 

kurzfristig
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Inhaltsverzeichnis
Aufbau der Lösungspräsentation

Rückblick: Zielsetzung, Projektablauf und Zwischenergebnisse 
Was wollten wir erreichen? Wie sind wir vorgegangen? Welche Zwischenergebnisse gab es? 

Aufbau der Handlungsempfehlungen
Erläuterungen zur Aufbereitung der Handlungsempfehlungen.

Handlungsempfehlungen im Detail
Vorstellung der einzelnen Handlungsempfehlungen 

Nächste Schritte
Vorschlag für ein konkretes Vorgehen
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Standards einsetzen
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Handlungsempfehlung
Kalender freischalten

Komplexität reduzieren Transparenz schaffen Ängste nehmen Wir-Gefühl fördern Aufwände reduzieren

− Die Freigabe der Kalender unter den Mitarbeitenden des Schul- und Kulturwesens ist ein sehr einfaches und schnell 

umzusetzendes Mittel, um vor allem die Transparenz zu erhöhen.

− Durch die Möglichkeit der Einsicht in die Kalender von Kolleg*innen können Termine besser abgestimmt und auf Bedarfe wie 

Konzentrationsphasen oder auch Home Office mehr Rücksicht genommen werden. 

− Trotz einfacher Umsetzung, ist dieser Schritt für die*die ein oder anderen Mitarbeitenden sicher ein großer – daher braucht 

es einen guten Rahmen, um die Kalenderfreischaltung einzuführen.

− Einführung der Kalenderfreischaltung im Rahmen eines Teammeetings: Ankündigung der Mehrwerte, Erklärung der 

Freischaltung via Screenshots bspw. im Nachgang

− Vorschläge für die Nutzung: Home Office Tage benennen, Konzentrationsphasen blocken, zwischen Internen und Externen 

Terminen unterscheiden

− Übergeordnet könnte in diesem Rahmen über eine Outlook Schulung für die Mitarbeitenden nachgedacht werden. 

Mittlerweile gibt es zahlreiche Funktionen, die die Zusammenarbeit erleichtern können.

Konkrete Schritte:

Kurzfristig Mittelfristig Langfristig

Beschreibung:
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Handlungsempfehlung
Meetings strukturieren

Komplexität reduzieren Transparenz schaffen Ängste nehmen Wir-Gefühl fördern Aufwände reduzieren

− Es braucht eine strukturierte Aufarbeitung für eine neue Meeting-Struktur, damit Aufwände reduziert werden. Gut informierte 

Mitarbeitende sind auch für Vertretungen wichtig. 

− Fragen sind unter anderem: Wie viele Meetings braucht es? Was soll der Inhalt sein und wie kann ein standardisierter Ablauf 

gewährleistet werden? Mit welchen Personenkreisen werden welche Meetings abgehalten? Welche Agendapunkte sollten 

stets berücksichtigt werden?

− Auch die Dokumentation der Ergebnisse ist ein wichtiges Thema bei der Erarbeitung einer Meeting-Struktur. 

− Damit auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden eingegangen wird, sollte die Einbeziehung in Form einer Online-Umfrage 

vorgenommen werden.

− Die Meetingregeln lassen sich dann gemeinsam im Team festlegen (Struktur, Ziel des Termins, Dauer, …). Hierbei sollte 

auch die Veränderung durch die hybride Zusammenarbeit berücksichtigt werden.

− Inhaltlich würde es sich in diesem Rahmen bspw. auch anbieten, über Formate des Wissenstransfers nachzudenken (als 

eigenes Format oder als Baustein des Teammeetings beispielsweise)

Konkrete Schritte:

Kurzfristig Mittelfristig Langfristig

Beschreibung:

TOP 7



Handlungsempfehlung
Fokuszeiten einführen

Komplexität reduzieren Transparenz schaffen Ängste nehmen Wir-Gefühl fördern Aufwände reduzieren

− Ständige Unterbrechungen können auf Dauer sehr belastend für den gesamten Fachdienst sein, sodass eine festgelegte 

Zeit, in der Mitarbeitende konzentriert arbeiten können, sehr sinnvoll ist.

− Dafür braucht es klare Regelungen aus und für das Team, die von allen akzeptiert und damit auch von allen getragen 

werden.

− Um das Thema Fokuszeit möglichst gewinnbringend einzusetzen, sollten die Mitarbeitenden in die Erarbeitung eines 

einbezogen werden. Trotzdem ist es sinnvoll, im Vorhinein Lösungsvorschläge und Ideen zu entwickeln, um eine 

Diskussionsgrundlage bereitzustellen.

− Wichtig ist zudem, dass das Thema Fokuszeit nicht einzeln, sondern in Kombination mit anderen Themen wie der Meeting-

Struktur, Regelungen für mobiles Arbeiten oder der Einführung telefonischer Sprechzeiten zu denken ist.

Konkrete Schritte:

Kurzfristig Mittelfristig Langfristig

Beschreibung:
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Handlungsempfehlung
Regeln für mobiles Arbeiten

Komplexität reduzieren Transparenz schaffen Ängste nehmen Wir-Gefühl fördern Aufwände reduzieren

− Richtig umgesetzt bringt mobiles Arbeiten viele Vorteile für die Mitarbeitenden und die Organisation mit sich. Dafür bedarf es 

vor allem Akzeptanz im Team und gewisse Rahmenbedingungen, um möglichen Nachteilen wie der Vernachlässigung des 

internen Austausches vorzubeugen. 

− Diese Rahmenbedingungen bzw. Regelungen gilt es mit den Teams zu definieren. Wichtig ist, dass möglichst der gesamte 

Fachdienst von einheitlichen Regelungen erfasst wird, um Insellösungen und damit Unzufriedenheit zu verhindern.

− Auch bei Regelungen für mobiles Arbeiten gibt es wenig Patentlösungen, sondern es sollte auf die Bedarfe der 

Mitarbeitenden im Fachdienstes geschaut werden. Selbstverständlich können best practice Beispiel aus anderen 

Organisationen für Inspiration und die Entscheidungsfindung herangezogen werden. Dies wäre der erste konkrete Schritt. 

− Anschließend können die Regelungen in Absprache mit den Mitarbeitenden festgelegt und eingeführt werden.

− Diese Regeln können gerade in der Kombination mit Meeting-Regeln und der Festsetzung von Fokuszeiten eine wirksame 

und nachhaltige Entlastung der Mitarbeitenden darstellen.

Konkrete Schritte:

Kurzfristig Mittelfristig Langfristig

Beschreibung:

TOP 7



Handlungsempfehlung
Leitfadenentwicklung für Vertretung und Übergaben 

Komplexität reduzieren Transparenz schaffen Ängste nehmen Wir-Gefühl fördern Aufwände reduzieren

− Urlaubssituationen oder auch eine gewisse Fluktuation bei den Mitarbeitenden sind normale und wiederkehrende 

Situationen. 

− Die damit verbundenen Übergaben von Themen sollten möglichst reibungslos vorgenommen werden, um Unzufriedenheit 

und Komplexität zu reduzieren.

− Ein Leitfaden für die zeitlich abwesende Person, die eine Übergabe zu organisieren hat, ist eine gute Möglichkeit, dies zu 

gewährleisten.  

Beschreibung:

− Die Erarbeitung eines Leitfadens für die Übergabe bei zeitlicher Abwesenheit könnte schnell und einfach umgesetzt werden. 

Dafür braucht es bei den Mitarbeitenden das Bewusstsein für die Relevanz des Themas, dann ließen sich sicher einige 

Mitarbeitende finden, die sich dem ersten Aufschlag einer Checkliste annehmen.

− Der erste Entwurf kann dann über die Zeit iterativ weiterentwickelt und ergänzt werden.

− Der Mehrwert dieser Empfehlung erhöht seine Wirksamkeit deutlich, wenn diese als Basis eine einheitliche Ablagestruktur 

hat. Auf diese Empfehlung gehen wir im nächsten Schritt ein.

Konkrete Schritte:

Kurzfristig Mittelfristig Langfristig
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Handlungsempfehlung
Dokumentenablage vereinheitlichen I

Komplexität reduzieren Transparenz schaffen Ängste nehmen Wir-Gefühl fördern Aufwände reduzieren

− Durch eine strukturierte Dokumentenablage kann viel Komplexität, aufgrund vom Abbau der Doppel- oder Dreifachstrukturen, 

reduziert werden. Auch der Wissensaustausch wird stark gefördert. 

− Eine einheitliche Dokumentenablage ist die entscheidende Basis hin zu einer effizienten Verwaltung. Das Außerachtlassen 

dieser Basis sorgt für immer mehr Komplexität, Intransparenz, Aufwänden und damit zu einer immer höheren Beanspruchung 

der Mitarbeitenden

Beschreibung:

− Die Vereinheitlichung der Dokumentenablage ist ein sehr umfangreiches Thema und kann auf verschiedene Weisen 

angegangen werden. Die Erstellung der Aufgabenübersicht ist dafür ein essentieller Baustein, um durch den 

Gesamtüberblick beispielsweise Doppelstrukturen zu erkennen und anschließend aufzulösen.  

− Wir empfehlen die Aufsetzung eines Projektes, damit ein Projektmanagementteam mögliche Widerstände kommunikativ 

geeignet auflösen kann. Auf der nächsten Seite wird das empfohlene Vorgehen, hin zu einer modernen und 

technologieunterstützten Dokumentenablage, in zwei Schritten, aufgezeigt.

Konkrete Schritte:

Kurzfristig Mittelfristig Langfristig
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Handlungsempfehlung
Dokumentenablage vereinheitlichen II

Schritt 1:

− Es braucht ein erfahrendes Projektmanagement-

Team, um nicht nur eine saubere Durchführung, 

sondern auch eine wirksame Kommunikation zu 

gewährleisten.

− Die Arbeit in der Dokumentenablage betrifft den 

Arbeitsalltag aller Mitarbeitenden. Das macht es zu 

einem großen Hebel für die Entlastung aller, birgt 

aber auch große Herausforderungen.

− Es gilt eine benutzer*innenfreundliche 

Dokumentenablage, mit möglichst wenig Ebenen 

und klaren Regeln aufzusetzen. 

− Anschließend müssen die bestehenden Dokumente 

in die neue Struktur überführt werden. Dabei werden 

Doppelstrukturen aufgelöst und nicht genutzte 

Dokumente archiviert oder gelöscht.  

Schritt 2:

− Eine einheitliche und schlanke Dokumentenablage ist 

die Grundlage für eine mögliche Überführung in eine 

dafür vorgesehene Technologie.  

− Andernfalls würden die Herausforderungen nur 

verschoben werden. 

− Eine moderne und technologieunterstütze 

Dokumentenablage bietet sich heutzutage über einen 

SharePoint an. 

− Mit einem SharePoint können Informationen deutlich 

einfacher geteilt werden und es ermöglicht eine 

übersichtliche und strukturierte Zusammenarbeit. 

* Der SharePoint läuft über ein cloudbasiertes Modell, bei dem Speichervolumen 

über das Internet zur Verfügung gestellt werden. Im Kontext des SharePoints wird 

die Rechenkapazität von Servern in Deutschland über die Firma Microsoft 

bereitgestellt.
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Handlungsempfehlung
Dokumentenablage vereinheitlichen III

Über einen SharePoint können Inhalte geteilt und verwalten werden, um die Teamarbeit zu stärken, schnell 

Informationen zu finden und in der gesamten Organisation reibungslos zusammenzuarbeiten.
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Anpassungen in der 

Organisationsstruktur
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Handlungsempfehlung
Übersicht der drei Szenarien

Die Fachdienstleitung ist mit einer sehr großen Führungsspanne und einem breiten Aufgabenspektrum konfrontiert. Durch die 

fehlende Kontinuität einer Fachdienstleitung in der Vergangenheit, hat sich die Aufgabenorganisation sowie die Zusammenarbeit

eigenständig weiterentwickelt. Diese Ausgangssituation und die große Führungsspanne erschweren sowohl die disziplinarische 

als auch die fachliche Führung. Um die Komplexität in der Führung des Fachdienstes zu reduzieren, die Transparenz zu erhöhen 

und damit eine Produktivitäts- und Effizienzsteigerung zu erzielen, möchten wir drei Szenarien vorstellen, die wir im Folgenden 

ausführen. Den größten positiven Effekt bei sinnvoll eingesetzten Kosten erzielt hierbei vergleichsweise das Szenario A, 

wohingegen die Szenarien B und C mögliche Handlungsalternativen darstellen.

Szenario A Szenario B Szenario C

- Implementierung einer Fachgruppe 

innerhalb des Fachdienstes und 

Einsatz einer Fachgruppenleitung

- Schaffen einer zusätzlichen Stelle 

im Bereich der Personalsach-

bearbeitung

- Entfristung unterstützender Stellen

- Implementierung von zwei 

Fachgruppen innerhalb des 

Fachdienstes und Einsatz von zwei 

Fachgruppenleitungen

- Schaffung einer Assistenzstelle für 

die Fachdienstleitung
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Handlungsempfehlung
Szenario A: FG-Leitung & Personalsachbearbeiter*in

− Auf Basis der Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche im Fachdienst lässt sich eine separate Fachgruppe ‘Schulträgerbereich‘ 

identifizieren, derer eine Fachgruppenleitung zugeteilt wird. (siehe Schaubild nächste Seite) Somit kann die Komplexität in 

der Führung des Fachdienstes reduziert werden und eine direkte Führung, die mit einer Transparenzsteigerung und der 

Schaffung von Synergieeffekten einhergeht, gemäß der Aufgabenbereiche sichergestellt werden.

− Für die Mitarbeitenden ergeben sich Vorteile in Form direkter Ansprechpartner*innen und einer intensiveren Betreuung, 

sowohl fachlich, als auch organisatorisch, was zunächst zu einer Motivations- und entsprechend einer 

Produktivitätssteigerung führt.

− Zu den positiven Effekten der Reduzierung der Führungsspanne sollte ergänzend eine nachhaltige Entlastung der 

Mitarbeitenden geschaffen werden, um den Produktivitätsgrad des Fachdienstes in der Breite zu erhöhen und die 

vorhandenen Potenziale auszuschöpfen.

− In der Personalsachbearbeitung ist über die letzten Jahre ein quantitativer Mehraufwand entstanden (z.B. höherer Bedarf an 

mehrsprachigem Lehrpersonal), der sich ohne Zuwachs an Personal immer weiter aufgebaut hat. Die gezielte Einstellung 

von Personal im Bereich der Personalsachbearbeitung sehen wir daher als sinnvolle, ergänzende Maßnahme in diesem 

Szenario an.

− Um zu vermeiden, dass durch den Wegfall bisher befristeter Stellen die Aufgaben und Tätigkeiten auf andere Stellen 

umverteilt werden müssen, die zum jetzigen Zeitpunkt bereits eine Überlastung empfinden, empfiehlt sich die Entfristung 

dieser Stellen. Andernfalls ist mit Effizienzverlusten zu rechnen, die sich durch den Mehraufwand ergeben.

Beschreibung:

Kurzfristig Mittelfristig Langfristig

Komplexität reduzieren Transparenz schaffen Ängste nehmen Wir-Gefühl fördern Aufwände reduzieren
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Handlungsempfehlung
Szenario A: FG-Leitung & Personalsachbearbeiter*in

Organigramm

Fachbereich 3

Fachdienst

Schul- & Kulturwesen

Fachdienst

…

Fachdienst

…

Fachgruppe 

‘Schulträgerbereich‘

Personalsach-

bearbeitung

Vorzimmer

Schul-/Lehrer*innen 

Angelegenheiten

Schüler*innen 

Angelegenheiten

Beschaffung

Haushaltsmittel und 

Finanzen

Digitalisierung

Archiv

Kulturwesen

Schulsekretär*innen

Aus- und 

Weiterbildungen

Schulkostenbeiträge

Schulentwicklungs-

planung

Sozialpädagogische

Assistenzen
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Handlungsempfehlung
Szenario A: FG-Leitung & Personalsachbearbeiter*in

− Die Aufgabenübersicht, die im Rahmen der Organisationuntersuchung vom Fachdienst selbst erstellt wurde, stellt eine 

wertvolle Grundlage für die Unterteilung einer Fachgruppe dar, um die Bereiche gewinnbringend der Fachgruppe zuzuordnen 

und bei Bedarf eine Umverteilung der Aufgaben vorzunehmen, um Komplexität zu reduzieren und die Effizienz langfristig zu 

steigern.

− In einem für die Kreisverwaltung geeigneten Auswahlverfahren wird möglichst früh eine neue Fachgruppenleitung eingestellt, 

die bereits an der Ausgestaltung der Fachgruppen mitwirken kann.

− Um ein einheitliches Auftreten zu gewährleisten und dieselben Führungsgrundlagen leben zu können, empfiehlt es sich 

anschließend eine einheitliche Führungsleitlinie zu entwickeln (siehe weitere Maßnahmen).

− Die Quantität der Vorgänge im Bereich Personalsachbearbeitung sollte in einem transparenten Vergleich den Aufwänden der 

Vorjahre gegenübergestellt werden und unter Einbezug der aktuellen Personalsachbearbeiter*innen eine 

Stellenbeschreibung verfasst werden.

− Die Entfristung (alternativ: Verlängerung der Befristung) der unterstützenden Stellen sollte zeitnah erfolgen, um Sicherheit in 

der Planung und Organisation des Fachdienstes bezüglich der Aufgaben und Tätigkeiten zu gewährleisten.

− Entscheidend bei der Einführung der Fachgruppe, sowie dem Einsatz einer weiteren Personalsachbearbeiter*in ist die 

Kommunikation und Transparenz zu den Mitarbeitenden. Die Mehrwerte und der Nutzen sollte verständlich dargestellt 

werden, um Akzeptanz für die Strukturveränderung zu schaffen und eine reibungslose Umsetzung zu gewährleisten.

Konkrete Schritte:

Kurzfristig Mittelfristig Langfristig

Komplexität reduzieren Transparenz schaffen Ängste nehmen Wir-Gefühl fördern Aufwände reduzieren
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Handlungsempfehlung
Szenario B: Zwei Fachgruppenleitungen

− Auf Basis der Aufgabenübersicht, die sich in zwei übergeordnete Gruppen einteilen lassen, stellt eine Aufteilung des 

Fachdienstes in zwei Fachgruppen, in denen jeweils eine Fachgruppenleitung eingesetzt wird, das zweite Szenario dar. 

(siehe Schaubild nächste Seite)

− Durch die Einführung kann die Komplexität in der Führung des Fachdienstes reduziert werden und eine direkte Führung, die 

mit einer Transparenzsteigerung einhergeht, sichergestellt werden. 

− Für die Mitarbeitenden ergeben sich Vorteile in Form von direkten Ansprechpartner*innen und einer intensiveren Betreuung, 

sowie einer strukturierteren Aufgabenorganisation innerhalb der Teams.

− Im Vergleich zu Szenario A lässt sich hierbei jedoch keine inhaltliche Aufgabe identifizieren, die durch die 

Fachgruppenleitung der Fachgruppe „Schulaufsicht“ übernommen werden kann, wodurch sich dieses Szenario vor allem 

durch den Effekt der Entlastung in der organisatorischen Führung des Fachdienstes auszeichnet. Eine 

Produktivitätssteigerung findet hierbei jedoch vergleichsweise in geringem Maße statt.

Beschreibung:

Kurzfristig Mittelfristig Langfristig

Komplexität reduzieren Transparenz schaffen Ängste nehmen Wir-Gefühl fördern Aufwände reduzieren
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Handlungsempfehlung
Szenario B: Zwei Fachgruppenleitungen
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Handlungsempfehlung
Szenario B: Zwei Fachgruppenleitungen

− Die Aufgabenübersicht, die im Rahmen der Organisationuntersuchung vom Fachdienst selbst erstellt wurde, bildet die 

Grundlage für die Abgrenzung der Fachgruppen innerhalb des Fachdienstes.

− In einem für die Kreisverwaltung geeigneten Auswahlverfahren werden möglichst früh neue Fachgruppenleitungen 

eingestellt, die bereits an der Ausgestaltung der Fachgruppen mitwirken können.

− Um ein einheitliches Auftreten zu gewährleisten und die Potenziale aus der Einführung von zwei Fachgruppenleitungen zu 

entfalten, empfiehlt es sich anschließend eine einheitliche Führungsleitlinie zu entwickeln (siehe weitere Maßnahmen).

− Entscheidend bei der Einführung neuer Fachgruppen sowie dem Einsatz der jeweiligen Fachgruppenleitungen ist die 

Kommunikation und Transparenz zu den Mitarbeitenden des Fachdienstes. Die Mehrwerte und der Nutzen sollte verständlich 

dargestellt werden, um die Akzeptanz für die Strukturveränderung bei allen zu schaffen und eine reibungslose Umsetzung zu 

gewährleisten. (Die Mitarbeitenden dürfen nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden.)

Konkrete Schritte:

Kurzfristig Mittelfristig Langfristig

Komplexität reduzieren Transparenz schaffen Ängste nehmen Wir-Gefühl fördern Aufwände reduzieren
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Handlungsempfehlung
Szenario C: Assistenz der Fachdienstleitung

Komplexität reduzieren Transparenz schaffen Ängste nehmen Wir-Gefühl fördern Aufwände reduzieren

− Um die Fachdienstleitung in der Menge der Themen im Rahmen der komplexen Führungsspanne zu entlasten, bietet sich die 

Einstellung einer Fachdienstleitungs-Assistenz als drittes Szenario an.

− Diese übernimmt, analog zu den Vorzimmer-Tätigkeiten der Schulrätinnen, überwiegend administrative, organisatorische 

Aufgaben und reduziert dadurch Aufwände der Fachdienstleitung.

− Durch die Reduzierung der Aufwände hat die Fachdienstleitung Kapazität, sich den tatsächlichen Aufgaben einer 

Führungskraft, die weit über organisatorische Themen hinausgehen, stärker zu widmen und damit einen produktiveren 

Fachdienst zu gestalten.

− Die Notwendigkeit einer Assistenz für die Fachdienstleitung sollte im Zusammenhang mit der Einführung einer 

Fachgruppenleitung abgewogen werden, um zu prüfen, ob eine weitere Unterstützung in Form einer Assistenz weiterhin 

benötigt wird.

− Im Vergleich zu Szenario A und B sehen wir dieses Szenario daher vielmehr als nachgelagerte Option, die es nach 

Umsetzung von A oder B neu zu bewerten gilt.

Beschreibung und konkrete Schritte:

Kurzfristig Mittelfristig Langfristig
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Handlungsempfehlung
Szenario C: Assistenz der Fachdienstleitung
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Miteinander im Team

TOP 7



Handlungsempfehlung
Kaffeekücheneffekt erzeugen

Komplexität reduzieren Transparenz schaffen Ängste nehmen Wir-Gefühl fördern Aufwände reduzieren

− Neben formalisierten Austauschformaten wie offiziellen Meetings ist der informelle Austausch unter den Mitarbeitenden für 

das Funktionieren einer Organisation ebenfalls entscheidend, wird jedoch häufig nicht gewürdigt und unterstützt.

− Im Fachdienst Schul- & Kulturwesen gibt es auf den Büroflächen wenig Möglichkeiten, sich informell auszutauschen (z. B. 

keine Kaffeeküche) und kleine Themen auf dem kurzen Dienstweg zu besprechen.

− Über den sogenannten Flurfunk entstehen oftmals neue Ideen, es wird sich gegenseitig zugehört und geholfen und die 

Akzeptanz für die Themen und Bedürfnisse der KollegInnen untereinander wird erhöht. Die Zufriedenheit der Mitarbeitenden 

und das Wir-Gefühl in den Teams, aber auch zwischen den Gruppen, steigen.

− Auch formelle Themen können durch den Kaffeekücheneffekt schneller gelöst werden, indem grundsätzlich eine höhere 

Transparenz in den Themen vorhanden ist und Updates schneller an mehr Mitarbeitende getragen werden.

− Ein weiterer Mehrwert liegt in der Beobachtung, dass bei vielen Mitarbeitenden die Lust ins Büro zu kommen wieder steigt, 

da sie das Gefühl haben, mehr Transparenz zu erhalten und das soziale Miteinander gestärkt wird.

− Diese als Kaffeekücheneffekte bezeichneten Auswirkungen lassen sich gezielt fördern.

Beschreibung:

Kurzfristig Mittelfristig Langfristig
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Handlungsempfehlung
Kaffeekücheneffekt erzeugen

− Entscheidend für die Etablierung des Kaffeekücheneffekts ist das Vorleben durch die Führungskräfte, ebenso wie das aktive 

Vermitteln von Vertrauen in die Mitarbeitenden, um zu zeigen, dass auch ein informeller Austausch gewünscht und akzeptiert 

ist. Es darf nicht dazu führen, dass Mitarbeitenden das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie als „unproduktiv“ angesehen 

werden.

− Eine gute Möglichkeit, den informellen, aber auch formellen Austausch zu verstärken liegt in der Bereitstellung räumlicher 

Ausstattungen, die dazu einladen, sich für kurze Themen zusammenzufinden.

Konkrete Schritte:

Kurzfristig Mittelfristig Langfristig

Beispiele Kommunikationsflächen:
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Handlungsempfehlung
Teambuilding der Personalsachbearbeiter*innen

Komplexität reduzieren Transparenz schaffen Ängste nehmen Wir-Gefühl fördern Aufwände reduzieren

− Disharmonie in Teams hemmt nicht nur die Effizienz, sondern kann auch zu einer Belastung für das gesamte Team werden. 

Potenziale, die eine gut funktionierende Zusammenarbeit mit sich bringen werden verschenkt, Synergien nicht genutzt. 

− Um das Team der Personalsachbearbeiterinnen dahingehend besser aufzustellen, empfehlen wir ein Teambuilding unter 

diesen Mitarbeiterinnen.

− Die Zusammenlegung der Büroräumlichkeiten, könnte beispielsweise im Rahmen eines gemeinsamen Pilotprojektes 

„modernes Büro“, im zweiten Schritt einen wertvollen Beitrag für das Zusammenspiel der Personalsachbearbeiterinnen 

darstellen.

Beschreibung:

− Kontakt zu einem Coach oder einem*einer Mediator*in aufnehmen

− Im zweiten Schritt: Zusammenlegung der Büroräumlichkeiten, beispielsweise im Rahmen eines gemeinsamen Pilotprojektes 

„modernes Büro“

Konkrete Schritte:

Kurzfristig Mittelfristig Langfristig
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Handlungsempfehlung
Gesundheitsfördernde Maßnahmen

Komplexität reduzieren Transparenz schaffen Ängste nehmen Wir-Gefühl fördern Aufwände reduzieren

− Der Mensch als wichtigster Faktor einer Organisation steht stets im Mittelpunkt und bildet die Grundpfeiler für eine 

funktionierende Aufgabenorganisation.

− Im Fachdienst Schul- und Kulturwesen liegt ein relativ hoher Krankheitsstand vor, der dazu führt, dass die Aufgabenlast für 

viele Mitarbeitende in der Rolle als Vertretung noch höher wird.

− Neben dem im Vordergrund stehenden sozialen Aspekt der Gesundheitsförderung steht auch die Leistungsfähigkeit der 

Organisation im Fokus, die sich durch eine erhöhte Zufriedenheit und einen geringeren Krankheitsstand widerspiegelt.

Beschreibung:

− Die Erarbeitung eines Gesundheitsförderprogramms innerhalb des Fachdienstes könnte über die Einrichtung einer Taskforce 

geschehen.

− Weiterbildung einiger KollegInnen zu „Mental Health First Aider“-Expertin, die bei psychischem Druck und mentalen 

Problemen bis zu einem gewissen Grad unterstützen und helfen können & Ängste bei Veränderungen nehmen können.

− Durch die Erarbeitung eines Konzeptes und anschließender Planung und Durchführung der Angebote können 

gesundheitsfördernde Maßnahmen aus dem Team für das Team entwickelt werden.

− Die Einrichtung der Taskforce und die geplanten Maßnahmen sollten sehr offensiv in die Organisation und nach außen 

kommuniziert werden. 

Konkrete Schritte:

Kurzfristig Mittelfristig Langfristig
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Prozesse
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Handlungsempfehlung
Identifikation individueller Prozessoptimierungen

Komplexität reduzieren Transparenz schaffen Ängste nehmen Wir-Gefühl fördern Aufwände reduzieren

− Um individuelle Verbesserungen für einzelne Prozesse vornehmen zu können, braucht es eine Aufnahme und Bewertung der 

individuellen Prozesse in einem tieferen Detaillierungsgrad.

− Bei dieser detaillierten Beleuchtung von Prozessen werden Optimierungspotenziale sichtbar, die eine Reduzierung von 

Aufwänden bei Ihren Mitarbeitenden mit sich bringen.

− Durch den Einsatz von technischen Hilfsmitteln, sowie die Optimierung von Arbeitsschritten können diese Herausforderungen 

konkret aufgenommen und gelöst werden.  

Beschreibung:

− Im Rahmen eines strukturierten Vorgehens, in Form von Workshops wie bei der Fachgruppe Kindertagesbetreuung, und mit 

Hilfe von Prozessoptimierungsmethoden, z.B. ESOA, können die einzelnen Kernprozesse aufgenommen und anschließend 

verbessert werden. ESOA beschreit das Eliminieren, Standardisieren, Optimieren und Automatisieren von Aufgaben, um 

Prozesse schlank und effizient zu gestalten. 

− Die von Ihnen und Ihren Mitarbeitenden erstellte Aufgabenübersicht stellt eine wertvolle Basis für diese 

Handlungsempfehlung dar.

Konkrete Schritte:

Kurzfristig Mittelfristig Langfristig
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Handlungsempfehlung
Klare Ansprechpartner*innen für intern und extern 

Komplexität reduzieren Transparenz schaffen Ängste nehmen Wir-Gefühl fördern Aufwände reduzieren

− Um die Transparenz innerhalb des Fachdienstes zu erhöhen und Aufwände der Mitarbeitenden in Form von Themen-

Weiterleitungen zu reduzieren, empfiehlt es sich, klare Ansprechpartner*innen zu definieren.

− Anfragen von Bürger*innen landen direkt bei den jeweils zuständigen Personen und es wird vermieden, dass andere 

Kolleg*innen die Themen zunächst auf dem Tisch haben.

− Darüber hinaus wissen die Mitarbeitenden untereinander über die Zuständigkeiten Bescheid und können sich so ohne 

größeren Zeitaufwand direkt an die entscheidenden Personen mit internen oder fachlichen Themen wenden.

Beschreibung:

− Die Voraussetzungen für eine sinnvolle Definition und Festlegung der Ansprechpartner*innen im Fachdienst liegen zunächst 

in einer klaren Aufgabenverteilung und –Zuordnung sowie in der Entscheidung über die Organisationsstruktur.

− Die Ansprechpartner*innen müssen dann sowohl für die internen Kolleg*innen als auch für externe Partner (wie z. B. die 

Landesverwaltung oder die Schulen) und ebenso für die Lehrer*innen, Schüler*innen und weitere „Kunden“ transparent 

gemacht werden. Beispielsweise über die Website, durch Rundschreiben etc.

Konkrete Schritte:

Kurzfristig Mittelfristig Langfristig
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Handlungsempfehlung
Sprechzeiten für den Telefondienst einführen 

Komplexität reduzieren Transparenz schaffen Ängste nehmen Wir-Gefühl fördern Aufwände reduzieren

− Die ständige Erreichbarkeit der Mitarbeitenden im Fachdienst stellt eine große Belastung dar und sorgt dafür, dass 

Fokuszeiten so gut wie nicht stattfinden können. 

− Dies ist jedoch elementar, um wichtige Aufgaben in Ruhe und ohne Störung abarbeiten zu können.

− Fest definierte Sprechzeiten könnten dafür sorgen, dass Anrufe auf bestimmte Zeiten gebündelt werden, sodass sich in 

anderen Zeiten den konzentrationsbedürftigen Aufgaben gewidmet werden könnte.

Beschreibung:

− Voraussetzung für die Einführung von Sprechzeiten ist eine Überprüfung der Sinnhaftigkeit in den einzelnen 

Aufgabenbereichen – Ziel muss es sein, die Erreichbarkeit nicht einzuschränken, sondern zu optimieren.

− Eine Abstimmung mit den Mitarbeitenden sollte in einem Teammeeting durchgeführt werden, um zu prüfen, wie die 

Ausgestaltung der Sprechzeiten für den Telefondienst aussehen könnte. 

− Die Handlungsempfehlung sollte im Kontext mit anderen Themen wie einer neuen Meeting-Struktur oder der Einführung von 

Fokuszeiten zusammen angegangen werden, um den größtmöglichen Nutzen erreichen zu können.

Konkrete Schritte:

Kurzfristig Mittelfristig Langfristig
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Modul 2 – Priorisierung
Anpassungen in der Organisationstruktur
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Modul 3 – Priorisierung
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Modul 4 – Priorisierung
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Vorgehensmodell
Unser Vorschlag für die konkrete Herangehensweise
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So arbeiten wir morgen 
Dicide GmbH
Ein Unternehmen der Vater Gruppe
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Blog: www.so-arbeiten-wir-morgen.de
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Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Der Landrat 
Fachbereich Jugend und Familie 
 

24.10.2022 

 

 
 
Übersicht Gesamtplanung Weiterentwicklung des Fachdienstes Schule und Kultur 
 
Laufzeit 01.11.22 – 31.12.23 

Modul Strategisches Ziel Operative Ziele Meilensteine Erledigt 
bis 

Standards einsetzen Standards und einheitliche 
Rahmenbedingungen erzeu-
gen Transparenz 
 
Die Arbeitsorganisation ist 
transparent und effizient ge-
staltet. 

Es gibt eine einheitliche Dateistruktur • Die bisherige Struktur ist erfasst 

• Optimierungsmöglichkeiten sind identifiziert 

• Optimierungsmöglichkeiten sind umgesetzt  

30.09.23 

Es gibt verlässliche und akzeptierte Grundlagen für die Ar-
beit im Fachdienst 

• Fokuszeiten und Telefonsprechzeiten sind eingeführt 

• Es gibt eine Vereinbarung zum Freischalten der Kalender 

• Es gibt eine fachdienstspezifische Regelung zum mobilen Arbeiten 

• Es gibt eine geregelte Meetingstruktur 

31.03.23 

Es gibt Klarheit über Ansprechpersonen im Fachdienst für 
interne und externe Anfragen 

• Die Aufgabenverteilung im Fachdienst ist geklärt 

• Die Aufgabenverteilung im Fachdienst ist kommuniziert 

• Es gibt verlässliche Vertretungs- und Übergaberegelungen 

• Es gibt eine abgestimmte Kommunikation mit dem FD 5.1 

30.06.23 

Anpassungen in der 
Organisationsstruktur 

• Die Organisationsstruktur 
gewährleistet eine effektive 
Aufgabenerledigung und 
eine angemessene Lei-
tungsspanne 

• Die Zahl der Mitarbeitenden 
ermöglicht eine effiziente 
Aufgabenerledigung 

 
 

Eine Fachgruppe  wurde geschaffen • Die Aufgabenzuordnung für die Fachgruppe ist festgelegt 

• Das Stellenbewertungsverfahren für die Fachgruppenleitung ist durchgeführt 

• Die zusätzliche Stelle ist in den Stellenplan 2023 aufgenommen 

• Die Aufbauorganisation des Fachdienstes 3.4 ist angepasst 

• Das Organigramm des Kreises ist aktualisiert 

31.03.23 

Es gibt eine zusätzliche Kraft in der Sachbearbeitung im 
Schulamt 

• Die Aufgabenzuordnung für die Sachbearbeitung ist festgelegt 

• Das Stellenbewertungsverfahren für die Sachbearbeitung ist durchgeführt 

• Die zusätzliche Stelle ist in den Stellenplan aufgenommen (Berücksichtigung KW 2026) 

31.12.22 

Die Stelle zur Sachbearbeitung Digitalisierung in Schule ist 
entfristet 

• Die Veränderung ist im Stellenplan berücksichtigt 31.12.22 

Die Aufgaben des Kulturwesens sind im Stellenplan zuge-
wiesen 

• Das Stellenbewertungsverfahren ist durchgeführt 

• Die Aufgaben sind in einem DGVP zugeordnet 

30.09.23 

Prozesse Es gibt eine Grundlage für ei-
nen fortlaufenden Qualitätsent-
wicklungsprozess  
 
Aufgaben werden prozessopti-
miert ausgeführt zur 

• Effizienzsteigerung 

• Ressourcenschonung 
. 

Prozessoptimierung ist umgesetzt • Projektplan ist erstellt 

• Aktuelle Kernprozesse sind beschrieben. 

• Kernprozesse sind optimiert 

• Kernprozesse sind implementiert 
 

31.12.23 

ENAIO ist eingeführt Projektplan zur Einführung von ENAIO ist erstellt 31.03.24 

Miteinander im Team Grundlagen der Zusammenar-
beit sind transparent. 
 
Führung wird mitarbeiterorien-
tiert wahrgenommen für eine 
zufriedene Mitarbeiterschaft 
zur Gewinnung, Bindung und 
Gesunderhaltung der Kolle-
genschaft. 
 

• Es gibt eine klare Kommunikationsstruktur 

• Die Raumnutzung ist optimiert 

• Die Mitarbeitenden fühlen sich gewertschätzt 
 

• Es gibt einen strukturierten Besprechungsrhythmus 

• Vertretungsfragen sind verbindlich geregelt 

• Fortbildung SPA zu ASES und Intranet ist erfolgt 

31.03.23 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde
Der Landrat

Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - 
Antrag des BBZ am NOK zur Förderung des 
Integrationsprojekts " Wertvoll – Wertgleich – 

Wertschätzend: tolerant, demokratisch und couragiert 
dem Neuen begegnen“ vom 01.02.2023 bis zum 

30.06.2023

VO/2022/012

öffentlich

FD 2.3 Zuwanderung

Beschlussvorlage öffentlich

Datum: 10.10.2022

Ansprechpartner/in:Ströh, Christian

Bearbeiter/in: Dennis Staack

Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N

Sozial- und Gesundheitsausschuss (Beratung) Ö
08.12.2022 Hauptausschuss (Entscheidung) Ö

Beschlussvorschlag
Der Sozial- und Gesundheitsausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss, dem BBZ 
am NOK Mittel in Höhe von 6.558 € für die Durchführung des Projektes "Wertvoll – 
Wertgleich – Wertschätzend: tolerant, demokratisch und couragiert dem Neuen 
begegnen" vom 01.02.2023 bis zum 30.06.2023 aus den Integrationsmitteln des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Verfügung zu stellen.

Der Hauptausschuss beschließt, dem BBZ am NOK Mittel in Höhe von 6.558 € für 
die Durchführung des Projektes "Wertvoll – Wertgleich – Wertschätzend: tolerant, 
demokratisch und couragiert dem Neuen begegnen" vom 01.02.2023 bis zum 
30.06.2023 aus den Integrationsmitteln des Kreises Rendsburg-Eckernförde zu 
gewähren.  

Sachverhalt
Beim Projekt „Wertvoll – Wertgleich – Wertschätzend: tolerant, demokratisch und 
couragiert dem Neuen begegnen“  sollen Jugendliche mit und ohne 
Migrationshintergrund ein Verständnis für das Thema Wertesysteme entwickeln. Dies 
soll geschehen, indem die Projektteilnehmenden Wertesysteme aus anderen 
Kulturen reflektieren und mit dem Wertesystem in Deutschland vergleichen, um 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennen zu können. Verschiedene 
Wertesysteme  sollen in der Gruppe diskutiert werden. So sollen die Jugendlichen für 
das Thema sensibilisiert und das Bewusstsein über die Entstehung und 
Weiterentwicklung eigener Wertevorstellungen gestärkt werden.
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Seite: 2/2

Unter Leitung einer Theaterpädagogin soll die Arbeit der Gruppe in Theaterszenen 
umgesetzt und im Anschluss in einer öffentlichen Aufführung dargestellt werden.
Das Projekt soll die kulturelle Teilhabe fördern und die Toleranz in der 
demokratischen Gesellschaft stärken.
Eine detaillierte Beschreibung des Projektinhalts ist dem Antrag in der Anlage zu 
entnehmen.
Der Antrag erfüllt die Kriterien der Leitlinien über die Vergabe von Integrationsmitteln.
Die Verwaltung spricht sich für eine Förderung aus.

Die Mittel müssen entsprechend der Vergabe von Zuwendungen nachgewiesen 
werden.

Relevanz für den Klimaschutz
entfällt

Finanzielle Auswirkungen
Die finanziellen Auswirkungen belaufen sich auf 6.558 €. Die Mittel sind im 
Teilhaushalt 313901 eingestellt. 

Anlage/n:

1 HHMittel_ÜBERSICHT 101022

2 Antrag BBZ am NOK - Wertvoll Wertgleich Wertschätzend
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Integrationsmittel 2022

Stand

Zur Verfügung stehende Mittel 2022 360.000,00 € 53181 = 70.400 für VHS RD (SOGA-Beschluss v. 17.11.21) 10.10.2022

Nachtrags-HH 2022 180.000,00 €

Bewilligt

Antragsteller Projekttitel Zielgruppe/Bemerkungen

Beantragte

Zuschusshöhe HA ausgezahlt Verwendungsnachweis bis Erstattungen Erledigt

FB 3 Kita Einstieg "Brücken bauen in frühe Bildung"
Kreisanteil am Bundesprojekt, Durchführungsträger ist die 

Diakonie
12.013,29 € 04.05.2017 10.000,00 €

Amt Bordesholm Projekt Lindenschule Menschen mit und ohne Migrationshintergrund 9.300,00 € 03.03.2022 9.300,00 € 30.06.2023

VHS Rendsburger Ring e.V.
Sprachkurse mit gesonderter Kinderbetreuung; 

Übernahme der Sachkosten
Eltern und Kinder mit Migrationshintergrund 7.200,00 € 03.03.2022 7.200,00 € 30.06.2023

VHS Rendsburger Ring e.V. IKW 2022 Menschen mit und ohne Migrationshintergrund 2.000,00 € 12.05.2022 2.000,00 €

Wüstenblumen e.V. Tschei khana
Menschen (versch. Teilprojekte) mit und ohne 

Migrationshintergrund
91.838,49 € 12.05.2022 91.838,49 € 31.08.2023

Familienwerkstatt Buch-Start Familien mit und ohne Migrationshintergrund 2.800,00 € 12.05.2022 2.800,00 €

FB 3
„Aktionsprogramm Unterstützung für geflüchtete 

Familien“ des Landes Schleswig-Holstein 
Familien mit Migrationshintergrund 76.134,00 € 13.06.2022 32.139,97 €

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V. Hau (doch nicht) den Lukas Jugendliche mit Migrationshintergrund 33.012,23 € 03.11.2022

UTS e.V. und Wüstenblumen e.V:

PODCAST Brückenschlag - politische Teilhabe 

und Partizipation für Menschen mit 

Migrationshintergrund

Menschen mit und ohne Migrationshintergrund 34.408,57 € 03.11.2022

UTS e.V.
Digitale Lernwerkstatt für Geflüchtete im 

ländlichen Raum
Geflüchtete 5.000,00 € 03.11.2022

Summe bewilligte Maßnahmen 273.706,58 €
ausgezahlt wurden 

bisher 155.278,46 € 0,00 €

Noch zur Beantragung stehende Mittel 86.293,42 €

Ausgaberest 

(Budget+Ertrag-bisherige Ausz) 209.575,15 €
zzgl. Erträge aus Rückforderungen abgeschl. IP 

Vorjahr 4.853,61 €
Beantragte Maßnahmen

BBZ am NOK

Wertvoll - Wertgleich - Wertschätzend: tolerant, 

demokratisch und couragiert dem Neuen 

begegnen

Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund 6.558,00 €

Summe beantragte Maßnahmen 6.558,00 €

Noch zur Verfügung stehende Mittel 84.589,03 €

Produkt/Teilleistung: 31391000; Kostenstelle: 02300000; Auszahlungskonto 5318; Rückzahlungen auf Konto 4299
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Projektantrag  „Wertvoll - Wertgleich - Wertschätzend: tolerant,  demokratisch 
und couragiert  dem Neuen begegnen“ 05.10.2022

1. Angaben  zum Antragsteller

Organisation: Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

Rechtsform:
Schulleiter:

/
Abteilungsleiterin:

Anstalt des öffentlichen Rechts
Marc-Olaf  Begemann

Anja Kösling

Ansprechpartner/in: HolgerTiedtke, Berufsschullehrerund Projektleiter
Renate Gaethke-Sander, Berufsschullehrerin und 
Fachberaterin für kulturelle Bildung im Kreis RD-Eck

Straße und 
Hausnummer;

Herrenstraße 30-32

Postleitzahl und Ort: 24768 Rendsburg

Telefon: 04331 -43408-63 (Frau Kösling)

Email: a.koeslinq(5)bbz-nok.de: h.tiedtke(®bbz-nok.de 
r.qaethke-sander-rd(5)kfkb-sh.de

Internetseite: www.bbz-nok.de

Unterschriftsberechtigte Person(en) 
Vorname: Marc-Olaf,

Name:

Anja

Begemann,
Kösling

Funktion: Schulleiter und Geschäftsführer des
Berufsbildungszentrum am NOK,
Abteilungsleiterin BvBi, Berufsbildungszentrum am Nord- 
Ostsee-Kanal

2. Titel des Projektes

„Wertvoll - Wertgleich - Wertschätzend:
tolerant,  demokratisch und couragiert  dem Neuen begegnen“

Ein Projekt des interkulturellen Lernens, des Dialogs zwischen den Kulturen zur 
Förderung von Meinungsbildung und Toleranz auf der Grundlage der demokratischen 
Werte im mitmenschlichen wie gesellschaftlichen Zusammenleben

TOP 8

http://www.bbz-nok.de


3. Art der Maßnahme

X Pädagogisches Angebot
X Kulturelles Angebot, Integrations- und Demokratieförderung

4. Beantragter Zeitraum zur Durchführung des Projektes

(incl. Zeit für Vor- und Nachbereitung)
Vom 01.02.-30.06.2023

> Projektwoche in der 10.  KW (3 Tage, Montag - Mittwoch, 06.-08.  März 2023,  
mit einer DaZ-Klasse) und in der 12. KW (5 Tage, Montag - Freitag, 20.-24. 
März mit der DaZ-Klasse und einer Klasse der Mehrheitsgesellschaft)

> Aufführung am Freitag, den 24.03.2023
> In der Woche vom 27.-30.03.2023  werden vier Tage lang Demokratie- 

Workshops im Zusammenhang mit dem präsentierten Theaterstück in den 
Klassen durchgeführt, die das Theaterstück gesehen haben.

5. Projektbeschreibung

Unsere Meinung und damit  verbunden unser Verhalten im Alltag basiert  auf den 
Werten und Normen, die durch unsere Familie und unser Heimatland geprägt sind.

Einige von uns müssen ihr Heimatland verlassen und Andere befinden sich in der 
Situation, diese Menschen aufzunehmen.
Das Aufnehmen der Menschen ist der eine herausfordernde Teil dieses Prozesses. 
Wertgleich und wertschätzend all ihren Ansichten und Normen und im Gegenzug 
auch unseren entgegenzutreten ist der andere herausfordernde Teil dieses 
Prozesses.

Es ist so einfach zu sagen: „Ihre Denkweise ist falsch - Unsere ist richtig“.
Ist es aber  möglich, jeden Menschen, gleich welcher Herkunft, als gleichwert zu 
betrachten und seine „Richtlinien“ nicht als falsch zu bezeichnen?
Und gleichzeitig bestimmte Ansichten und Normen unseres Landes zu präsentieren 
und vorzuleben, so dass sie als neue, hier geltende Richtlinien anerkannt werden 
und im Alltag gelebt werden können.
Die Frage ist, was können wir voneinander lernen und was müssen wir als 
Grundlage des Zusammenlebens in diesem Land akzeptieren (und befolgen).

Die TN des Projekts sind Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund. Das 
Projekt ist für beide Geschlechter gleichermaßen zugänglich. Die Jugendlichen 
sollen sich mit den Werten des eigenen Herkunftslandes und mit dem Wertesystem 
in Deutschland auseinandersetzen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede finden. 
Toleranz und Wertschätzung sind die Grundlage des sozialen wie gesellschaftlichen 
Miteinander. Was können wir durch das Kennenlernen voneinander lernen? Was 
müssen wir akzeptieren und leben?

Entsprechend soll das Projekt in drei getrennten Abschnitten (Phasen) stattfinden:

2
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Zu Beginn des Projektes lernen sich die Jugendlichen mit Migrationshintergrund und 
der Mehrheitsgesellschaft kurz kennen.
Im ersten Teil bleiben  die Jugendlichen mit Migrationshintergrund dann „unter sich“ 
und klären unter- und miteinander ihre mitgebrachten Werte, Normen und 
Traditionen.
Im zweiten Teil begegnen sie Jugendlichen der Mehrheitsgesellschaft und setzen 
sich mit den in unserem Land geltenden Werten, Normen und Traditionen 
auseinander.
Was begeistert mich an dem Anderem/Fremden und was kann überhaupt so nicht 
akzeptiert werden?
Und im/dritten Teil sollen in der Nachbearbeitung  Demokratie- und Toleranz- 
Workshops, Bezug nehmend auf das Theaterstück, mit den zuschauenden SuS 
stattfinden.

Das Projekt soll bei den Jugendlichen einen Bewusstseinsprozess einläuten und zur 
Klarheit über eigene Ansichten und deren Entstehung führen. Die Jugendlichen 
sollen Toleranz und Verständnis für die mitgebrachte kulturelle Identität entwickeln 
und hingeführt werden, selbst  einen Beitrag zur kulturellen Teilhabe in unserer 
demokratischen Gesellschaft leisten zu können.
Dieses Angebot soll über die schulischen Belange hinaus in dem Thema aktiv 
werden.

Diese Arbeit  wird in Theaterszenen umgesetzt und gemeinsam eine Präsentation, 
mit Methoden der Theaterpädagogik, erarbeitet.
Als Präsentationsergebnis der ersten beiden Phasen ist eine Aufführung geplant, die 
für die ganze Schule und Interessierte außerhalb angeboten wird.

In den anschließenden Workshops der dritten Phase wird das Theaterstück 
vertiefend unter dem Blickwinkel von Demokratie und Toleranz nachgearbeitet und 
mit dem eigenen Alltag der SuS verbunden. Dabei  steht der Blickwinkel der SuS im 
Mittelpunkt, wie sie Demokratie und Toleranz in den eigenen Alltag gut integrieren 
können.

6. Ziele des Projektes

Ein erstes Ziel ist, den SuS der DaZ-Klasse das Ankommen in unserer Kultur, 
unserer Gesellschaft und in unseren Werten sowie den Austausch mit ihrer 
Herkunftskultur zu erleichtern.
Ebenso soll bei den Jugendlichen der Mehrheitsgesellschaft ein Verständnis für die 
Belange der Zugezogenen entstehen als Grundlage für ein offenes, wertschätzen
des, respektvolles Miteinander und gemeinsamer gesellschaftlicher Teilhabe.
Beide Zielgruppen sollen sich über die Auseinandersetzung mit ihren und den 
Werten der jeweils anderen Kultur(en) in ihrer Persönlichkeit entwickeln und gestärkt 
werden.
Ein weiteres Ziel ist, den Impuls aus der Theaterpräsentation aufzugreifen zur 
vertieften integrativen Demokratieförderung mit weiteren Klassen der Abt.  BvBi mit 
und ohne Schulabschluss und verschiedenen Herkunftsländern.
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7. Alter der Hauptzielgruppe

15-20  Jahre

8. Geplante  Anzahl  von Personen

Mind. 20  Teilnehmerinnen mit und ohne Migrationshintergrund
120  Zuschauer (Schüler aus dem regulären Schulalltag, Eltern, Freunde, Lehrkräfte,
interessierte Außenstehende).

9. Personalschlüssel

Beantragt wird für das Projekt eine Dipl.  Theaterpädagogin auf mind. 20  TN. Die 
Theaterpädagogin wird ebenfalls die Workshops zum Demokratietraining mit 
weiteren mind. 60  SuS durchführen.

Planung und Durchführung des Projekts:
Dipl. Theaterpädagogin  Nadeshda  Yassin,
SpielArt Training 
www.spielart-training.de 
info@spielart-training.de 
Mobil: 017632194811

10. Zielüberprüfung
Mindestens 20  Jugendliche nehmen an dem Projekt - Teil 1 und Teil 2 - teil.
Mindestens 60  weitere Jugendliche der BvBI-Klassen nehmen am Projekt -Teil 3 
teil.
Mindestens eine Aufführung findet statt
Es wird mittels Reflexionsübungen ein aussagekräftiges Feedback seitens der 
Teilnehmerinnen und den weiteren Projektbeteiligten erarbeitet.______________

11. Kosten

Finanzierungsplan

Personalkosten: Betrag:

Leitung Dipl. Theaterpädagogin
für 20 Teilnehmerinnen mit und ohne
Migrationshintergrund:
1 Vorbereitungstreffen ä 4 Std.= 4 Std.
8 Probentage (einschl. Aufführung) ä 7 Std. (incl. Vor- und 
Nachbereitung) = 56 Std.
Nachbereitungstreffen = 2 Std.

4.650,00  €
(62 Std. ä 75,00 €)

4
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Demokratie und Toleranz  Workshops
4 mal  a  5 Std. (incl. Vor- und Nachbereitung)

1.600,00  €
(20  Std. a 80,00  €)

Sachkosten: Betrag:

Materialkosten 140,00  €

Fahrtkosten
(14 mal 40km = 560 km ä 30  Cent) 168,00  €

~j

Gesamtkosten 6.558,00 €

12. Kontoverbindung:

Kontoinhaber Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

IBAN DE69 2145 0000  0003  6915 16

BIC NOLADE21RDB

Rendsburg, 05.10.2022
Ort, Datum

ep'ijOU-zqq'MAVA • 8P'>|OU-zqq@ojU!
6es9s/iccro :xdj . O-eot'GWtcet'O :|Oi
ßjnqspuay  Q9zv£ • sc-qg  agonsuauaH 

ajmjasDdojng
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I. Nationale Minderheiten in Schleswig-Holstein  
 
Die nationalen Minderheiten und eine aktive Minderheitenpolitik spielen seit Jahrzehn-
ten in Schleswig-Holstein eine wichtige Rolle. Schleswig-Holstein ist das einzige Bun-
desland, in dem drei nationale Minderheiten – die dänische Minderheit, die friesische 
Volksgruppe und die Minderheit der deutschen Sinti und Roma – leben.  
 
Aufgrund dieser identitätsprägenden Besonderheiten der deutsch-dänischen Grenzre-
gion ist es ein wichtiges politisches Anliegen, die Vielfalt zu wahren. 
 
Die friesische Volksgruppe lebt in den Niederlanden und in Deutschland. In Deutsch-
land ordnen sich ca. 50.000 bis 60.000 Menschen dieser Volksgruppe zu. Sie bewoh-
nen schwerpunktmäßig den Kreis Nordfriesland und die Insel Helgoland. 
 
Zur dänischen Minderheit zählen sich in Schleswig-Holstein ca. 50.000 Personen. Sie 
leben unter anderem in nördlichen Teil des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Sie sind in 
allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens aktiv, betreiben 57 Kindergärten und 46 
Schulen.  
 
Ergänzend hinzuweisen ist auf die Deutsche Minderheit in Nordschleswig. Es gibt dort 
ca. 15.000 Menschen, die sich zur deutschen Volksgruppe bekennen. Sie sind in Dä-
nemark in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens aktiv, betreiben eigene Schu-
len und Kindergärten, zudem existiert eine eigene Tageszeitung.  

II. Minderheitenbericht der Landesregierung 
  
Seit Beschluss des Landtages im Jahr 1986 erstellt die Landesregierung einmal pro 
Legislaturperiode einen Minderheitenbericht, welcher den Stand, die Bedarfe und die 
Fördermaßnahmen der autochthonen Minderheiten beleuchtet. 
 
Aus dem Minderheitenbericht der Landesregierung aus 2021 sollen hier beispielhaft 
folgende minderheitenfördernde Aktivitäten beleuchtet werden: 
 

• Die Landesregierung plante – aufgrund des Jubiläumsjahres 100 Jahre Volksab-
stimmung zur Grenzziehung zwischen Deutschland und Dänemark – viele Aktivi-
täten und Aktionen. Jedoch konnten aufgrund der an Intensität aufnehmenden 
Corona-Pandemie davon nur wenige umgesetzt werden.  

• Es wurde die Friesenstiftung „Friisk Stifting“ errichet. Die Stiftung hat den Zweck, 
die Sprache zu pflegen, Kunst und Kultur, Volksbildung und Forschung, Heimat-
pflege und Heimatkunde und schließlich interfriesische Zusammenarbeit – je-
weils in Bezug auf die friesische Volksgruppe in Schleswig-Holstein – zu fördern.  

• Auch wurden die rechtlichen Rahmenbedigungen zur Absicherung der autoch-
thonen Minderheiten gestärkt. So wurde z.B. das Landesverwaltungsgesetz 
(LVwG) in § um einen Absatz zur Regional- und Minderheitensprache vor Behör-
den ergänzt. Gemäß § 82b, § 124 SchulG wurde eine Erhöhung der Bezuschus-
sung der Schulen der dänischen Minderheit eingeführt. Zudem hat das KiTa-
Reform-Gesetz die geschützten Sprachen besonders berücksichtigt. 
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III. Bericht aus der Kreisverwaltung 
 

Aus der Kreisverwaltung gibt es folgendes zu berichten: 
 

A. Fachbereich Zentrale Dienste  
 

In Fortschreibung des vergangenen Minderheitenberichts erhält die SSW 
Kreistagsfraktion Fraktionszuwendungen beruhend auf den geltenden 
Richtlinien. Die Mitglieder der Kreistagsfraktion erhalten zudem Entschä-
digungen (z.B. Sitzungsgeld und Fahrtkosten) gemäß der Entschädi-
gungssatzung des Kreises.  
 
Der Fachdienst Gremien und Recht hat ab dem 01.12.2022 einen dänisch-
sprachigen Mitarbeiter eingestellt.  
 

B. Fachbereich Jugend und Familie   
 

1. Förderung der Schulen 
 
Der dänische Schulverein hat im Jahr 2022 34.651 € an Finanzaus-
gleichsmitteln des Landes für Förderung der Schulsozialarbeit erhalten. 
Zudem wurden 2.412 € an Restmittel aus dem Bildungs- und Teilhabepa-
ket überwiesen. 
 
Mit diesen Förderbeträgen wurde Schulsozialarbeit an den folgenden 
sechs Schulen des Dänischen Schulvereins gefördert, die in unserem 
Kreisgebiet verortet sind. 

 

• Askfelt Danske Skole – Ascheffel 

• Jernved Danske Skole – Dänischenhagen 

• Jes-Kruse-Skolen – Eckernförde 

• Vestermölle Danske Skole – Elsdorf-Westermühlen 

• Eijderskole – Rendsburg  

• Risby Danske Skole – Rieseby 
 

2. Förderung von Kindertagesstätten 
 

Folgende Kitas der dänischen Minderheit werden – wie auch die anderen 
Kitas in Schleswig-Holstein – nach dem SQKM-Modell (Standard-Qualität-
Kosten-Modell) gefördert: 
 

a) Träger_ Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Stuhrsallee 22, 
24943 Flensburg 
Dänische KiTa“Bydelsdorf Börnehave“, Mühlenstraße 30, 24782 
Büdelsdorf 
Dänische KiTa „Vestermölle Börnehave“, Bargstaller Straße, 24800 
Elsdorf-Westermühlen 
Dänische KiTa „Askfelt Börnehave“, Dorfstraße 25, 24358 Ascheffel 
Dänische KiTa „Egernförde Börnehave“, H.C. Andersen-Weg 6, 
24340 Eckernförde 
Dänische KiTa „Borreby Börnehave“, Saxtorfer Weg 58a, 24340 
Eckernförde 
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b) Träger: Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V., Norderstra-
ße 76, 24939 Flensburg 

 

Dänischer Hort „Fritidshjem“, Mühlenstraße 16, 24782 Büdelsdorf 
Dänischer Hort „Fritidshjem“, H.C. Andersen-Weg 6a, 24340 
Eckernförde 

 
Ergänzend werden die dänischen Kitas bezüglich der Sprachbildung der 
nationalen Minderheitssprache besonders aus Mitteln des Landes geför-
dert, deren Vergabe über den Kreis abgewickelt wird. Im Haushaltsentwurf 
für 2023 sind insgesamt 60.000 € für die Förderung der Sprachbildung in 
den Regionalsprachen und den Sprachen der nationalen Minderheit ver-
anschlagt. 

IV. Berichte aus den Ämtern und Kommunen 
 

Die Ämter und Kommunen haben folgende Minderheitenberichte abgegeben:  
 

A. Bericht aus der Stadt Büdelsdorf 
 

1. Finanzielle Förderung durch Städte, Gemeinden und Ämter für Ein-
richtungen der dänischen Minderheit  
 

Die Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig in Flensburg erhält jedes Jahr 
einen Zuschuss. Dieser Zuschuss wurde 2018 auf 200 € angehoben.  
 

2. Kontakte/Partnerschaften mit Einrichtungen der deutschen Minder-
heit in Nordschleswig 
 

Zusammen mit dem Schleswig-Holsteinischen Heimatbund hat die dama-
lige Gemeinde Büdelsdorf am 14.02.1954 die Patenschaft für die deutsche 
Minderheit in Gravenstein/ Dänemark übernommen.  
 
Gemeinsam mit den Städten Rendsburg, Nortorf, Meldorf und Wesselbu-
ren sowie dem Kreis Rendsburg-Eckernförde bildete die Stadt Büdelsdorf 
den Fördekreis Rinkenis, der in Form eines Patenschaftsausschusses 
einmal jährlich zu einer Sitzung zusammengekommen ist. 
 
In der Zeit von 2011 bis 2016 war die Stadt Büdelsdorf Gastgeberin für 
den Patenschaftsausschuss „Fördekreis Rinkenis“.  Danach hat die Stadt 
Rendsburg die Rolle der Gastgeberin übernommen. Der Patenschaftsaus-
schuss hat sich 2022 mit Beschluss vom 14.06.2022 aufgelöst. Die Paten-
schaft zur Patengemeinde Gravenstein hingegen wird von jedem Mitglied 
und somit auch von der Stadt Büdelsdorf fortgesetzt. Zukünftig führt jede 
Patengemeinde ihre partnerschaftlichen Beziehungen zur Patengemeinde 
Gravenstein eigenverantwortlich weiter. 
 
In den Jahren 2018 bis 2022 hat die Stadt Büdelsdorf die deutsche Min-
derheit in Gravenstein mit einem jährlichen Zuschuss von 1.000 € geför-
dert. 
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Die Zuschüsse sind gebunden an projektbezogene Anträge der Förde-
schule und des Rudervereins der Gemeinde Gravenstein. 
 
Der Ausschuss für Bildung, Familie und Freizeit der Stadt Büdelsdorf hat 
in seiner Sitzung am 15.09.2022 entschieden, den Zuschuss ab 2023 auf 
500 € zu reduzieren.  
 
 

3. Förderung der Nordschleswig-Tage 
 

Der Bund deutscher Nordschleswiger veranstaltet alle 4 Jahre die Nord-
schleswig-Tage. Ihre Zielsetzung ist es, die Arbeit der deutschen Volks-
gruppen in Nordschleswig vorzustellen und menschliche Beziehungen 
zwischen Nordschleswig und Schleswig-Holstein anzuknüpfen oder zu 
vertiefen. Dabei kommt es u.a. zu vielen Schülerbegegnungen zwischen 
der Fördeschule in Gravenstein und den Schulen in Büdelsdorf. Durch die 
Pandemie fand erst wieder eine Veranstaltung im August 2022 statt. Diese 
wurde mit einem Betrag in Höhe von 1.000,00 € von der Stadt Büdelsdorf 
unterstützt. 
 

4. Förderung der dänischen Kindertagesstätten  
 

Der Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. erhielt bis zum Inkrafttreten 
der Kita-Reform für jedes in den dänischen Kindergärten betreute Kind 
aus der Stadt Büdelsdorf einen Zuschuss zu den Betriebskosten in folgen-
der Höhe: 
 

 
4 – 5 Stunden 

Betreuung 

6 – 7 Stunden 

Betreuung 

mehr als 7 Stunden 

Betreuung 

Regelkinder 

(Ü3) 
2.500 € 3.750 € 5.000 € 

Kinder unter 3 

Jahren (U3) 
4.000 € 6.500 € 8.500 € 

 
Die vorgenannten Beträge wurden für Kinder aus Büdelsdorf gezahlt, die 
in der zu fördernden Einrichtung über volle 12 Monate eines Jahres be-
treut werden. Bei geringerer Betreuungsdauer verringerte sich der Zu-
schussbetrag anteilig.  
 
Der Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger erhielt bis zum Inkrafttreten 
der Kita-Reform für jedes im dänischen Freizeitheim (Kinderhort) betreute 
Kind aus der Stadt Büdelsdorf einen Zuschuss zu den Betriebskosten in 
Höhe von 1.350 € jährlich. 
 
Seit dem 01.01.2021 erfolgt die Finanzierung aller Büdelsdorfer Kinderta-
gesstätten auf Basis des neuen KiTaG über die SQKM-Finanzierung und 
entsprechende Finanzierungsvereinarungen, die mir den jeweiligen Trä-
gern der Einrichtungen abgeschlossen wurden. 
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5. Dänische Schulen 
 

Die dänischen Schulen werden nur im Rahmen der Zahlung von Schulkos-
tenbeiträgen gefördert. 
 

6. Dänische sprechende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

In der Verwaltung der Stadt Büdelsdorf sowie in den Einrichtungen arbei-
ten derzeit insgesamt 7 dänisch sprechende Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen. 
 

B. Bericht aus dem Amt Dänischer Wohld 
 

In Gettorf finden sich vereinzelt zweisprachige Ortstafeln (Geddörp). 
 

C. Bericht aus der Stadt Rendsburg 
 

Zur Dänische Minderheit berichtet die Stadt Rendsburg folgendes:  
 

1. Finanzielle Förderung durch die Stadt Rendsburg an die Dänisch Min-
derheit 
 

a) Zuschüsse der Stadt Rendsburg für die dänische Erwachsenenbil-
dungsarbeit 

 

Im Wesentlichen wurden von der Stadt Rendsburg Zuschüsse für die 
Durchführung von Dänisch-Kursen für Erwachsene bezuschusst, die an 
der dänischen Schule/Ejderskolen in Rendsburg stattgefunden haben. 
Weiter findet eine finanzielle Förderung Rendsburger TeilnehmerInnen an 
Kursen in Büdelsdorfer Einrichtungen der dänischen Minderheit statt. 
Finanzielle Förderung jährlich mit max. 490,00 €. 
 

b) Zuschüsse für die Dänische Zentralbibliothek/Dansk Centralbib-
liotek for Sydslesvig 

 

Einmal im Monat kommt ein Bücherbus der dänischen Zentralbiblio-
thek/Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig in den Innenhof des Kulturzent-
rums Rendsburg. Es können Bücher und andere Medien ausgeliehen 
werden. 
Pauschale Förderung jährlich mit max. 1.000,00 €. 
 

c) Schulkostenbeiträge für Rendsburger SchülerInnen, die eine dä-
nische Schule besuchen 

 

Die Stadt Rendsburg zahlt für Rendsburger Schülerinnen und Schüler, die 
an einer dänischen Schule sind, Schulkostenbeiträge. Die Abrechnung er-
folgt über das Land Schleswig-Holstein.  
 
Beiträge für die Jahre 2018 - 2021 wurden an das Land für den dänischen  
Schulverein wie folgt erstattet: 
2018 = 106.645,00 € 
2019 = 100.106,00 € 
2020 = 99.601,00 € 
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2021 = 91.325,00 € 
 
Die Abrechnung für das Jahr 2022 liegt noch nicht vor. 
 

2.  Zweisprachige Ortstafeln 
 

Die touristische Beschilderung in der Stadt Rendsburg ist seit langem 
Thema in der Politik. 
Eine Umsetzung konnte aufgrund fehlender Haushaltsmittel bislang nicht 
erfolgen. 
 

3.  Vertretung der Dänischen Minderheit in den politischen Gremien der 
Stadt Rendsburg 
 

Seit der Kommunalwahl im Jahr 2008 sind in der Ratsversammlung der 
Stadt Rendsburg zwei Ratsmitglieder des SSW vertreten. Darüber hinaus 
sind auch zwei bürgerliche Mitglieder als Stellvertretung in den Fachaus-
schüssen vertreten. Im Zeitraum 2018 bis 2022 wurden keine Initiativen 
der SSW-Fraktion in den städtischen Gremien angestoßen bzw. umge-
setzt. 
 

4. Patenschaft der Stadt Rendsburg nach Nordschleswig 
 

a) Gemeinsame Patenschaft zum Fördekreis Rinkenis/Fördeschule 
Gravenstein/Deutschen Ruderverein 

 

Die Verbundenheit zur deutschen Volksgruppe in Nordschles-
wig/Dänemark findet ihren Ausdruck durch die gemeinsame Patenschaft 
der Städte Nortorf, Büdelsdorf, Wesselburen, Meldorf, Kreis Rendsburg-
Eckernförde und der Stadt Rendsburg sowie dem Schleswig-
Holsteinischen Heimatbund Ortsverein Büdelsdorf und Schleswig-
Holsteinischen Heimatbund  Kreisverein Rendsburg-Eckernförde zum 
Fördekreis Rinkenis/Förde-Schule Gravenstein/Deutschen Ruderverein. 
 
Es haben regelmäßig Patenschaftstreffen und Patenschaftsausschusssit-
zungen und andere Begegnungsveranstaltungen (u.a. Verabschiedung 
des Schulleiters durch Bürgermeister Gilgenast, Weihnachtsfeier in der 
Förderschule Gravenstein) stattgefunden, an denen die Stadt Rendsburg 
teilgenommen hat bzw. die Federführung im Patenschaftsausschuss inne-
hatte. Coronabedingt leider nicht in den Jahren 2020 und 2021. Seit 2013 
wird der Fördekreis Rinkenis nicht mehr durch regelmäßige jährliche Zu-
schüsse gefördert, sondern gezielt bei diversen Projekten finanziell unter-
stützt als Projektförderung. Die Stadt Rendsburg hat von 2018 bis  
2021 jährlich 500,00 € als Projektförderung zur Verfügung gestellt. 
 
Rendsburg hatte den Vorsitz im Patenschaftsausschuss von 2017-2021 
inne. Die Stadt Rendsburg hat entschieden, sich aus der finanziellen Un-
terstützung der Fördeschule und des Rudervereins zurückzuziehen. 
Die Rendsburger Kommunalpolitik hat bereits zu den Haushaltsberatun-
gen 2022 beschlossen die jährliche Bezuschussung in Höhe von 500,00 € 
einzustellen. Nortorf, Büdelsdorf und der Kreis Rendsburg-Eckernförde 
haben in 2022 an ihren Förderungen festgehalten. Wesselburen und Mel-
dorf sind seit Jahren nur noch ideell dabei. 
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Alle Anwesenden der Patenschaftsausschusssitzung vom 14.06.2022 wa-
ren sich darüber einig, dass es auch weiterhin partnerschaftliche Bezie-
hungen mit Gravenstein geben soll, die Patenschaft sozusagen eine Part-
nerschaft werden soll und die Verbindungen zukünftig bilateral laufen. 
Auch der SHHB wird den Kontakt zu Gravenstein weiter pflegen und kann 
sich auch vorstellen einzelne Projekte finanziell zu unterstützen. 
Einen Patenschaftsausschuss wird es künftig aber nicht mehr geben. 

 

b) Nordschleswig-Tage 
 

Der Bund Deutscher Nordschleswiger (BND) und der Schleswig-
Holsteinische Heimatbund  veranstalten, die alle 4 Jahre stattfindenden 
Nordschleswig-Tage in Rendsburg. Es finden Ausstellungen, Vorträge, 
Festveranstaltungen, sportliche Wettkämpfe und vor allem Begegnungen 
zwischen Menschen aus Nordschleswig und Rendsburg und Umgebung 
statt. Ziel ist es, die Arbeit der deutschen Volksgruppe vorzustellen und 
menschliche Beziehungen zwischen Nordschleswigern und Schleswig-
Holsteinern zu festigen und zu vertiefen. Daran haben auch Vertreter und 
Vertreterinnen der Stadt Rendsburg teilgenommen. Aufgrund der Corona-
pandemie wurde die für 2021 vorgesehenen Nordschleswig-Tage nach 
2022 verschoben. Die Stadt Rendsburg förderte die Nordschleswig-Tage 
2022 mit 500,00 € als Projektförderung 
 

D. Bericht aus der Gemeinde Kronshagen 
 
Die Gemeinde Kronshagen unterhält sehr gute Kontakte zum Deutschen 
Gymnasium für Nordschleswig in Apenrade. 
 
In jedem Jahr fährt eine Delegation aus Politik und Verwaltung zur Verab-
schiedung der Abiturientinnen und Abiturienten nach Apenrade.  
 
Darüber hinaus nimmt die Schulleitung regelmäßig an den Jahresempfän-
gen oder auch an Veranstaltungen zu besonderen Gelegenheiten – in die-
sem Jahr die Feierlichkeiten zum 751jährigen Bestehen der Gemeinde 
Kronshagen – teil. Gleiches gilt für Besuche zu besonderen Gelegenheiten 
des Deutschen Gymnasiums in Apenrade durch Vertreter und Vertreterin-
nen aus Politik und Verwaltung. 
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2. Nachtragshaushalt 2022 

VO/2022/138 
 
öffentlich 
 
FD 1.4 Finanzen 
 
 

Beschlussvorlage öffentlich 
 
Datum:  23.11.2022 
 
Ansprechpartner/in:Nina Fiedler 
 
Bearbeiter/in: Matthias Kruse 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

08.12.2022 Hauptausschuss (Entscheidung) Ö 

19.12.2022 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
(Entscheidung) Ö 

 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Beschlussvorschlag 
Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses vom 08.12.2022, die 
2. Nachtragshaushaltssatzung 2022. 
 

Sachverhalt 
Um dem Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit gerecht zu werden sowie die Vorgaben 
des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport zur Investitionsquote 
zu erfüllen, werden investive Ansätze an die tatsächlichen Mittelabflüsse im 
Haushaltsjahr 2022 angepasst und in den Folgejahren entsprechend berücksichtigt. 
 
Darüber hinaus werden im 2. Nachtragshaushalt Veränderungen der Erträge und 
Aufwendungen berücksichtigt die sich erst im Laufe des Haushaltsjahres 2022 
ergeben haben und bei der Ursprungsplanung 2022 sowie im 1. Nachtragshaushalt 
2022 nicht bekannt waren. 
 
Die betroffenen Teilhaushalte sind einzeln im Vorbericht des 2. Nachtragshaushalt 
mit den jeweiligen finanziellen Auswirkungen aufgeführt. 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 
Das geplante Jahresergebnis verbessert sich von bisher geplanten -1.287.200 Euro 
um 9.060.700 Euro auf voraussichtlich 7.773.500 Euro. 
 
Die liquiden Mittel verbessern sich voraussichtlich um 16.622.800 Euro von einer 
bisher geplanten Reduzierung um -7.978.600 Euro auf eine Erhöhung um 8.644.200 

TOP 13



 Seite: 2/2 
 

Euro. 

Anlage/n: 

1 2. Nachtragshaushalt 2022 
 

 

TOP 13



 

 

 
 

   

 

    KREIS 

  RENDSBURG- 

  ECKERNFÖRDE 

 
 

 

2. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG 
 

und 
 

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 
 

für das Haushaltsjahr 
 

2022 

 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2022 

 

    

2. Nachtragshaushaltssatzung 
des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2022 

 
 

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 19.12.2022 
folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 
 

§ 1 
 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
 

 
 

erhöht 
um 

vermindert 
um 

und damit der Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes einschl.  

Nachträge  

gegenüber 
bisher 

nunmehr  
festgesetzt auf 

1. im Ergebnisplan der     

 Gesamtbetrag der Erträge 5.309.700  EUR  0  EUR 520.019.600  EUR 525.329.300  
EUR 

 Gesamtbetrag der Aufwendungen 14.001.000  EUR 17.752.000  EUR 521.306.800  EUR 517.555.800  
EUR 

 Jahresüberschuss 0  EUR 0  EUR 0  EUR 7.773.500  EUR 

 Jahresfehlbetrag 8.691.300  EUR 17.752.000  EUR 1.287.200  EUR 0  EUR 

      

2. im Finanzplan der     

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit: 

 
5.309.700  EUR 

 
0  EUR 

 
511.055.200  EUR 

 
516.364.900  

EUR 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit 
 

14.001.000  EUR 
 

17.752.000  EUR 
 

504.135.500  EUR 
 

500.384.500  
EUR 

      

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions-tä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit 

 
0  EUR 

 
0  EUR 

 
5.679.600  EUR 

 
5.679.600  EUR 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-tä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit 

 
409.000  EUR 

 
7.971.100  EUR 

 
20.577.900  EUR 

 
13.015.800  EUR 

 
 
 

 
 
 
Rendsburg, den  
 
        Dr. Rolf-Oliver Schwemer 
         L a n d r at  

 
 

TOP 13



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorbericht 
 

zum 2. Nachtragshaushaltsplan des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde für das  

Haushaltsjahr 2022 
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1) Erläuterungen zu den Änderungen im 2. Nachtragshaushaltsplan 2022 
 

Senkung der investiven Mittel im Liegenschafts- und 
Gebäudemanagement – Teilhaushalt 111430 

Gemäß aktuellem Mittelabflussplan wird der Ansatz für Baumaßnahmen im Liegenschafts- und 

Gebäudemanagement auf 2,4 Mio. € abgesenkt. Die Minderauszahlungen in 2022 in Höhe von 3,6 Mio. € werden 

periodengerecht im Auszahlungsjahr 2023 neu veranschlagt. Dies soll den Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit 

realisieren. 

Dies hat folgende Auswirkungen auf den Haushalt 2022: 

Bezeichnung 
Veranschlagung  
im Haushalt 2022 

Veranschlagung  
im 2. Nachtrag 2022 

Veränderung 

Finanzhaushalt        

Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 6.062.900 2.420.100 3.642.800 

 

Das geplante Jahresergebnis bleibt davon unberührt. 

Die geplante Entwicklung der liquiden Mittel verbessert sich um 3.642.800 €. 

 

 

Erhöhung der Mittel für IT-Aufwendungen und Investitionen – Teilhaushalt 111450 

Im Haushalt 2022 sind Mittel für Hard- und Softwareinvestitionen in Höhe von 1.570.000 € enthalten. 

Weitergehend werden 50.000 € für zusätzliche Hardware für mobile Arbeitsplätze sowie 250.000 € für zusätzliche 

Hard- und Softwarekomponenten für den erforderlichen Netzwerkausbau benötigt. 

Die Aufwendungen steigen insgesamt um 500.000 €. Davon entfallen 260.000 € auf nicht geplante Maßnahmen 

zum Schutz vor Cyberkriminalität bzw. zur Stärkung der IT-Sicherheit, 120.000 € auf zusätzliche Maßnahmen im 

Zusammenhang mit dem Ausbau der mobilen Arbeitsplätze (externe Dienstleistungen) und 120.000 € auf 

Maßnahmen im Zusammenhang mit den gestiegenen Anforderungen an IT-Ressourcen (Datenspeicher und 

Leitungskosten). 

Dies hat folgende Auswirkungen auf den Haushalt 2022: 

Bezeichnung 
Veranschlagung  
im Haushalt 2022 

Veranschlagung  
im 2. Nachtrag 2022 

Veränderung 

Ergebnishaushalt        

sonstige Aufwendungen 1.381.000 1.881.000 -500.000 

Finanzhaushalt        

sonstige Auszahlungen 1.381.000 1.881.000 -500.000 

Auszahlungen aus dem 
Erwerb von beweglichem 
Anlagevermögen 1.570.000 1.870.000 -300.000 

 

Die Verschlechterung für den Ergebnishaushalt beträgt 500.000 €. 

Die geplante Entwicklung der liquiden Mittel verschlechtert sich um 800.000 €. 
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Erhöhung der Mittel für Bürgerentscheide – Teilhaushalt 121100 

Es sind zusätzliche Mittel im Haushalt für Aufwendungen für die Durchführung des Kreisbürgerentscheids in 

Sachen imland gGmbH bereitzustellen. Hierin enthalten sind zum einen die Materialkosten (Druck 

Abstimmungsbenachrichtigungen, Stimmzettel, etc.) sowie Portokosten und eine Aufwandsentschädigung für die 

Ämter und Gemeinden. 

Dies hat folgende Auswirkungen auf den Haushalt 2022: 

Bezeichnung 
Veranschlagung  
im Haushalt 2022 

Veranschlagung  
im 2. Nachtrag 2022 

Veränderung 

Ergebnishaushalt        

sonstige Aufwendungen 11.800 377.200 -365.400 

Finanzhaushalt        

sonstige Auszahlungen 11.800 377.200 -365.400 

 

Die Verschlechterung für den Haushalt beträgt 365.400 €. 

 

 

Senkung der investiven Mittel im Brandschutz – Teilhaushalt 126100 

Der aktuelle Mittelabflussplan zeigt auf, dass durch lange Lieferfristen und diverse Verzögerungen in den 

Lieferketten die Beschaffung von Fahrzeugen und anderem beweglichem Anlagevermögen in hohem Maße nicht 

mehr im Haushaltsjahr 2022 realisiert werden kann. Dies gilt ebenfalls für Kommunen, welche Zuweisungen vom 

Kreis für ihre Beschaffung im Rahmen des Brandschutzes erhalten. Um dem Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit 

nachzukommen und die finanzielle Situation wirklichkeitsgetreu darzustellen, werden die Investitionsmittel in 2022 

gekürzt und in den Jahren neu eingeplant, in welchen ein Mittelabfluss nach neustem Kenntnisstand realisiert 

wird. 

 

Dies hat folgende Auswirkungen auf den Haushalt 2022: 

Bezeichnung 
Veranschlagung  
im Haushalt 2022 

Veranschlagung  
im 2. Nachtrag 2022 

Veränderung 

Finanzhaushalt        

Auszahlungen von 
Zuweisungen und 
Zuschüssen für 
Investitionen 791.000 221.200 569.800 

Auszahlungen aus dem 
Erwerb von beweglichem 
Anlagevermögen 814.700 227.800 586.900 

 

Das geplante Jahresergebnis bleibt davon unberührt. 

Die geplante Entwicklung der liquiden Mittel verbessert sich um 1.156.700 €. 
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Senkung der Mittel für die Schülerbeförderung – Teilhaushalt 241100 

Im Bereich Schülerbeförderung sind durch das günstige 9€-Ticket weniger Aufwendungen angefallen als üblich. 

Zudem fahren aufgrund der Pandemie weniger Schüler mit dem Bus zur Schule als zuvor.  

 

Dies hat folgende Auswirkungen auf den Haushalt 2022: 

Bezeichnung 
Veranschlagung  
im Haushalt 2022 

Veranschlagung  
im 2. Nachtrag 2022 

Veränderung 

Ergebnishaushalt        

Transferaufwendungen 5.602.000 3.602.000 2.000.000 

Finanzhaushalt        

Transferauszahlungen 5.602.000 3.602.000 2.000.000 

 

Die Verbesserung für den Haushalt beträgt 2.000.000 €. 

 

 

Erhöhung der Mittel für das Nordkolleg – Teilhaushalt 273100 

Gemäß Beschuss des Hauptausschusses vom 08.09.2022 wird der Nordkolleg Rendsburg GmbH der beantragte 

Unterstützungsbetrag zur Deckung der Mehrkosten bei den Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 78.535 € 

bereitgestellt. 

 

Dies hat folgende Auswirkungen auf den Haushalt 2022: 

Bezeichnung 
Veranschlagung  
im Haushalt 2022 

Veranschlagung  
im 2. Nachtrag 2022 

Veränderung 

Ergebnishaushalt        

Transferaufwendungen 133.400 212.000 -78.600 

Finanzhaushalt        

Transferauszahlungen 133.400 212.000 -78.600 

 

Die Verschlechterung für den Haushalt beträgt 78.600 €. 

 

 

Einrichtung von Notunterkünften auf Kreisebene – Teilhaushalt 315500 

Mit dem Krieg in der Ukraine steigen auch die Zahlen der Flüchtenden. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde nahm 

über den Sommer die Zahl der Geflüchteten nach dem starken Anstieg im März und April 2022 etwas ab. Vor 

dem Winter ist wieder eine deutliche Zunahme der Zahl der Geflüchteten festzustellen. Dabei sind es nicht nur die 

Geflüchteten aus der Ukraine, die für einen Anstieg der Zahlen sorgen; vielmehr verzeichnet die 

Zuwanderungsbehörde vermehrt einen Zustrom aus vielen Ländern. 

Um in dieser Situation zu unterstützen, hat die Verwaltung den Markt sondiert, um seitens des Kreises 

Gemeinschaftsunterkünfte für eine temporäre Unterbringung von Geflüchteten zu schaffen, die als Puffer dienen 

und somit den Ämtern und Gemeinden den nötigen zeitlichen Vorlauf bieten, um eine längerfristige 

Unterbringungsmöglichkeit vor Ort zu erreichen. 
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Gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 03.11.2022 werden Haushaltsmittel für die Einrichtung und den 

Betrieb von Notunterkünften in den Liegenschaften Nordkolleg und Oktogon bereitgestellt. Dabei entfallen 

163.700 € auf die laufenden Kosten für die Notunterkunft Nordkolleg. 50.000 € sind für die Erstinstandsetzung der 

Notunterkunft Oktogon eingeplant sowie 81.200 € für Ausstattungsgegenstände, von denen 3.000 € investiven 

Charakter haben. 

 

Dies hat folgende Auswirkungen auf den Haushalt 2022: 

Bezeichnung 
Veranschlagung  
im Haushalt 2022 

Veranschlagung  
im 2. Nachtrag 2022 

Veränderung 

Ergebnishaushalt        

Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 0 291.900 -291.900 

Finanzhaushalt        

Auszahlungen für Sach- 
und Dienstleistungen 0 291.900 -291.900 

Auszahlungen aus dem 
Erwerb von beweglichem 
Anlagevermögen 0 3.000 -3.000 

 

Das geplante Jahresergebnis verschlechtert sich um 291.900 €  

Die geplante Entwicklung der liquiden Mittel verschlechtert sich um 294.900 €. 

 

 

Absenkung der Mittel für die imland gGmbH – Teilhaushalt 411120 

Im Rahmen der Finanzierungsvereinbarung werden im Jahr 2022 noch 9 Mio. € an die imland gGmbH 

ausgezahlt. Die Zahlung erfolgt in zwei Tranchen zum 21. November (6 Mio.€) und 19. Dezember (3 Mio. €). 

 

Dies hat folgende Auswirkungen auf den Haushalt 2022: 

Bezeichnung 
Veranschlagung  
im Haushalt 2022 

Veranschlagung  
im 2. Nachtrag 2022 

Veränderung 

Ergebnishaushalt        

Transferaufwendungen 20.700.000 9.000.000 11.700.000 

Finanzhaushalt        

Transferauszahlungen 20.700.000 9.000.000 11.700.000 

 

Die Verbesserung für den Haushalt beträgt 11.700.000 €. 

 

 

Senkung der Investitionsmittel für den Klimaschutz – Teilhaushalt 511121 

Im Haushalt 2022 sind Mittel für Förderschutzmaßnahmen des Klimaschutzes in Höhe von 1.000.000 € enthalten. 

Diese Mittel werden erst nach Abschluss der Maßnahme abgerufen. Die Auszahlungen erfolgen also erst in den 

Folgejahren. 
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Dies hat folgende Auswirkungen auf den Haushalt 2022: 

Bezeichnung 
Veranschlagung  
im Haushalt 2022 

Veranschlagung  
im 2. Nachtrag 2022 

Veränderung 

Finanzhaushalt        

Auszahlungen von 
Zuweisungen und 
Zuschüssen für 
Investitionen 1.000.000 0 1.000.000 

 

Das geplante Jahresergebnis bleibt davon unberührt. 

Die geplante Entwicklung der liquiden Mittel verbessert sich um 1.000.000 €. 

 

 

Senkung der Investitionsmittel für Kreisstraßen und Radwege – Teilhaushalt 542100 

Im Produkt 542110 Kreisstraßen war die K82 mit Gesamtkosten von 2.674.100 € geplant. Das Ergebnis der 

Submission ergab jedoch deutlich geringere Kosten, weshalb der Ansatz für Auszahlungen für Baumaßnahmen 

auf 1.701.000 € reduziert wird.  

Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 6.600.900 € 

eingeplant, wobei 6.552.000 € auf die die Unterhaltung von Kreisstraßen entfallen. Der Planansatz ist u.a. durch 

Verschiebung der K27, der K26 mit zwei Abschnitten sowie der K 15 in das Jahr 2023 auf 2.548.900 € 

abzusenken. 

Im Produkt 542120 Radwege sind im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 1.600.000 € für die Förderung von 

Radwegeneubau an Kreisstraßen enthalten. Im Plan waren für 2022 Kosten für die K1 und die K2 inbegriffen. 

Diese werden gemäß Rückmeldung aus der Kommune jedoch erst 2023 bzw. 2024 realisiert. Der 

Haushaltsansatz für die Radwege ist gemäß den aktuell vorliegenden Rückmeldungen der Fördermittelempfänger 

zu kürzen - Insgesamt 1,16 Mio. € werden realistisch bis zum Jahresende abfließen. 

 

Dies hat folgende Auswirkungen auf den Haushalt 2022: 

Bezeichnung 
Veranschlagung  
im Haushalt 2022 

Veranschlagung  
im 2. Nachtrag 2022 

Veränderung 

Ergebnishaushalt        

Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 6.600.900 2.548.900 4.052.000 

Finanzhaushalt        

Auszahlungen für Sach- 
und Dienstleistungen 6.600.900 2.548.900 4.052.000 

Auszahlungen von 
Zuweisungen und 
Zuschüssen für 
Investitionen 1.600.000 1.160.000 440.000 

Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 2.674.100 1.701.000 973.100 

 

Das geplante Jahresergebnis verbessert sich um 4.052.000 €  

Die geplante Entwicklung der liquiden Mittel verbessert sich um 5.465.100 €. 
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Förderung des ÖPNV – Teilhaushalt 547100 

Im Teilhaushalt 547100 Förderung des ÖPNV ist es im Jahr 2021/22 zu gesteigerten Aufwendungen gekommen. 

Ursache sind die anhaltenden negativen Auswirkungen auf den ÖPNV aufgrund der Pandemie und der 

immensen Preissteigerungen durch den Krieg in der Ukraine. 

Diverse Zuwendungen sind dem ursprünglichen Planansatz hinzuzurechnen wie z.B. der Ausgleich von 

Einnahmeverlusten durch Corona und das 9€-Ticket, welche zur Haushaltsplanung nicht bekannt gewesen sind 

und folglich nicht eingeplant werden konnten. 

Mehraufwendungen entstehen durch Abschlagserhöhungen an Autokraft, die Endabrechnung 2021 an Autokraft 

und die Weiterleitung oben genannter Zuwendungen an die Verkehrsunternehmen. 

Es werden zudem insgesamt 629.000 € weniger an Investitionsmitteln benötigt. Die Auszahlungen von 
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen erhöhen sich um 106.000 € für die Mobilitätsstationen. Dem 
gegenüber stehen Minderauszahlungen in Höhe von 735.000 €, wobei 263.000 € auf digitale 
Fahrgastinformationsanzeiger und 472.000 € auf den Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen entfallen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass es bei der Autokraft höchstwahrscheinlich zu weiteren Mehraufwendungen 
kommen wird, dessen Höhe noch nicht prognostizierbar ist. Diese hängt unter anderem von folgenden Faktoren 
ab: Tarifabschluss (noch ausstehend), Einnahmen, Ausfälle, Baustellenkilometer, Indexentwicklungen beim Diesel, 
Personalkosten, sonstige gewerbliche Produkte.  
 

Dies hat folgende Auswirkungen auf den Haushalt 2022: 

Bezeichnung 
Veranschlagung  
im Haushalt 2022 

Veranschlagung  
im 2. Nachtrag 2022 

Veränderung 

Ergebnishaushalt        

Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 7.143.300 12.453.000 5.309.700 

Transferaufwendungen 21.266.000 34.031.100 -12.765.100 

Finanzhaushalt        

Zuwendungen und 
allgemeine Umlagen 7.143.300 12.453.000 5.309.700 

Transferauszahlungen 21.266.000 34.031.100 -12.765.100 

Auszahlungen für 
Investitionen 763.000 134.000 629.000 

 

Die Verschlechterung für den Ergebnishaushalt beträgt 7.455.400 €. 

Die geplante Entwicklung der liquiden Mittel verschlechtert sich um 6.826.400 €. 
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Senkung der Investitionsmittel für Umweltschutzmaßnahmen – Teilhaushalt 561100 

 

Im Haushalt 2022 sind Mittel für Umweltschutzmaßnahmen in Höhe von 74.500 € enthalten. Der geplante Kauf 

eines E-Busses findet aufgrund der Nichtverfügbarkeit des Modells nicht statt. 

 

Dies hat folgende Auswirkungen auf den Haushalt 2022: 

Bezeichnung 
Veranschlagung  
im Haushalt 2022 

Veranschlagung  
im 2. Nachtrag 2022 

Veränderung 

Finanzhaushalt        

Auszahlungen aus dem 
Erwerb von beweglichem 
Anlagevermögen 74.500 0 74.500 

 

Das geplante Jahresergebnis bleibt davon unberührt. 

Die geplante Entwicklung der liquiden Mittel verbessert sich um 74.500 €. 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragshaushaltsplan 2022 
 

    

Gesamtergebnisplan 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

Mehr(+) oder 
weniger (-) gegenüber 
dem bisherigen Ansatz 

in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung2 

13 24 3 4 5 6 7 

40 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0   

41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  290.763.400 5.309.700 296.073.100   

42 3 + sonstige Transfererträge  5.541.200 0 5.541.200   

43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  7.690.500 0 7.690.500   

441-
442, 
446 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

22.336.300 0 22.336.300   

448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  182.808.500 0 182.808.500   

45 7 + sonstige Erträge  8.844.300 0 8.844.300   

471 8 + aktivierte Eigenleistungen  0 0 0   

472 9 +/– Bestandsveränderungen  0 0 0   

 10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  517.984.200 5.309.700 523.293.900   

50 11 Personalaufwendungen  54.446.300 0 54.446.300   

51 12 + Versorgungsaufwendungen  146.500 0 146.500   

52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  13.541.100 -3.760.100 9.781.000   

57 14 + bilanzielle Abschreibungen  13.319.100 0 13.319.100   

53 15 + Transferaufwendungen  348.288.700 -856.300 347.432.400   

54 16 + sonstige Aufwendungen  91.557.100 865.400 92.422.500   

 17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  521.298.800 -3.751.000 517.547.800   

 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)  -3.314.600 9.060.700 5.746.100   

46000
0-
46199
8, 
462-
469 

19 + Finanzerträge  

2.035.400 0 2.035.400   

55000
0-
55199
8, 
5562-
5599 

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  

8.000 0 8.000   

 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  2.027.400 0 2.027.400   

 22 = Jahresergebnis3  (= Zeilen 18 und 21)  -1.287.200 9.060.700 7.773.500   
       

 

 
Nachrichtlich:  
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

Mehr(+) oder 
weniger (-) gegenüber 
dem bisherigen Ansatz 

in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung5 

48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  4.094.200 0 4.094.200   

58 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  4.094.200 0 4.094.200   

 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen  0 0 0   
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Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragshaushaltsplan 2022 
 

Gesamtfinanzplan 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger (-) gegenüber 
dem bisherigen Ansatz 

in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung2 

13 24 3 4 5 6 7 

60 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0   

61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  284.946.600 5.309.700 290.256.300   

62 3 + sonstige Transfereinzahlungen  5.541.200 0 5.541.200   

63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  7.009.900 0 7.009.900   

641-
642, 
646 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

22.217.000 0 22.217.000   

648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  182.808.500 0 182.808.500   

65 7 + sonstige Einzahlungen  6.496.600 0 6.496.600   

66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  2.035.400 0 2.035.400   

 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 
bis 8)  511.055.200 5.309.700 516.364.900   

70 10 Personalauszahlungen  50.373.400 0 50.373.400   

71 11 + Versorgungsauszahlungen  146.500 0 146.500   

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  13.539.200 -3.760.100 9.779.100   

75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  8.000 0 8.000   

73 14 + Transferauszahlungen  348.288.700 -856.300 347.432.400   

74 15 + sonstige Auszahlungen  91.779.700 865.400 92.645.100   

 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 
bis 15)  504.135.500 -3.751.000 500.384.500   

 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  6.919.700 9.060.700 15.980.400   

681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen 
und  Investitionsförderungsmaßnahmen  5.571.500 0 5.571.500   

682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und 
Gebäuden  0 0 0   

683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 
Anlagevermögen  1.000 0 1.000   

684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  0 0 0   

685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  0 0 0   

686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  107.100 0 107.100   

688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  0 0 0   

689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen  0 0 0   

 26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)  5.679.600 0 5.679.600   

781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen  7.419.400 -1.903.800 5.515.600   

782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  227.500 0 227.500   

783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  3.665.200 -570.400 3.094.800   

784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  0 0 0   

785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  9.237.000 -5.087.900 4.149.100   

786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0   

787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  0 0 0   

 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)  20.549.100 -7.562.100 12.987.000   

 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  -14.869.500 7.562.100 -7.307.400   

672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0   

772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0   

 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  0 0 0   

 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 
35f)  -7.949.800 16.622.800 8.673.000   

692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  0 0 0   

695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage 
liquider Mittel  0 0 0   

693 39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  0 0 0   

792 40 – Tilgung von Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  28.800 0 28.800   
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Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragshaushaltsplan 2022 
 

    

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger (-) gegenüber 
dem bisherigen Ansatz 

in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung2 

13 24 3 4 5 6 7 

795 41 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage 
liquider Mittel  0 0 0   

793 42 – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  0 0 0   

 43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  -28.800 0 -28.800   

 44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)  -7.978.600 16.622.800 8.644.200   

 45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres  0 39.885.900 39.885.900   

 46 – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent  0 0 0   

332 47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent  0 0 0   

 48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 
44 bis 47)  -7.978.600 56.508.700 48.530.100   

       

 

 
Nachrichtlich:  
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur 
Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), 
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus 
dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen 

bisheriger 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

mehr(+) oder 
weniger (-) gegenüber 
dem bisherigen Ansatz 

 
 

in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

in EUR 

Erläuterung5 

7311 abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG  6.470.600 0 6.470.600   

684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  0 0 0   

6842 Börsennotierte Aktien  0 0 0   

6843 Nicht börsennotierte Aktien  0 0 0   

6844 Sonstige Anteilsrechte  0 0 0   

6845 Investmentzertifikate  0 0 0   

6846 Kapitalmarktpapiere  0 0 0   

6847 Geldmarktpapiere  0 0 0   

6848 Finanzderivate  0 0 0   

784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen  0 0 0   

7842 Börsennotierte Aktien  0 0 0   

7843 Nicht börsennotierte Aktien  0 0 0   

7844 Sonstige Anteilsrechte  0 0 0   

7845 Investmentzertifikate  0 0 0   

7846 Kapitalmarktpapiere  0 0 0   

7847 Geldmarktpapiere  0 0 0   

7848 Finanzderivate  0 0 0   

792..4 Umschuldung  28.800 0 28.800   

792..5 Ordentliche Tilgung  28.800 0 28.800   

792..6 Außerordentliche Tilgung  28.800 0 28.800   
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Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 111430 Liegenschafts- und Gebäudemanagement  

 

    

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung 
Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan1,2 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung3 

14 25 3 4 5 6 7 

40 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0   

41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  1.171.300 0 1.171.300   

42 3 + sonstige Transfererträge  0 0 0   

43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  0 0 0   

441-
442, 
446 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

372.900 0 372.900   

448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  75.900 0 75.900   

45 7 + sonstige Erträge  42.900 0 42.900   

471 8 + aktivierte Eigenleistungen  0 0 0   

472 9 +/– Bestandsveränderungen  0 0 0   

 10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  1.663.000 0 1.663.000   

50 11 Personalaufwendungen  1.672.400 0 1.672.400   

51 12 + Versorgungsaufwendungen  0 0 0   

52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  3.516.900 0 3.516.900   

57 14 + bilanzielle Abschreibungen  2.120.000 0 2.120.000   

53 15 + Transferaufwendungen  0 0 0   

54 16 + sonstige Aufwendungen  150.200 0 150.200   

54291 17 davon Verfügungsmittel  0 0 0   

 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  7.459.500 0 7.459.500   

 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  -5.796.500 0 -5.796.500   

46000
0-
46199
8, 462-
469 

20 + Finanzerträge  

0 0 0   

55000
0-
55199
8, 552-
559 

21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  

0 0 0   

 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  0 0 0   

 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen  (= Zeilen 19 und 22)  -5.796.500 0 -5.796.500   

48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  3.707.500 0 3.707.500   

58 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  638.600 0 638.600   

 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  -2.727.600 0 -2.727.600   
       

 
 

Nachrichtlich: 
Nettoabschreibungsaufwand 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung3 

571 + 
574 

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen  2.120.000 0 2.120.000   

416 + 
437 

– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und 
Zuweisungen sowie Beiträge  1.171.300 0 1.171.300   

 Nettoabschreibungsaufwand  948.700 0 948.700   

      

 kalkulatorische Zinsen  0 0 0   
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Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 111430 Liegenschafts- und Gebäudemanagement  

 

    

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan1,2 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger Ansatz 
 
 
 
 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen  

Ansatz3 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

bisheriger 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung4 

 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen Betrag 

an VE 

neuer 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung5 

 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

16 27 3 4 5 6 7 8 9 

  laufende Verwaltungstätigkeit        

60 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0    

61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  0 0 0    

62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  0 0 0    

63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  0 0 0    

641-
642, 
646 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

253.600 0 253.600    

648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  75.900 0 75.900    

65 7 + sonstige Einzahlungen  0 0 0    

66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  0 0 0    

 9 = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  329.500 0 329.500    

70 10 Personalauszahlungen  1.567.600 0 1.567.600    

71 11 + Versorgungsauszahlungen  0 0 0    

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  3.516.900 0 3.516.900    

75 13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  0 0 0    

73 14 + Transferauszahlungen  0 0 0    

74 15 + sonstige Auszahlungen  150.200 0 150.200    

 16 = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  5.234.700 0 5.234.700    

 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 9 / 16)  -4.905.200 0 -4.905.200    

  Investitionstätigkeit        

681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 
für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Grundstücken und Gebäuden  0 0 0 0 0 0 

683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 
beweglichem Anlagevermögen  0 0 0 0 0 0 

684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 
Finanzanlagen  0 0 0 0 0 0 

685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 
Baumaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für 
Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0 0 0 0 

688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  0 0 0 0 0 0 

689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen  0 0 0 0 0 0 

 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= 
Zeilen 18 bis 25)  0 0 0 0 0 0 

781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und 
Zuschüssen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden  222.500 0 222.500 0 0 0 

783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen  357.400 0 357.400 0 0 0 

784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzanlagen  0 0 0 0 0 0 

785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  6.062.900 -3.642.800 2.420.100 139.000 0 139.000 

786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von 
Ausleihungen (für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0 0 0 0 

787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen  0 0 0 0 0 0 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 111430 Liegenschafts- und Gebäudemanagement  

 

    

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger Ansatz 
 
 
 
 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen  

Ansatz3 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

bisheriger 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung4 

 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen Betrag 

an VE 

neuer 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung5 

 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

16 27 3 4 5 6 7 8 9 

 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= 
Zeilen 27 bis 33)  6.642.800 -3.642.800 3.000.000 139.000 0 139.000 

 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 
34)  -6.642.800 3.642.800 -3.000.000 -139.000 0 -139.000 

672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 
Zeilen 17, 35, und 35c)  -11.548.000 3.642.800 -7.905.200 -139.000 0 -139.000 

         

 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 111450 IT-Management & Digitalisierung  

 

    

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung 
Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan1,2 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung3 

14 25 3 4 5 6 7 

40 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0   

41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  0 0 0   

42 3 + sonstige Transfererträge  0 0 0   

43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  0 0 0   

441-
442, 
446 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

0 0 0   

448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  0 0 0   

45 7 + sonstige Erträge  0 0 0   

471 8 + aktivierte Eigenleistungen  0 0 0   

472 9 +/– Bestandsveränderungen  0 0 0   

 10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  0 0 0   

50 11 Personalaufwendungen  1.798.000 0 1.798.000   

51 12 + Versorgungsaufwendungen  0 0 0   

52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  194.700 0 194.700   

57 14 + bilanzielle Abschreibungen  670.000 0 670.000   

53 15 + Transferaufwendungen  0 0 0   

54 16 + sonstige Aufwendungen  1.381.000 500.000 1.881.000   

54291 17 davon Verfügungsmittel  0 0 0   

 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  4.043.700 500.000 4.543.700   

 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  -4.043.700 -500.000 -4.543.700   

46000
0-
46199
8, 462-
469 

20 + Finanzerträge  

0 0 0   

55000
0-
55199
8, 552-
559 

21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  

0 0 0   

 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  0 0 0   

 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen  (= Zeilen 19 und 22)  -4.043.700 -500.000 -4.543.700   

48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  0 0 0   

58 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  0 0 0   

 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  -4.043.700 -500.000 -4.543.700   
       

 
 

Nachrichtlich: 
Nettoabschreibungsaufwand 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung3 

571 + 
574 

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen  670.000 0 670.000   

416 + 
437 

– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und 
Zuweisungen sowie Beiträge  0 0 0   

 Nettoabschreibungsaufwand  670.000 0 670.000   

      

 kalkulatorische Zinsen  0 0 0   
      

 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 111450 IT-Management & Digitalisierung  

 

    

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan1,2 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger Ansatz 
 
 
 
 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen  

Ansatz3 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

bisheriger 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung4 

 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen Betrag 

an VE 

neuer 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung5 

 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

16 27 3 4 5 6 7 8 9 

  laufende Verwaltungstätigkeit        

60 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0    

61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  0 0 0    

62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  0 0 0    

63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  0 0 0    

641-
642, 
646 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

0 0 0    

648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  0 0 0    

65 7 + sonstige Einzahlungen  0 0 0    

66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  0 0 0    

 9 = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  0 0 0    

70 10 Personalauszahlungen  1.709.500 0 1.709.500    

71 11 + Versorgungsauszahlungen  0 0 0    

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  194.700 0 194.700    

75 13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  0 0 0    

73 14 + Transferauszahlungen  0 0 0    

74 15 + sonstige Auszahlungen  1.381.000 500.000 1.881.000    

 16 = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  3.285.200 500.000 3.785.200    

 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 9 / 16)  -3.285.200 -500.000 -3.785.200    

  Investitionstätigkeit        

681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 
für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Grundstücken und Gebäuden  0 0 0 0 0 0 

683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 
beweglichem Anlagevermögen  0 0 0 0 0 0 

684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 
Finanzanlagen  0 0 0 0 0 0 

685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 
Baumaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für 
Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0 0 0 0 

688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  0 0 0 0 0 0 

689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen  0 0 0 0 0 0 

 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= 
Zeilen 18 bis 25)  0 0 0 0 0 0 

781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und 
Zuschüssen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden  0 0 0 0 0 0 

783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen  1.570.000 300.000 1.870.000 0 0 0 

784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzanlagen  0 0 0 0 0 0 

785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von 
Ausleihungen (für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0 0 0 0 

787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen  0 0 0 0 0 0 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 111450 IT-Management & Digitalisierung  

 

    

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger Ansatz 
 
 
 
 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen  

Ansatz3 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

bisheriger 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung4 

 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen Betrag 

an VE 

neuer 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung5 

 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

16 27 3 4 5 6 7 8 9 

 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= 
Zeilen 27 bis 33)  1.570.000 300.000 1.870.000 0 0 0 

 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 
34)  -1.570.000 -300.000 -1.870.000 0 0 0 

672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 
Zeilen 17, 35, und 35c)  -4.855.200 -800.000 -5.655.200 0 0 0 

         

 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 121100 Statistik und Wahlen  

 

    

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung 
Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan1,2 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung3 

14 25 3 4 5 6 7 

40 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0   

41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  0 0 0   

42 3 + sonstige Transfererträge  0 0 0   

43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  0 0 0   

441-
442, 
446 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

0 0 0   

448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  1.372.400 0 1.372.400   

45 7 + sonstige Erträge  2.600 0 2.600   

471 8 + aktivierte Eigenleistungen  0 0 0   

472 9 +/– Bestandsveränderungen  0 0 0   

 10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  1.375.000 0 1.375.000   

50 11 Personalaufwendungen  686.200 0 686.200   

51 12 + Versorgungsaufwendungen  0 0 0   

52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  823.200 0 823.200   

57 14 + bilanzielle Abschreibungen  100 0 100   

53 15 + Transferaufwendungen  0 0 0   

54 16 + sonstige Aufwendungen  11.800 365.400 377.200   

54291 17 davon Verfügungsmittel  0 0 0   

 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  1.521.300 365.400 1.886.700   

 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  -146.300 -365.400 -511.700   

46000
0-
46199
8, 462-
469 

20 + Finanzerträge  

0 0 0   

55000
0-
55199
8, 552-
559 

21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  

0 0 0   

 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  0 0 0   

 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen  (= Zeilen 19 und 22)  -146.300 -365.400 -511.700   

48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  0 0 0   

58 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  0 0 0   

 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  -146.300 -365.400 -511.700   
       

 
 

Nachrichtlich: 
Nettoabschreibungsaufwand 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung3 

571 + 
574 

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen  100 0 100   

416 + 
437 

– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und 
Zuweisungen sowie Beiträge  0 0 0   

 Nettoabschreibungsaufwand  100 0 100   

      

 kalkulatorische Zinsen  0 0 0   
      

 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 121100 Statistik und Wahlen  

 

    

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan1,2 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger Ansatz 
 
 
 
 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen  

Ansatz3 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

bisheriger 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung4 

 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen Betrag 

an VE 

neuer 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung5 

 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

16 27 3 4 5 6 7 8 9 

  laufende Verwaltungstätigkeit        

60 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0    

61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  0 0 0    

62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  0 0 0    

63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  0 0 0    

641-
642, 
646 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

0 0 0    

648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  1.372.400 0 1.372.400    

65 7 + sonstige Einzahlungen  0 0 0    

66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  0 0 0    

 9 = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  1.372.400 0 1.372.400    

70 10 Personalauszahlungen  682.000 0 682.000    

71 11 + Versorgungsauszahlungen  0 0 0    

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  823.200 0 823.200    

75 13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  0 0 0    

73 14 + Transferauszahlungen  0 0 0    

74 15 + sonstige Auszahlungen  11.800 365.400 377.200    

 16 = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  1.517.000 365.400 1.882.400    

 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 9 / 16)  -144.600 -365.400 -510.000    

  Investitionstätigkeit        

681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 
für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Grundstücken und Gebäuden  0 0 0 0 0 0 

683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 
beweglichem Anlagevermögen  0 0 0 0 0 0 

684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 
Finanzanlagen  0 0 0 0 0 0 

685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 
Baumaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für 
Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0 0 0 0 

688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  0 0 0 0 0 0 

689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen  0 0 0 0 0 0 

 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= 
Zeilen 18 bis 25)  0 0 0 0 0 0 

781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und 
Zuschüssen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden  0 0 0 0 0 0 

783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen  0 0 0 0 0 0 

784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzanlagen  0 0 0 0 0 0 

785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von 
Ausleihungen (für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0 0 0 0 

787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen  0 0 0 0 0 0 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 121100 Statistik und Wahlen  

 

    

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger Ansatz 
 
 
 
 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen  

Ansatz3 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

bisheriger 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung4 

 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen Betrag 

an VE 

neuer 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung5 

 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

16 27 3 4 5 6 7 8 9 

 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= 
Zeilen 27 bis 33)  0 0 0 0 0 0 

 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 
34)  0 0 0 0 0 0 

672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 
Zeilen 17, 35, und 35c)  -144.600 -365.400 -510.000 0 0 0 

         

 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 126100 Brandschutz  

 

    

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung 
Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan1,2 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung3 

14 25 3 4 5 6 7 

40 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0   

41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  1.189.900 0 1.189.900   

42 3 + sonstige Transfererträge  0 0 0   

43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  2.100 0 2.100   

441-
442, 
446 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

56.400 0 56.400   

448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  132.900 0 132.900   

45 7 + sonstige Erträge  11.600 0 11.600   

471 8 + aktivierte Eigenleistungen  0 0 0   

472 9 +/– Bestandsveränderungen  0 0 0   

 10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  1.392.900 0 1.392.900   

50 11 Personalaufwendungen  592.700 0 592.700   

51 12 + Versorgungsaufwendungen  0 0 0   

52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  176.400 0 176.400   

57 14 + bilanzielle Abschreibungen  1.278.300 0 1.278.300   

53 15 + Transferaufwendungen  217.000 0 217.000   

54 16 + sonstige Aufwendungen  493.700 0 493.700   

54291 17 davon Verfügungsmittel  0 0 0   

 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  2.758.100 0 2.758.100   

 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  -1.365.200 0 -1.365.200   

46000
0-
46199
8, 462-
469 

20 + Finanzerträge  

0 0 0   

55000
0-
55199
8, 552-
559 

21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  

0 0 0   

 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  0 0 0   

 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen  (= Zeilen 19 und 22)  -1.365.200 0 -1.365.200   

48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  4.000 0 4.000   

58 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  302.200 0 302.200   

 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  -1.663.400 0 -1.663.400   
       

 
 

Nachrichtlich: 
Nettoabschreibungsaufwand 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung3 

571 + 
574 

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen  1.278.300 0 1.278.300   

416 + 
437 

– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und 
Zuweisungen sowie Beiträge  982.500 0 982.500   

 Nettoabschreibungsaufwand  295.800 0 295.800   

      

 kalkulatorische Zinsen  0 0 0   
      

 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 126100 Brandschutz  

 

    

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan1,2 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger Ansatz 
 
 
 
 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen  

Ansatz3 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

bisheriger 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung4 

 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen Betrag 

an VE 

neuer 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung5 

 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

16 27 3 4 5 6 7 8 9 

  laufende Verwaltungstätigkeit        

60 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0    

61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  207.400 0 207.400    

62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  0 0 0    

63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  2.100 0 2.100    

641-
642, 
646 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

56.400 0 56.400    

648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  132.900 0 132.900    

65 7 + sonstige Einzahlungen  0 0 0    

66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  0 0 0    

 9 = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  398.800 0 398.800    

70 10 Personalauszahlungen  536.200 0 536.200    

71 11 + Versorgungsauszahlungen  0 0 0    

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  176.400 0 176.400    

75 13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  0 0 0    

73 14 + Transferauszahlungen  217.000 0 217.000    

74 15 + sonstige Auszahlungen  493.700 0 493.700    

 16 = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  1.423.300 0 1.423.300    

 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 9 / 16)  -1.024.500 0 -1.024.500    

  Investitionstätigkeit        

681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 
für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  791.000 0 791.000 0 0 0 

682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Grundstücken und Gebäuden  0 0 0 0 0 0 

683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 
beweglichem Anlagevermögen  0 0 0 0 0 0 

684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 
Finanzanlagen  0 0 0 0 0 0 

685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 
Baumaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für 
Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0 0 0 0 

688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  0 0 0 0 0 0 

689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen  0 0 0 0 0 0 

 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= 
Zeilen 18 bis 25)  791.000 0 791.000 0 0 0 

781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und 
Zuschüssen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  791.000 -569.800 221.200 0 0 0 

782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden  0 0 0 0 0 0 

783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen  814.700 -535.900 278.800 353.000 0 353.000 

784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzanlagen  0 0 0 0 0 0 

785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von 
Ausleihungen (für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0 0 0 0 

787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen  0 0 0 0 0 0 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 126100 Brandschutz  

 

    

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger Ansatz 
 
 
 
 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen  

Ansatz3 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

bisheriger 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung4 

 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen Betrag 

an VE 

neuer 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung5 

 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

16 27 3 4 5 6 7 8 9 

 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= 
Zeilen 27 bis 33)  1.605.700 -1.105.700 500.000 353.000 0 353.000 

 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 
34)  -814.700 1.105.700 291.000 -353.000 0 -353.000 

672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 
Zeilen 17, 35, und 35c)  -1.839.200 1.105.700 -733.500 -353.000 0 -353.000 

         

 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 241100 Schülerbeförderung  

 

    

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 24 Schülerbeförderung 
Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan1,2 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung3 

14 25 3 4 5 6 7 

40 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0   

41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  0 0 0   

42 3 + sonstige Transfererträge  0 0 0   

43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  372.800 0 372.800   

441-
442, 
446 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

0 0 0   

448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  887.400 0 887.400   

45 7 + sonstige Erträge  0 0 0   

471 8 + aktivierte Eigenleistungen  0 0 0   

472 9 +/– Bestandsveränderungen  0 0 0   

 10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  1.260.200 0 1.260.200   

50 11 Personalaufwendungen  221.000 0 221.000   

51 12 + Versorgungsaufwendungen  0 0 0   

52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  2.100 0 2.100   

57 14 + bilanzielle Abschreibungen  500 0 500   

53 15 + Transferaufwendungen  5.602.000 -2.000.000 3.602.000   

54 16 + sonstige Aufwendungen  3.747.200 0 3.747.200   

54291 17 davon Verfügungsmittel  0 0 0   

 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  9.572.800 -2.000.000 7.572.800   

 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  -8.312.600 2.000.000 -6.312.600   

46000
0-
46199
8, 462-
469 

20 + Finanzerträge  

0 0 0   

55000
0-
55199
8, 552-
559 

21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  

0 0 0   

 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  0 0 0   

 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen  (= Zeilen 19 und 22)  -8.312.600 2.000.000 -6.312.600   

48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  0 0 0   

58 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  0 0 0   

 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  -8.312.600 2.000.000 -6.312.600   
       

 
 

Nachrichtlich: 
Nettoabschreibungsaufwand 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung3 

571 + 
574 

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen  500 0 500   

416 + 
437 

– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und 
Zuweisungen sowie Beiträge  0 0 0   

 Nettoabschreibungsaufwand  500 0 500   

      

 kalkulatorische Zinsen  0 0 0   
      

 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 241100 Schülerbeförderung  

 

    

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan1,2 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger Ansatz 
 
 
 
 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen  

Ansatz3 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

bisheriger 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung4 

 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen Betrag 

an VE 

neuer 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung5 

 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

16 27 3 4 5 6 7 8 9 

  laufende Verwaltungstätigkeit        

60 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0    

61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  0 0 0    

62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  0 0 0    

63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  372.800 0 372.800    

641-
642, 
646 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

0 0 0    

648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  887.400 0 887.400    

65 7 + sonstige Einzahlungen  0 0 0    

66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  0 0 0    

 9 = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  1.260.200 0 1.260.200    

70 10 Personalauszahlungen  221.000 0 221.000    

71 11 + Versorgungsauszahlungen  0 0 0    

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  2.100 0 2.100    

75 13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  0 0 0    

73 14 + Transferauszahlungen  5.602.000 -2.000.000 3.602.000    

74 15 + sonstige Auszahlungen  3.747.200 0 3.747.200    

 16 = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  9.572.300 -2.000.000 7.572.300    

 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 9 / 16)  -8.312.100 2.000.000 -6.312.100    

  Investitionstätigkeit        

681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 
für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Grundstücken und Gebäuden  0 0 0 0 0 0 

683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 
beweglichem Anlagevermögen  0 0 0 0 0 0 

684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 
Finanzanlagen  0 0 0 0 0 0 

685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 
Baumaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für 
Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0 0 0 0 

688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  0 0 0 0 0 0 

689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen  0 0 0 0 0 0 

 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= 
Zeilen 18 bis 25)  0 0 0 0 0 0 

781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und 
Zuschüssen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden  0 0 0 0 0 0 

783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen  0 0 0 0 0 0 

784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzanlagen  0 0 0 0 0 0 

785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von 
Ausleihungen (für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0 0 0 0 

787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen  0 0 0 0 0 0 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 241100 Schülerbeförderung  

 

    

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger Ansatz 
 
 
 
 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen  

Ansatz3 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

bisheriger 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung4 

 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen Betrag 

an VE 

neuer 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung5 

 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

16 27 3 4 5 6 7 8 9 

 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= 
Zeilen 27 bis 33)  0 0 0 0 0 0 

 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 
34)  0 0 0 0 0 0 

672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 
Zeilen 17, 35, und 35c)  -8.312.100 2.000.000 -6.312.100 0 0 0 

         

 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 273100 Nordkolleg  

 

    

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Volkshochschulen 
Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan1,2 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung3 

14 25 3 4 5 6 7 

40 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0   

41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  0 0 0   

42 3 + sonstige Transfererträge  0 0 0   

43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  0 0 0   

441-
442, 
446 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

0 0 0   

448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  0 0 0   

45 7 + sonstige Erträge  200 0 200   

471 8 + aktivierte Eigenleistungen  0 0 0   

472 9 +/– Bestandsveränderungen  0 0 0   

 10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  200 0 200   

50 11 Personalaufwendungen  0 0 0   

51 12 + Versorgungsaufwendungen  0 0 0   

52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  0 0 0   

57 14 + bilanzielle Abschreibungen  65.300 0 65.300   

53 15 + Transferaufwendungen  133.400 78.600 212.000   

54 16 + sonstige Aufwendungen  61.000 0 61.000   

54291 17 davon Verfügungsmittel  0 0 0   

 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  259.700 78.600 338.300   

 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  -259.500 -78.600 -338.100   

46000
0-
46199
8, 462-
469 

20 + Finanzerträge  

0 0 0   

55000
0-
55199
8, 552-
559 

21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  

0 0 0   

 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  0 0 0   

 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen  (= Zeilen 19 und 22)  -259.500 -78.600 -338.100   

48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  0 0 0   

58 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  0 0 0   

 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  -259.500 -78.600 -338.100   
       

 
 

Nachrichtlich: 
Nettoabschreibungsaufwand 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung3 

571 + 
574 

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen  65.300 0 65.300   

416 + 
437 

– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und 
Zuweisungen sowie Beiträge  0 0 0   

 Nettoabschreibungsaufwand  65.300 0 65.300   

      

 kalkulatorische Zinsen  0 0 0   
      

 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 273100 Nordkolleg  

 

    

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan1,2 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger Ansatz 
 
 
 
 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen  

Ansatz3 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

bisheriger 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung4 

 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen Betrag 

an VE 

neuer 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung5 

 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

16 27 3 4 5 6 7 8 9 

  laufende Verwaltungstätigkeit        

60 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0    

61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  0 0 0    

62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  0 0 0    

63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  0 0 0    

641-
642, 
646 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

0 0 0    

648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  0 0 0    

65 7 + sonstige Einzahlungen  200 0 200    

66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  0 0 0    

 9 = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  200 0 200    

70 10 Personalauszahlungen  0 0 0    

71 11 + Versorgungsauszahlungen  0 0 0    

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  0 0 0    

75 13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  0 0 0    

73 14 + Transferauszahlungen  133.400 78.600 212.000    

74 15 + sonstige Auszahlungen  61.000 0 61.000    

 16 = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  194.400 78.600 273.000    

 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 9 / 16)  -194.200 -78.600 -272.800    

  Investitionstätigkeit        

681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 
für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Grundstücken und Gebäuden  0 0 0 0 0 0 

683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 
beweglichem Anlagevermögen  0 0 0 0 0 0 

684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 
Finanzanlagen  0 0 0 0 0 0 

685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 
Baumaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für 
Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0 0 0 0 

688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  0 0 0 0 0 0 

689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen  0 0 0 0 0 0 

 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= 
Zeilen 18 bis 25)  0 0 0 0 0 0 

781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und 
Zuschüssen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden  0 0 0 0 0 0 

783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen  0 0 0 0 0 0 

784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzanlagen  0 0 0 0 0 0 

785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von 
Ausleihungen (für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0 0 0 0 

787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen  0 0 0 0 0 0 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 273100 Nordkolleg  

 

    

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger Ansatz 
 
 
 
 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen  

Ansatz3 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

bisheriger 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung4 

 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen Betrag 

an VE 

neuer 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung5 

 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

16 27 3 4 5 6 7 8 9 

 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= 
Zeilen 27 bis 33)  0 0 0 0 0 0 

 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 
34)  0 0 0 0 0 0 

672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 
Zeilen 17, 35, und 35c)  -194.200 -78.600 -272.800 0 0 0 

         

 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 315500 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber  

 

    

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 
Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan1,2 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung3 

14 25 3 4 5 6 7 

40 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0   

41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  0 0 0   

42 3 + sonstige Transfererträge  0 0 0   

43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  0 0 0   

441-
442, 
446 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

0 0 0   

448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  0 0 0   

45 7 + sonstige Erträge  0 0 0   

471 8 + aktivierte Eigenleistungen  0 0 0   

472 9 +/– Bestandsveränderungen  0 0 0   

 10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  0 0 0   

50 11 Personalaufwendungen  0 0 0   

51 12 + Versorgungsaufwendungen  0 0 0   

52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  0 291.900 291.900   

57 14 + bilanzielle Abschreibungen  0 0 0   

53 15 + Transferaufwendungen  0 0 0   

54 16 + sonstige Aufwendungen  0 0 0   

54291 17 davon Verfügungsmittel  0 0 0   

 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  0 291.900 291.900   

 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  0 -291.900 -291.900   

46000
0-
46199
8, 462-
469 

20 + Finanzerträge  

0 0 0   

55000
0-
55199
8, 552-
559 

21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  

0 0 0   

 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  0 0 0   

 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen  (= Zeilen 19 und 22)  0 -291.900 -291.900   

48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  0 0 0   

58 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  0 0 0   

 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  0 -291.900 -291.900   
       

 
 

Nachrichtlich: 
Nettoabschreibungsaufwand 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung3 

571 + 
574 

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen  0 0 0   

416 + 
437 

– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und 
Zuweisungen sowie Beiträge  0 0 0   

 Nettoabschreibungsaufwand  0 0 0   

      

 kalkulatorische Zinsen  0 0 0   
      

 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 315500 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber  

 

    

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan1,2 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger Ansatz 
 
 
 
 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen  

Ansatz3 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

bisheriger 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung4 

 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen Betrag 

an VE 

neuer 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung5 

 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

16 27 3 4 5 6 7 8 9 

  laufende Verwaltungstätigkeit        

60 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0    

61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  0 0 0    

62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  0 0 0    

63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  0 0 0    

641-
642, 
646 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

0 0 0    

648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  0 0 0    

65 7 + sonstige Einzahlungen  0 0 0    

66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  0 0 0    

 9 = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  0 0 0    

70 10 Personalauszahlungen  0 0 0    

71 11 + Versorgungsauszahlungen  0 0 0    

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  0 291.900 291.900    

75 13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  0 0 0    

73 14 + Transferauszahlungen  0 0 0    

74 15 + sonstige Auszahlungen  0 0 0    

 16 = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  0 291.900 291.900    

 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 9 / 16)  0 -291.900 -291.900    

  Investitionstätigkeit        

681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 
für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Grundstücken und Gebäuden  0 0 0 0 0 0 

683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 
beweglichem Anlagevermögen  0 0 0 0 0 0 

684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 
Finanzanlagen  0 0 0 0 0 0 

685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 
Baumaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für 
Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0 0 0 0 

688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  0 0 0 0 0 0 

689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen  0 0 0 0 0 0 

 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= 
Zeilen 18 bis 25)  0 0 0 0 0 0 

781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und 
Zuschüssen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden  0 0 0 0 0 0 

783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen  0 3.000 3.000 0 0 0 

784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzanlagen  0 0 0 0 0 0 

785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von 
Ausleihungen (für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0 0 0 0 

787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen  0 0 0 0 0 0 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 315500 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber  

 

    

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger Ansatz 
 
 
 
 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen  

Ansatz3 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

bisheriger 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung4 

 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen Betrag 

an VE 

neuer 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung5 

 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

16 27 3 4 5 6 7 8 9 

 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= 
Zeilen 27 bis 33)  0 3.000 3.000 0 0 0 

 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 
34)  0 -3.000 -3.000 0 0 0 

672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 
Zeilen 17, 35, und 35c)  0 -294.900 -294.900 0 0 0 

         

 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 411120 Imland GmbH  

 

    

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41 Gesundheitsdienste 
Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan1,2 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung3 

14 25 3 4 5 6 7 

40 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0   

41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  0 0 0   

42 3 + sonstige Transfererträge  0 0 0   

43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  0 0 0   

441-
442, 
446 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

105.000 0 105.000   

448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  105.200 0 105.200   

45 7 + sonstige Erträge  118.400 0 118.400   

471 8 + aktivierte Eigenleistungen  0 0 0   

472 9 +/– Bestandsveränderungen  0 0 0   

 10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  328.600 0 328.600   

50 11 Personalaufwendungen  157.400 0 157.400   

51 12 + Versorgungsaufwendungen  0 0 0   

52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  0 0 0   

57 14 + bilanzielle Abschreibungen  2.666.700 0 2.666.700   

53 15 + Transferaufwendungen  20.700.000 -11.700.000 9.000.000   

54 16 + sonstige Aufwendungen  0 0 0   

54291 17 davon Verfügungsmittel  0 0 0   

 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  23.524.100 -11.700.000 11.824.100   

 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  -23.195.500 11.700.000 -11.495.500   

46000
0-
46199
8, 462-
469 

20 + Finanzerträge  

0 0 0   

55000
0-
55199
8, 552-
559 

21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  

0 0 0   

 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  0 0 0   

 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen  (= Zeilen 19 und 22)  -23.195.500 11.700.000 -11.495.500   

48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  0 0 0   

58 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  0 0 0   

 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  -23.195.500 11.700.000 -11.495.500   
       

 
 

Nachrichtlich: 
Nettoabschreibungsaufwand 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung3 

571 + 
574 

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen  2.666.700 0 2.666.700   

416 + 
437 

– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und 
Zuweisungen sowie Beiträge  0 0 0   

 Nettoabschreibungsaufwand  2.666.700 0 2.666.700   

      

 kalkulatorische Zinsen  0 0 0   
      

 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 411120 Imland GmbH  

 

    

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan1,2 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger Ansatz 
 
 
 
 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen  

Ansatz3 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

bisheriger 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung4 

 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen Betrag 

an VE 

neuer 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung5 

 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

16 27 3 4 5 6 7 8 9 

  laufende Verwaltungstätigkeit        

60 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0    

61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  0 0 0    

62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  0 0 0    

63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  0 0 0    

641-
642, 
646 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

105.000 0 105.000    

648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  105.200 0 105.200    

65 7 + sonstige Einzahlungen  106.000 0 106.000    

66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  0 0 0    

 9 = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  316.200 0 316.200    

70 10 Personalauszahlungen  105.200 0 105.200    

71 11 + Versorgungsauszahlungen  0 0 0    

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  0 0 0    

75 13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  0 0 0    

73 14 + Transferauszahlungen  20.700.000 -11.700.000 9.000.000    

74 15 + sonstige Auszahlungen  0 0 0    

 16 = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  20.805.200 -11.700.000 9.105.200    

 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 9 / 16)  -20.489.000 11.700.000 -8.789.000    

  Investitionstätigkeit        

681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 
für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Grundstücken und Gebäuden  0 0 0 0 0 0 

683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 
beweglichem Anlagevermögen  0 0 0 0 0 0 

684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 
Finanzanlagen  0 0 0 0 0 0 

685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 
Baumaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für 
Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0 0 0 0 

688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  0 0 0 0 0 0 

689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen  0 0 0 0 0 0 

 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= 
Zeilen 18 bis 25)  0 0 0 0 0 0 

781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und 
Zuschüssen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden  0 0 0 0 0 0 

783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen  0 0 0 0 0 0 

784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzanlagen  0 0 0 0 0 0 

785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von 
Ausleihungen (für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0 0 0 0 

787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen  0 0 0 0 0 0 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 411120 Imland GmbH  

 

    

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger Ansatz 
 
 
 
 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen  

Ansatz3 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

bisheriger 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung4 

 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen Betrag 

an VE 

neuer 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung5 

 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

16 27 3 4 5 6 7 8 9 

 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= 
Zeilen 27 bis 33)  0 0 0 0 0 0 

 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 
34)  0 0 0 0 0 0 

672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 
Zeilen 17, 35, und 35c)  -20.489.000 11.700.000 -8.789.000 0 0 0 

         

 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 511121 Klimaschutz  

 

    

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung 
Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan1,2 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung3 

14 25 3 4 5 6 7 

40 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0   

41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  0 0 0   

42 3 + sonstige Transfererträge  0 0 0   

43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  0 0 0   

441-
442, 
446 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

0 0 0   

448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  0 0 0   

45 7 + sonstige Erträge  0 0 0   

471 8 + aktivierte Eigenleistungen  0 0 0   

472 9 +/– Bestandsveränderungen  0 0 0   

 10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  0 0 0   

50 11 Personalaufwendungen  0 0 0   

51 12 + Versorgungsaufwendungen  0 0 0   

52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  5.000 0 5.000   

57 14 + bilanzielle Abschreibungen  0 0 0   

53 15 + Transferaufwendungen  50.000 0 50.000   

54 16 + sonstige Aufwendungen  1.600 0 1.600   

54291 17 davon Verfügungsmittel  0 0 0   

 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  56.600 0 56.600   

 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  -56.600 0 -56.600   

46000
0-
46199
8, 462-
469 

20 + Finanzerträge  

0 0 0   

55000
0-
55199
8, 552-
559 

21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  

0 0 0   

 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  0 0 0   

 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen  (= Zeilen 19 und 22)  -56.600 0 -56.600   

48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  0 0 0   

58 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  0 0 0   

 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  -56.600 0 -56.600   
       

 
 

Nachrichtlich: 
Nettoabschreibungsaufwand 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung3 

571 + 
574 

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen  0 0 0   

416 + 
437 

– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und 
Zuweisungen sowie Beiträge  0 0 0   

 Nettoabschreibungsaufwand  0 0 0   

      

 kalkulatorische Zinsen  0 0 0   
      

 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 511121 Klimaschutz  

 

    

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan1,2 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger Ansatz 
 
 
 
 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen  

Ansatz3 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

bisheriger 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung4 

 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen Betrag 

an VE 

neuer 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung5 

 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

16 27 3 4 5 6 7 8 9 

  laufende Verwaltungstätigkeit        

60 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0    

61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  0 0 0    

62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  0 0 0    

63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  0 0 0    

641-
642, 
646 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

0 0 0    

648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  0 0 0    

65 7 + sonstige Einzahlungen  0 0 0    

66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  0 0 0    

 9 = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  0 0 0    

70 10 Personalauszahlungen  0 0 0    

71 11 + Versorgungsauszahlungen  0 0 0    

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  5.000 0 5.000    

75 13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  0 0 0    

73 14 + Transferauszahlungen  50.000 0 50.000    

74 15 + sonstige Auszahlungen  1.600 0 1.600    

 16 = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  56.600 0 56.600    

 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 9 / 16)  -56.600 0 -56.600    

  Investitionstätigkeit        

681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 
für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Grundstücken und Gebäuden  0 0 0 0 0 0 

683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 
beweglichem Anlagevermögen  0 0 0 0 0 0 

684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 
Finanzanlagen  0 0 0 0 0 0 

685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 
Baumaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für 
Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0 0 0 0 

688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  0 0 0 0 0 0 

689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen  0 0 0 0 0 0 

 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= 
Zeilen 18 bis 25)  0 0 0 0 0 0 

781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und 
Zuschüssen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 

782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden  0 0 0 0 0 0 

783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen  0 0 0 0 0 0 

784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzanlagen  0 0 0 0 0 0 

785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von 
Ausleihungen (für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0 0 0 0 

787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen  0 0 0 0 0 0 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 511121 Klimaschutz  

 

    

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger Ansatz 
 
 
 
 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen  

Ansatz3 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

bisheriger 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung4 

 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen Betrag 

an VE 

neuer 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung5 

 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

16 27 3 4 5 6 7 8 9 

 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= 
Zeilen 27 bis 33)  1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0 

 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 
34)  -1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 

672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 
Zeilen 17, 35, und 35c)  -1.056.600 1.000.000 -56.600 0 0 0 

         

 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 542100 Kreisstraßen  

 

    

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan1,2 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung3 

14 25 3 4 5 6 7 

40 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0   

41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  3.755.500 0 3.755.500   

42 3 + sonstige Transfererträge  0 0 0   

43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  11.500 0 11.500   

441-
442, 
446 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

700 0 700   

448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  0 0 0   

45 7 + sonstige Erträge  3.600 0 3.600   

471 8 + aktivierte Eigenleistungen  0 0 0   

472 9 +/– Bestandsveränderungen  0 0 0   

 10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  3.771.300 0 3.771.300   

50 11 Personalaufwendungen  194.000 0 194.000   

51 12 + Versorgungsaufwendungen  0 0 0   

52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  6.600.900 -4.052.000 2.548.900   

57 14 + bilanzielle Abschreibungen  2.637.400 0 2.637.400   

53 15 + Transferaufwendungen  0 0 0   

54 16 + sonstige Aufwendungen  3.016.700 0 3.016.700   

54291 17 davon Verfügungsmittel  0 0 0   

 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  12.449.000 -4.052.000 8.397.000   

 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  -8.677.700 4.052.000 -4.625.700   

46000
0-
46199
8, 462-
469 

20 + Finanzerträge  

0 0 0   

55000
0-
55199
8, 552-
559 

21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  

0 0 0   

 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  0 0 0   

 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen  (= Zeilen 19 und 22)  -8.677.700 4.052.000 -4.625.700   

48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  0 0 0   

58 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  0 0 0   

 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  -8.677.700 4.052.000 -4.625.700   
       

 
 

Nachrichtlich: 
Nettoabschreibungsaufwand 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung3 

571 + 
574 

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen  2.637.400 0 2.637.400   

416 + 
437 

– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und 
Zuweisungen sowie Beiträge  1.497.400 0 1.497.400   

 Nettoabschreibungsaufwand  1.140.000 0 1.140.000   

      

 kalkulatorische Zinsen  0 0 0   
      

 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 542100 Kreisstraßen  

 

    

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan1,2 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger Ansatz 
 
 
 
 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen  

Ansatz3 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

bisheriger 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung4 

 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen Betrag 

an VE 

neuer 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung5 

 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

16 27 3 4 5 6 7 8 9 

  laufende Verwaltungstätigkeit        

60 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0    

61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  2.258.100 0 2.258.100    

62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  0 0 0    

63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  11.500 0 11.500    

641-
642, 
646 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

700 0 700    

648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  0 0 0    

65 7 + sonstige Einzahlungen  0 0 0    

66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  0 0 0    

 9 = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  2.270.300 0 2.270.300    

70 10 Personalauszahlungen  189.200 0 189.200    

71 11 + Versorgungsauszahlungen  0 0 0    

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  6.600.900 -4.052.000 2.548.900    

75 13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  0 0 0    

73 14 + Transferauszahlungen  0 0 0    

74 15 + sonstige Auszahlungen  3.016.700 0 3.016.700    

 16 = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  9.806.800 -4.052.000 5.754.800    

 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 9 / 16)  -7.536.500 4.052.000 -3.484.500    

  Investitionstätigkeit        

681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 
für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  1.310.300 0 1.310.300 0 0 0 

682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Grundstücken und Gebäuden  0 0 0 0 0 0 

683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 
beweglichem Anlagevermögen  0 0 0 0 0 0 

684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 
Finanzanlagen  0 0 0 0 0 0 

685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 
Baumaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für 
Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0 0 0 0 

688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  0 0 0 0 0 0 

689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen  0 0 0 0 0 0 

 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= 
Zeilen 18 bis 25)  1.310.300 0 1.310.300 0 0 0 

781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und 
Zuschüssen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  1.600.000 -440.000 1.160.000 3.360.000 0 3.360.000 

782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden  5.000 0 5.000 0 0 0 

783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen  0 0 0 0 0 0 

784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzanlagen  0 0 0 0 0 0 

785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  2.674.100 -973.100 1.701.000 0 0 0 

786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von 
Ausleihungen (für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0 0 0 0 

787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen  0 0 0 0 0 0 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 542100 Kreisstraßen  

 

    

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger Ansatz 
 
 
 
 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen  

Ansatz3 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

bisheriger 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung4 

 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen Betrag 

an VE 

neuer 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung5 

 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

16 27 3 4 5 6 7 8 9 

 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= 
Zeilen 27 bis 33)  4.279.100 -1.413.100 2.866.000 3.360.000 0 3.360.000 

 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 
34)  -2.968.800 1.413.100 -1.555.700 -3.360.000 0 -3.360.000 

672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 
Zeilen 17, 35, und 35c)  -10.505.300 5.465.100 -5.040.200 -3.360.000 0 -3.360.000 

         

 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 547100 Förderung des ÖPNV  

 

    

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan1,2 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung3 

14 25 3 4 5 6 7 

40 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0   

41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  7.143.300 5.309.700 12.453.000   

42 3 + sonstige Transfererträge  0 0 0   

43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  0 0 0   

441-
442, 
446 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

0 0 0   

448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  352.400 0 352.400   

45 7 + sonstige Erträge  4.100 0 4.100   

471 8 + aktivierte Eigenleistungen  0 0 0   

472 9 +/– Bestandsveränderungen  0 0 0   

 10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  7.499.800 5.309.700 12.809.500   

50 11 Personalaufwendungen  269.900 0 269.900   

51 12 + Versorgungsaufwendungen  0 0 0   

52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  2.200 0 2.200   

57 14 + bilanzielle Abschreibungen  62.300 0 62.300   

53 15 + Transferaufwendungen  21.266.000 12.765.100 34.031.100   

54 16 + sonstige Aufwendungen  114.600 0 114.600   

54291 17 davon Verfügungsmittel  0 0 0   

 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  21.715.000 12.765.100 34.480.100   

 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  -14.215.200 -7.455.400 -21.670.600   

46000
0-
46199
8, 462-
469 

20 + Finanzerträge  

0 0 0   

55000
0-
55199
8, 552-
559 

21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  

0 0 0   

 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  0 0 0   

 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen  (= Zeilen 19 und 22)  -14.215.200 -7.455.400 -21.670.600   

48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  0 0 0   

58 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  0 0 0   

 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  -14.215.200 -7.455.400 -21.670.600   
       

 
 

Nachrichtlich: 
Nettoabschreibungsaufwand 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung3 

571 + 
574 

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen  62.300 0 62.300   

416 + 
437 

– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und 
Zuweisungen sowie Beiträge  20.600 0 20.600   

 Nettoabschreibungsaufwand  41.700 0 41.700   

      

 kalkulatorische Zinsen  0 0 0   
      

 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 547100 Förderung des ÖPNV  

 

    

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan1,2 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger Ansatz 
 
 
 
 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen  

Ansatz3 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

bisheriger 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung4 

 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen Betrag 

an VE 

neuer 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung5 

 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

16 27 3 4 5 6 7 8 9 

  laufende Verwaltungstätigkeit        

60 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0    

61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  7.122.700 5.309.700 12.432.400    

62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  0 0 0    

63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  0 0 0    

641-
642, 
646 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

0 0 0    

648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  352.400 0 352.400    

65 7 + sonstige Einzahlungen  0 0 0    

66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  0 0 0    

 9 = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  7.475.100 5.309.700 12.784.800    

70 10 Personalauszahlungen  267.800 0 267.800    

71 11 + Versorgungsauszahlungen  0 0 0    

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  2.200 0 2.200    

75 13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  0 0 0    

73 14 + Transferauszahlungen  21.266.000 12.765.100 34.031.100    

74 15 + sonstige Auszahlungen  114.600 0 114.600    

 16 = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  21.650.600 12.765.100 34.415.700    

 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 9 / 16)  -14.175.500 -7.455.400 -21.630.900    

  Investitionstätigkeit        

681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 
für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Grundstücken und Gebäuden  0 0 0 0 0 0 

683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 
beweglichem Anlagevermögen  0 0 0 0 0 0 

684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 
Finanzanlagen  0 0 0 0 0 0 

685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 
Baumaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für 
Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0 0 0 0 

688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  0 0 0 0 0 0 

689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen  0 0 0 0 0 0 

 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= 
Zeilen 18 bis 25)  0 0 0 0 0 0 

781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und 
Zuschüssen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  0 106.000 106.000 0 0 0 

782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden  0 0 0 0 0 0 

783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen  263.000 -263.000 0 0 0 0 

784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzanlagen  0 0 0 0 0 0 

785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  500.000 -472.000 28.000 0 0 0 

786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von 
Ausleihungen (für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0 0 0 0 

787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen  0 0 0 0 0 0 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 547100 Förderung des ÖPNV  

 

    

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger Ansatz 
 
 
 
 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen  

Ansatz3 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

bisheriger 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung4 

 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen Betrag 

an VE 

neuer 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung5 

 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

16 27 3 4 5 6 7 8 9 

 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= 
Zeilen 27 bis 33)  763.000 -629.000 134.000 0 0 0 

 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 
34)  -763.000 629.000 -134.000 0 0 0 

672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 
Zeilen 17, 35, und 35c)  -14.938.500 -6.826.400 -21.764.900 0 0 0 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 561100 Umweltschutzmaßnahmen  

 

    

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 56 Umweltschutz 
Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan1,2 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung3 

14 25 3 4 5 6 7 

40 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0   

41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  96.000 0 96.000   

42 3 + sonstige Transfererträge  0 0 0   

43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  139.000 0 139.000   

441-
442, 
446 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

0 0 0   

448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  351.900 0 351.900   

45 7 + sonstige Erträge  19.100 0 19.100   

471 8 + aktivierte Eigenleistungen  0 0 0   

472 9 +/– Bestandsveränderungen  0 0 0   

 10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  606.000 0 606.000   

50 11 Personalaufwendungen  2.013.300 0 2.013.300   

51 12 + Versorgungsaufwendungen  0 0 0   

52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  236.400 0 236.400   

57 14 + bilanzielle Abschreibungen  1.200 0 1.200   

53 15 + Transferaufwendungen  1.000 0 1.000   

54 16 + sonstige Aufwendungen  147.500 0 147.500   

54291 17 davon Verfügungsmittel  0 0 0   

 18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  2.399.400 0 2.399.400   

 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  -1.793.400 0 -1.793.400   

46000
0-
46199
8, 462-
469 

20 + Finanzerträge  

0 0 0   

55000
0-
55199
8, 552-
559 

21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  

0 0 0   

 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  0 0 0   

 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen  (= Zeilen 19 und 22)  -1.793.400 0 -1.793.400   

48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  0 0 0   

58 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  12.300 0 12.300   

 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  -1.805.700 0 -1.805.700   
       

 
 

Nachrichtlich: 
Nettoabschreibungsaufwand 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger gegenüber 

dem bisherigen Ansatz 
in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung3 

571 + 
574 

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen  1.200 0 1.200   

416 + 
437 

– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und 
Zuweisungen sowie Beiträge  0 0 0   

 Nettoabschreibungsaufwand  1.200 0 1.200   

      

 kalkulatorische Zinsen  0 0 0   
      

 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 561100 Umweltschutzmaßnahmen  

 

    

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan1,2 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger Ansatz 
 
 
 
 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen  

Ansatz3 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

bisheriger 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung4 

 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen Betrag 

an VE 

neuer 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung5 

 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

16 27 3 4 5 6 7 8 9 

  laufende Verwaltungstätigkeit        

60 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0    

61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  96.000 0 96.000    

62 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  0 0 0    

63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  139.000 0 139.000    

641-
642, 
646 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

0 0 0    

648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  351.900 0 351.900    

65 7 + sonstige Einzahlungen  8.600 0 8.600    

66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  0 0 0    

 9 = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)  595.500 0 595.500    

70 10 Personalauszahlungen  2.009.900 0 2.009.900    

71 11 + Versorgungsauszahlungen  0 0 0    

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  236.400 0 236.400    

75 13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  0 0 0    

73 14 + Transferauszahlungen  1.000 0 1.000    

74 15 + sonstige Auszahlungen  147.500 0 147.500    

 16 = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  2.394.800 0 2.394.800    

 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 9 / 16)  -1.799.300 0 -1.799.300    

  Investitionstätigkeit        

681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 
für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Grundstücken und Gebäuden  0 0 0 0 0 0 

683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 
beweglichem Anlagevermögen  0 0 0 0 0 0 

684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von 
Finanzanlagen  0 0 0 0 0 0 

685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von 
Baumaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für 
Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0 0 0 0 

688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  0 0 0 0 0 0 

689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen  0 0 0 0 0 0 

 26 = Summe der investiven Einzahlungen (= 
Zeilen 18 bis 25)  0 0 0 0 0 0 

781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und 
Zuschüssen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden  0 0 0 0 0 0 

783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen  74.500 -74.500 0 0 0 0 

784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzanlagen  0 0 0 0 0 0 

785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  0 0 0 0 0 0 

786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von 
Ausleihungen (für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0 0 0 0 

787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen  0 0 0 0 0 0 

TOP 13



Kreis Rendsburg-Eckernförde  2. Nachtragsplan 2022 
 Teilhaushalt 561100 Umweltschutzmaßnahmen  

 

    

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger Ansatz 
 
 
 
 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen  

Ansatz3 

neuer 
Ansatz 

 
 
 

bisheriger 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung4 

 

mehr(+) oder 
weniger 

gegenüber dem 
bisherigen Betrag 

an VE 

neuer 
Betrag an 

Verpflichtungs-

ermächtigung5 

 
in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 

16 27 3 4 5 6 7 8 9 

 34 = Summe der investiven Auszahlungen (= 
Zeilen 27 bis 33)  74.500 -74.500 0 0 0 0 

 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 
34)  -74.500 74.500 0 0 0 0 

672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  0 0 0 0 0 0 

 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= 
Zeilen 17, 35, und 35c)  -1.873.800 74.500 -1.799.300 0 0 0 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 

Berücksichtigung der Finanzausstattung der 
kreisangehörigen Kommunen bei der Festsetzung des 

Kreisumlagehebesatzes für das Haushaltsjahr 2023 

VO/2022/109 
 
öffentlich 
 
FD 2.5 Kommunales und Ordnung 
 
 

Mitteilungsvorlage öffentlich 
 
Datum:  16.11.2022 
 
Ansprechpartner/in:Dr. Kruse, Martin 
 
Bearbeiter/in: Johanna Tietgen 

  

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

08.12.2022 Hauptausschuss (Kenntnisnahme) Ö 

19.12.2022 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
(Kenntnisnahme) Ö 

 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entfällt 

 
Sachverhalt 
Soweit die sonstigen Einnahmen oder Erträge und Einzahlungen eines Kreises  
seinen Bedarf nicht decken, ist eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden  
zu erheben (Kreisumlage). Auf der Einnahmeseite stellt die Kreisumlage eine  
wesentliche Stellschraube zur Erreichung des gesetzlich geforderten  
Haushaltsausgleichs dar. 
 
Bei der Festsetzung des konkreten Kreisumlagehebesatzes hat der Kreis  
Rendsburg-Eckernförde nach geltender Rechtsprechung gleichermaßen  
die gleichrangigen Interessen der einzelnen kreisangehörigen Gemeinden und des  
Kreises an einer auskömmlichen Finanzausstattung zu beachten. Hierzu wurden 
dem Vorstand des Gemeindetages die wesentlichen Haushaltspositionen aus dem 
Haushaltsentwurf 2023 präsentiert und erläutert. Weiterhin ist der Haushaltsentwurf 
2023 an die örtliche Ebene versandt worden und es wurde die Gelegenheit zur Stel-
lungnahme eingeräumt. Zudem wurde erstmalig die Leistungsfähigkeit jeder ein-
zelnen Gemeinde beurteilt, vor dem Hintergrund die finanzielle Mindestausstattung 
beziffern zu können. Dies erfolgte bei den doppischen Gemeinden mittels eines 
selbstentwickelten Steckbriefes, der im Vorwege mit dem SHGT abgestimmt wurde.  

TOP 14.1
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Hinzu kommt, dass vor der Übernahme zusätzlicher freiwilliger Aufgaben sowie vor 
einer erheblichen Ausweitung bestehender freiwilliger Aufgaben ein Konsultati-
onsverfahren durchzuführen ist. 
 
Wie gewohnt ist der Finanzbedarf der betroffenen Städte und Gemeinden in einer 
Querschnittsbetrachtung ermittelt worden. Die Basis für die Ermittlung der finanziel-
len Lage der kreisangehörigen Kommunen sind die Daten der Haushaltspläne des 
Haushaltsjahres 2022 mit der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 und den 
Jahresergebnissen 2020 und 2021, soweit diese bereits feststehen. Die zuständigen 
Verwaltungen wurden bei der Datenerhebung mit einbezogen. 
 
Dabei wurden folgende wesentliche Haushaltspositionen erfasst und betrachtet: 
 
1. Haushaltsausgleich (Entwicklung der mittelfristigen Ergebnisplanung) 
2. Freier Finanzspielraum (kameral) / Zahlungsmittelbestand – Finanzplan (Doppik) 
3. Steuer- und Finanzkraft und Realsteuerhebesätze 
4. Investitionstätigkeit / Verschuldung 
5. Sonstige Haushaltsdaten (freiwillige Leistungen)  
6. Finanzbedarf der einzelnen Kommunen 
 
Die Ergebnisse und die Auswertung der Finanzdaten sind in dem dieser Vorlage  
beigefügtem Bericht dargestellt. 
 
Die Daten der einzelnen Kommunen sind in den als Anlage beigefügten Tabellen  
ausgewiesen, getrennt nach kameraler und doppischer Haushaltsführung. 
 
Zusammenfassung: 
 
Bei der Bewertung des Finanzbedarfs in der Querschnittbetrachtung und der  
Bestimmung des Kreisumlagehebesatzes kommt es nicht auf die einzelne, die  
finanziell bedürftigste Kommune an. Im Ergebnis der Querschnittsbetrachtung des  
Finanzbedarfs kann festgestellt werden, dass der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit  
dem im Haushaltsentwurf veranschlagten Kreisumlagehebesatz die  
Mindestausstattung der Kommunen nicht verletzt. Die absolute Grenze wird mit der  
Festsetzung der Kreisumlage von 29 v.H. in der Haushaltssatzung 2022 nicht  
erreicht.  
 
Nach einem kurzfristigen Einbruch der Steuereinnahmen in 2021 erholt sich die 
Finanzsituation der Kommunen nach den Zahlen der Steuerschätzung bis 2023. 
Während das Steueraufkommen 2021 bei 278,58 Mio. € lag ist in 2023 mit einem 
Steueraufkommen von 344,68 Mio. € zu rechnen. 
Trotz eines Kreisumlagehebesatzes von 29 v.H. ist es den kameralen Kommunen 
möglich der allgemeinen Rücklage im Zeitraum von 2022 bis 2025 Mittel in Höhe von 
knapp 14 Mio. € zuzuführen und den Bestand somit um ca. 45 % zu erhöhen. 
Die doppisch buchenden Gemeinden weisen über den Großteil des Planungszeit-
raums Defizite aus. Diese sind jedoch stark rückläufig und im Jahr 2025 wird vo-
raussichtlich über die Gesamtheit ein Überschuss in Höhe von 1,52 Mio. € erwirt-
schaftet. 
 
Der Kreishaushalt weist im Haushaltsjahr 2023, vor Berücksichtigung etwaiger Än-
derungsanträge, einen Überschuss in Höhe von 12,76 Mio. € aus. Dem Kreis ist es 
zudem möglich weitere notwendige Investitionen ohne Neuverschuldung vorzu-
nehmen. Sogar die weitere Reduzierung der Schulden kann vorangetrieben werden.  
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Die freiwilligen Leistungen steigen in einem moderaten Rahmen und enthalten im 
Haushaltsentwurf keine wesentlichen neuen, dauerhaften Leistungen. Diese Maß-
nahmen sind ein Beleg für die Beachtung des Gebotes der Rücksichtnahme durch 
den Kreis Rendsburg-Eckernförde. 
 
Unter Abwägung des Finanzbedarfs der kreisangehörigen Kommunen in der  
Querschnittsbetrachtung und der rücksichtsvollen Haushaltsplanung des Kreises  
würde mit einem Kreisumlagehebesatz von 29 v.H. im Rahmen der Beschlussfas-
sung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 aus der Sicht der Ver-
waltung nicht gegen die verfassungsgebotene finanzielle Mindestausstattung ver-
stoßen. 
 
 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
keine 
 

Finanzielle Auswirkungen 
keine 

Anlage/n: 

1 Bericht über die Beruecksichtigung der Finanzdaten der Kommunen 
 

2 Finanzen-Daten_doppisch_alle Gemeinden ab 2020 für 2023 
 

3 Finanzen-Daten_kameral_alle Gemeinden ab 2020 für 2023 
 

4 Steckbriefe Beurteilung Leistungsfähigkeit - Teil 1 
 

5 Steckbriefe Beurteilung Leistungsfähigkeit - Teil 2 
 

6 Steckbriefe Beurteilung Leistungsfähigkeit - Teil 3 
 

7 Bewertungsmatrix Leistungsfähigkeit 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Der Landrat 
Fachdienst Kommunales und Ordnung 

 
 
14.11.2022 
 

 
Bericht über die Berücksichtigung der Finanzausstattung der kreisangehörigen 
Kommunen bei der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes für das Haus- 
haltsjahr 2023 
 
Datengrundlage für diesen Bericht sind die Haushaltspläne des Haushaltsjahres 2022 mit 
der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 und den Jahresergebnissen 2020 und 
2021, soweit diese schon ermittelt worden sind. Die Kommunen wurden über eine 
Abfrage der jeweiligen Finanzdaten bei der Ermittlung vorab eingebunden. Zudem 
wurden dem Vorstand des Gemeindetages die wesentlichen Haushaltspositionen aus 
dem Haushaltsentwurf 2023 präsentiert und erläutert. Weiterhin wurde der 
Haushaltsentwurf 2023 an die örtliche Ebene versandt und es wurde die Gelegenheit zur 
Stellungnahme eingeräumt. Eine Neuerung in dem diesjährigen Verfahren ist die 
Betrachtung der bezifferten Bedarfsansätze der kreisangehörigen Kommunen. Dies ist 
nach der neuesten Rechtsprechung (Urteil des BVG vom 21.09.2021 – 8 C 30.20) 
erforderlich. Da es keine allgemeingültige Definition für den bezifferten Bedarfsansatz 
oder auch den Finanzbedarf einer Kommune gibt, wurde auf das Vorhandensein der 
dauernden Leistungsfähigkeit abgestellt.  
 
1. Haushaltsausgleich (Entwicklung der mittelfristigen Ergebnisplanung) 

 
Die Gemeinde soll in den Finanzplanungsjahren den gesetzlich geforderten Haus-
haltsausgleich erreichen. Dieser ist erreicht, wenn im kameralen Verwaltungshaushalt 
kein Fehlbedarf ausgewiesen wird und im doppischen Ergebnisplan die Erträge >= die 
Aufwendungen sind. 
 
Die Haushaltsaufstellung erfolgt im Jahr 2022 bei 56 Kommunen nach den kameralen 
Vorschriften und bei 109 Kommunen nach den doppischen Vorschriften. Das Amt 
Mittelholstein stellte ab dem 01.01.2021 alle 30 Gemeinde auf die Doppik um. Seit dem 
01.01.2022 wendet auch die Gemeinde Wasbek die doppische Buchführung an. Ab dem 
Jahr 2024 müssen alle Gemeinden zwingend auf eine doppische Haushaltsführung 
umgestellt haben. 
 
Die Kommunen mit kameraler Haushaltsführung weisen in den Jahren 2020 bis 2025 
überwiegend keine defizitären Verwaltungshaushalte aus. In den abgeschlossenen 
Jahren 2020 und 2021 haben bis auf zwei Kommunen den Haushaltsausgleich erreicht. 
Über den restlichen Betrachtungszeitraum weisen durchschnittlich 4 von 56 Gemeinden 
einen defizitären Verwaltungshaushalt aus. In der allgemeinen Rücklage weisen diese 
Kommunen zum Ende des Jahres 2022 rd. 31,30 Mio. € aus. Zum Ende des 
Finanzplanungszeitraums (2025) können die Kommunen der allgemeinen Rücklage 
voraussichtlich vermehrt Mittel zuführen, so dass ein Bestand von rd. 45,53 Mio. € 
erreicht wird.  
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Die Kommunen mit doppischer Haushaltsführung weisen über den gesamten Finanz-
planungszeitraum in ihrer Gesamtheit ein negatives Ergebnis aus.  
Das höchste Defizit im Finanzplanungszeitraum liegt mit -19,99 Mio. € im Jahr 2022. 
Betrachtet man jedoch die einzelnen Kommunen, so lässt sich erkennen, dass dies kein 
strukturelles Problem in der Gesamtheit ist, sondern der Großteil dieses Defizites  
(-12,90 Mio. €) von vier Kommunen (Rendsburg, Kronshagen, Osterrönfeld und Schacht-
Audorf) getragen wird. Insgesamt erreichen im Jahr 2022 63 Kommunen einen 
Haushaltsausgleich.  
Im Zeitraum von 2023 bis 2025 kann das Jahresdefizit stetig abgebaut werden. Am Ende 
des Planungszeitraumes im Jahr 2025 wird in der Gesamtbetrachtung ein 
Jahresüberschuss in Höhe von 1,52 Mio. € ausgewiesen. Auch die Anzahl der 
Kommunen, die einen Haushaltsausgleich erreicht steigt deutlich auf 83 von 109. Eine 
positive Tendenz ist somit deutlich erkennbar. 
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2. Freier Finanzspielraum (kameral) / Zahlungsmittelbestand – Finanzplan (Doppik) 

 
Die Gemeinden müssen im Rahmen der aufgabenadäquaten Finanzausstattung  
mindestens über so große Finanzmittel verfügen, dass sie ihre pflichtigen Aufgaben ohne 
Kreditaufnahme erfüllen können und darüber hinaus noch über einen freien 
Finanzspielraum verfügen, um zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem 
bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrzunehmen. 
 
Im Haushaltsjahr 2022 verfügen die kameral geführten Kommunen in ihrer Gesamtheit 
über einen freien Finanzspielraum von rd. 4,07 Mio. €. 8 Gemeinden (Altenhof, 
Blumenthal, Mielkendorf, Molfsee, Oldenhütten, Rumohr, Schierensee und Schönbek) 
weisen im laufenden Haushaltsjahr einen negativen Finanzspielraum aus. Zum Ende des 
Finanzplanungszeitraums (2025) weisen immer noch 8 Gemeinden (Altenhof, 
Blumenthal, Mielkendorf, Molfsee, Reesdorf, Rodenbek, Rumohr und Schierensee) einen 
negativen freien Finanzspielraum aus. Alle kameralen Kommunen 
zusammengenommen, verringert sich der freie Finanzspielraum leicht auf insgesamt rd. 
3,08 Mio. €. Auch hier erklärt sich der starke Abfall des freien Finanzspielraumes vom 
Jahr 2020 zum Jahr 2021 durch den Umstieg des Amtes Mittelholstein auf die Doppik.  

 

 
 
Ziel in einem doppischen Haushalt muss es für die Gemeinde sein, aus einem positiven 
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan die ordentliche Tilgung zu 
finanzieren. Je höher ein positiver Saldo erreicht wird, desto mehr ist die Gemeinde dazu 
in der Lage, nicht zuwendungsfähige freiwillige Investitionen ohne weitere 
Kreditaufnahmen vorzunehmen. 
 
Die Kommunen mit doppischer Haushaltsführung weisen in ihrer Gesamtheit in allen 
Finanzplanungsjahren einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus: 
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Im Haushaltsjahr 2022 können 48 Kommunen (Vorjahr: 67 Kommunen) ihre Tilgung nicht 
aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaften. Am Ende des 
Finanzplanungszeitraums im Haushaltsjahr 2025 verringert sich diese Zahl auf 26 
Kommunen. 
 
3. Steuer- und Finanzkraft und Realsteuerhebesätze 

 
Realsteuern sind die Grundsteuer und die Gewerbesteuer. Das Recht der Gemeinden 
auf die Festsetzung von Realsteuerhebesätzen ist in Art. 106 Abs. 6 GG garantiert. 
Vergleichswerte sind neben den Nivellierungssätzen nach dem FAG die Hebesätze und 
die Steuerkraft im Kreisvergleich. Daneben wird die Höhe der jährlichen Ab-
schöpfungsquote durch die Kreisumlage ermittelt.  
 
Grundsteuer A: Die Spanne der aktuellen Hebesätze der kreisangehörigen Kommunen 
beträgt von 200 v.H. (kleinster Wert – Gemeinde Thumby) bis 450 v.H. (größter Wert – 
Gemeinde Dänischenhagen und Flintbek). Von 124 Kommunen wird der für die 
Ermittlung der Steuerkraftmesszahl festgelegte fiktive Hebesatz von 302 v.H. 
(Nivellierungssatz) erreicht bzw. überschritten. (Vorjahr: 124)  
 
Der Durchschnittshebesatz für alle Kommunen im Kreis Rendsburg-Eckernförde beträgt 
im Haushaltsjahr 2022 326,98 v.H. (Vorjahr: 327,65 v.H.) und liegt somit über dem 
Nivellierungssatz.  
 
Grundsteuer B: Die Spanne der aktuellen Hebesätze der kreisangehörigen Kommunen 
beträgt von 200 v.H. (kleinster Wert – Gemeinde Thumby) bis 450 v.H. (größter Wert – 
Gemeinden Altenholz, Dänischenhagen und Flintbek). Von 27 Kommunen wird der für 
die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl festgelegte fiktive Hebesatz von 367 v.H. 
(Nivellierungssatz) erreicht bzw. überschritten (Vorjahr: 37) 
 
Der Durchschnittshebesatz für alle Kommunen im Kreis Rendsburg-Eckernförde beträgt 
im Haushaltsjahr 2022 333,55 v.H. (Vorjahr: 332,81 v.H.) und liegt somit unter dem 
Nivellierungssatz. 
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Gewerbesteuer: Die Spanne der aktuellen Hebesätze der kreisangehörigen Kommunen 
beträgt von 250 v.H. (kleinster Wert – Gemeinde Thumby) bis 390 v.H. (größter Wert – 
Gemeinde Langwedel). Von 158 Kommunen wird der für die Ermittlung der 
Steuerkraftmesszahl festgelegte fiktive Hebesatz von 308 v.H. (Nivellierungssatz) 
erreicht bzw. überschritten (Vorjahr: 162). 
 
Der Durchschnittshebesatz für alle Kommunen im Kreis Rendsburg-Eckernförde beträgt 
im Haushaltsjahr 2022 334,97 v.H. (Vorjahr: 335,48 v.H.) und liegt somit über dem 
Nivellierungssatz. 
 
Steuerkraft / Steueraufkommen: Die Spanne der Steuerkraft der kreisangehörigen 
Kommunen liegt im Haushaltsjahr 2022 zwischen 476,01 €/ bedarfsinduzierten Einw. 
(kleinster Wert – Gemeinde Königshügel) und 2.366,01 €/bedarfsinduzierten Einw. 
(größter Wert – Gemeinde Sehestedt). 
 
Die durchschnittliche Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen beträgt auf der Basis 
des kommunalen Finanzausgleichs – endgültige Festsetzung des Landes vom 
19.01.2022 – 1.044,92 €/bedarfsinduzierten Einw. Dieser Wert wird von 36 Kommunen 
erreicht bzw. überschritten (Vorjahr: 43). 
 
Das jährliche Steueraufkommen (Realsteuern und Gemeinschaftssteuern) entwickelt 
sich in den Jahren 2020 bis 2023 wie folgt: 
 

 
 
Zur Einordnung der Höhe der Kreisumlage und der damit verbundenen  Auswirkungen 
auf die kreisangehörigen Kommunen ist eine sogenannte Abschöpfungsquote zu 
ermitteln. Danach ist eine Grenze der Kreisumlage dahingehend zu ziehen, dass den 
kreisangehörigen Kommunen die ihnen zur Verfügung stehenden Steuereinnahmen nicht 
in Gänze entzogen werden dürfen.  
 
Nach dem nachstehenden Schaubild verbleiben den Kommunen nach Abzug der 
Kreisumlage ca. 2/3 der tatsächlichen Steuereinnahmen, so dass ein übermäßiger 
Einschnitt zu Lasten der Kommunen ausgeschlossen werden kann. 
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4. Investitionstätigkeit / Verschuldung 

 

Die Gemeinde sollte in der Lage sein, unabweisbare Investitionen auch ohne neue 
Kreditaufnahmen vorzunehmen. Die gesamte Investitionstätigkeit der Kommunen 
entwickelt sich nach der derzeitigen mittelfristigen Finanzplanung wie folgt: 
 

 
 

Aus der Verschuldungssituation einer Gemeinde lassen sich zwangsläufig keine 
Rückschlüsse auf die Finanzkraft der Gemeinde ziehen. Die strategische Zielsetzung 
muss aber sein, die durchschnittliche Zinsbelastung des kommunalen Kreditportfolios zu 
minimieren. Die Verschuldung der kreisangehörigen Kommunen steigt von 2020 bis 2024 
kontinuierlich an und entwickelt sich erst in 2025 rückläufig. 
 
Am Ende des Haushaltsjahres 2022 sind 31 Kommunen schuldenfrei. Am Ende des 
Finanzplanungszeitraums (2025) sind voraussichtlich 39 Kommunen ohne Verschuldung. 
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5. Sonstige Haushaltsdaten  
 

Bei der Ermittlung des Finanzbedarfs der kreisangehörigen Kommunen ist zu 
berücksichtigen, ob und wie die Kommunen ihre verfassungsrechtliche Selbstver-
waltungsgarantie durch eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstver-
waltungsaufgaben wahrnehmen können. Ausgewertet wurden aus den jeweiligen 
Vorberichten die Höhe der geleisteten Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge an Vereine und 
Verbände, soweit diese ausgewiesen bzw. von der zuständigen Verwaltung übermittelt 
wurden. 
 
Die Kommunen mit kameraler Haushaltsführung geben im Haushaltsjahr 2022 im 
Durchschnitt rd. 1,91 % des Volumens des Verwaltungshaushaltes für diesen Zweck aus 
(Vorjahr: 2,95 %). Der Höchstwert im Haushaltsjahr 2022 liegt bei 20,63 % (Stadt Nortorf); 
der niedrigste Wert liegt bei 0,13 % (Gemeinde Mielkendorf). 
 
Die Kommunen mit doppischer Haushaltsführung geben im Haushaltsjahr 2022 im 
Durchschnitt rd. 1,54 % des Volumens der Aufwendungen im Ergebnisplan für diesen 
Zweck aus (Vorjahr: 1,49 %). Allerdings wurden verwertbare Daten lediglich von 99 der 
109 Kommunen übermittelt. Der Höchstwert im Haushaltsjahr 2022 liegt bei 18,46 % 
(Gemeinde Böhnhusen); der niedrigste Wert liegt bei 0,21 % (Gemeinde 
Dänischenhagen). 
 
6. Finanzbedarf der einzelnen Kommunen 
 
Wie eingangs erläutert wurde im diesjährigen Verfahren erstmals auch der Finanzbedarf 
einer jeden kreisangehörigen Kommune beurteilt. Die Leistungsfähigkeit der Kommunen 
wurde anhand ausgewählter Kriterien mit den vorliegenden Haushaltsdaten beurteilt. 
Dies waren z. B. das Erreichen des Haushaltsausgleichs, die Entwicklung des 
Eigenkapitals und der liquiden Mittel wie auch die Möglichkeit die Tilgung aus dem Saldo 
aus laufender Verwaltungstätigkeit zu begleichen.  
Die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde kann in vier Kategorien unterteilt werden. Die 
dauernde Leistungsfähigkeit (in den Finanzdatenanalysen grün hinterlegt), die 
eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit (gelb hinterlegt), die gefährdete dauernde 
Leistungsfähigkeit (orange hinterlegt) und die weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit 
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(in rot hinterlegt).  
Für den gesamten kreisangehörigen Bereich ließ sich hierdurch ermitteln, dass die 
Leistungsfähigkeit von 106 Kommunen dauernd gesichert ist. 29 Kommunen befinden 
sich in der eingeschränkten dauernden Leistungsfähigkeit. Bei 27 Kommunen ist die 
Leistungsfähigkeit gefährdet. Allein bei 3 Kommunen – Grauel, Nindorf und Rade bei 
Hohenwestedt - ist die dauernde Leistungsfähigkeit weggefallen.  
Die Gemeinde Grauel und die Gemeinde Nindorf befinden sich seit dem 01.01.2021 in 
der Doppik. Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit erfolgte anhand der vorläufigen 
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2021, wonach bislang ein nicht durch Eigenkapital gedeckter 
Fehlbetrag ausgewiesen wird. Da die Eigenkapitalsituation ursächlich für die 
vorgenommene Bewertung ist, bleibt abzuwarten, ob sich die Leistungsfähigkeit der 
beiden Gemeinden im Rahmen der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 positiv entwickelt.  
Die Gemeinde Rade bei Hohenwestedt hat sowohl für das Jahr 2020 als auch für das 
Jahr 2021 Fehlbetragszuweisungen beantragt. Die entsprechenden Prüfberichte des 
Gemeindeprüfungsamtes bestätigen strukturelle Defizite.  
 
Es kann somit in allen drei Fällen davon ausgegangen werden kann, dass die 
Kreisumlage nicht kausal für den Wegfall der dauernden Leistungsfähigkeit der 
Gemeinden ist. Aufgrund der Querschnittsbetrachtung der Leistungsfähigkeit der 
einzelnen Kommunen ist vielmehr davon auszugehen, dass die Kreisumlage 
bedarfsgerecht bemessen und die Kommunen hierdurch nicht übermäßig belastet 
werden.  
 
 
gez. Tietgen 
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Finanzdaten  der Städte und Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde 2022

doppischer Haushalt 302 367 308

Gesamt je EW

58135 1 Rendsburg, Stadt 77.766.400,00 84.216.400,00 -6.450.000,00 8,29 nein 0,67 75.877.600,00 77.647.500,00 nein 2.187.200,00 18.435.600,00  28 705 315 425 380 ja 1.117,17 1.190,59 1.303,41 405,33 31,10 71.525.000,00 2.491,73

58043 2 Eckernförde, Stadt 56.784.600,00 55.587.700,00 1.196.900,00 0,00 ja 1,04 54.561.800,00 50.238.800,00 ja 1.823.600,00 12.421.800,00  21 755 370 390 370 ja 927,15 1.190,59 1.015,07 379,30 37,37 11.902.732,00 547,13

58034 3 Büdelsdorf, Stadt 29.221.700,00 29.010.500,00 211.200,00 0,00 ja 3,22 27.543.900,00 26.375.600,00 ja 2.569.900,00 6.851.500,00  10 466 320 380 370 ja 1.452,66 1.196,82 1.649,32 447,51 27,13 20.651.174,00 1.973,17

58005 4 Altenholz 22.458.300,00 23.257.500,00 -799.200,00 3,56 nein 0,35 21.440.800,00 20.791.600,00 nein 1.214.300,00 4.134.400,00  10 021 370 450 370 ja 922,61 1.196,82 1.025,91 384,28 37,46 14.028.800,00 1.399,94

58092 5 Kronshagen 30.279.900,00 31.889.700,00 -1.609.800,00 5,32 nein 13,19 29.590.300,00 29.715.000,00 nein 1.028.700,00 3.203.100,00  11 929 380 380 380 ja 1.127,03 1.196,82 1.234,90 399,68 32,37 10.945.164,99 917,53

58169 Wasbek 3.591.700,00 3.985.700,00 -394.000,00 10,97 nein 1,69 3.543.800,00 3.491.000,00 nein 90.100,00 660.500,00  2 328 260 260 310 nein 1.149,85 965,38 1.176,04 421,91 35,88 1.599.000,00 686,86

58001 7 Achterwehr 2.179.800,00 2.344.300,00 -164.500,00 7,55 nein 0,72 2.146.000,00 2.240.700,00 nein 0,00 110.100,00  1 043 370 390 370 ja 897,70 1.148,74 981,41 389,40 39,68 481.410,00 461,56

58028 7 Bredenbek 3.648.800,00 4.146.300,00 -497.500,00 13,63 nein 0,50 3.458.700,00 3.736.600,00 nein 277.000,00 657.400,00  1 518 339 339 336 nein 932,44 1.148,74 1.035,54 401,76 38,80 4.235.135,00 2.789,94

58050 7 Felde 5.469.800,00 5.679.300,00 -209.500,00 3,83 nein 0,49 5.285.600,00 5.233.400,00 nein 0,00 426.900,00  2 122 339 363 336 nein 1.049,32 965,38 1.148,86 404,96 35,25 2.883.841,01 1.359,02

58093 7 Krummwisch 983.100,00 1.104.000,00 -120.900,00 12,30 nein 1,09 969.600,00 1.039.100,00 nein 0,00 13.900,00   685 300 363 333 nein 918,25 1.056,42 973,78 410,65 42,17 160.400,00 234,16

58104 7 Melsdorf 5.464.800,00 6.458.800,00 -994.000,00 18,19 nein 0,44 5.063.900,00 6.018.900,00 nein 1.195.000,00 10.390.900,00  1 878 320 320 330 nein 1.897,95 1.148,74 1.662,07 536,81 32,30 9.771.785,00 5.203,29

58126 7 Ottendorf 2.194.700,00 2.491.000,00 -296.300,00 13,50 nein 1,27 234.500,00 2.227.400,00 nein 14.000,00 31.300,00   968 380 425 380 ja 911,58 1.056,42 1.044,47 394,79 37,80 93.000,00 96,07

58130 7 Quarnbek 3.455.900,00 3.772.500,00 -316.600,00 9,16 nein 0,48 3.409.300,00 3.480.200,00 nein 0,00 634.200,00  1 777 390 390 370 ja 843,46 1.148,74 905,43 387,39 42,79 1.610.660,00 906,39

58171 7 Westensee 3.306.700,00 3.442.200,00 -135.500,00 4,10 nein 0,98 3.245.500,00 3.219.100,00 nein 0,00 108.800,00  1 564 370 390 370 ja 877,44 1.148,74 948,71 399,18 42,08 1.900.026,57 1.214,85

58037 9 Dänischenhagen 8.481.800,00 8.468.200,00 13.600,00 0,00 ja 0,21 8.169.600,00 7.862.900,00 ja 103.000,00 821.100,00  3 861 450 450 380 ja 982,88 1.192,37 1.150,25 400,14 34,79 3.654.000,00 946,39

58116 9 Noer 1.687.600,00 1.833.200,00 -145.600,00 8,63 nein 0,75 1.605.300,00 1.665.700,00 ja 17.700,00 580.800,00 893 340 340 310 nein 716,11 1.056,42 750,00 372,20 49,63 371.000,00 415,45

58150 9 Schwedeneck 5.574.700,00 5.632.500,00 -57.800,00 1,04 nein 0,66 5.497.200,00 5.412.800,00 nein 435.900,00 1.175.700,00  2 836 240 420 380 nein 893,94 965,38 1.016,33 388,51 38,23 2.417.000,00 852,26

58157 9 Strande 4.341.100,00 4.513.800,00 -172.700,00 3,98 nein 0,28 4.293.200,00 4.274.400,00 nein 511.000,00 1.479.400,00  1 515 390 390 275 nein 1.949,13 1.148,74 1.909,74 546,48 28,62 3.146.000,00 2.076,57

58051 10 Felm 2.553.700,00 2.651.200,00 -97.500,00 3,82 nein 0,38 2.512.600,00 2.428.900,00 ja 177.000,00 1.168.600,00  1 187 330 330 310 nein 760,54 1.148,74 805,87 383,66 47,61 1.350.091,75 1.137,40

58058 10 Gettorf 19.544.400,00 19.404.000,00 140.400,00 0,00 ja 0,47 18.681.000,00 17.494.600,00 ja 161.900,00 1.400.700,00  7 591 320 370 360 ja 972,21 1.094,98 1.108,83 394,51 35,58 7.170.934,06 944,66

58096 10 Lindau 2.917.500,00 2.839.000,00 78.500,00 0,00 ja 0,69 2.669.100,00 2.532.700,00 ja 751.000,00 143.000,00  1 359 330 330 310 nein 676,77 1.148,74 707,04 377,94 53,45 999.685,34 735,60

58110 10 Neudorf-Bornstein 2.282.400,00 2.194.200,00 88.200,00 0,00 ja 1,47 205.600,00 1.950.100,00 ja 455.300,00 654.000,00  1 096 330 330 310 nein 820,36 1.148,74 871,71 393,68 45,16 965.206,60 880,66

58112 10 Neuwittenbek 2.257.400,00 2.668.000,00 -410.600,00 18,19 nein 0,32 2.222.600,00 2.465.300,00 nein 18.500,00 131.800,00  1 122 330 330 310 nein 1.098,87 1.148,74 1.162,94 403,86 34,73 1.750.685,00 1.560,33

58121 10 Osdorf 6.310.700,00 6.468.300,00 -157.600,00 2,50 nein 0,28 6.085.500,00 5.860.100,00 ja 17.500,00 130.800,00  2 507 330 330 330 nein 805,99 965,38 849,52 380,17 44,75 2.834.549,27 1.130,65

58142 10 Schinkel 2.093.000,00 2.128.000,00 -35.000,00 1,67 nein 0,32 1.928.800,00 1.911.400,00 nein 1.181.000,00 1.420.900,00  1 004 330 330 310 nein 731,77 1.148,74 773,44 380,12 49,15 1.978.235,22 1.970,35

58165 10 Tüttendorf 2.775.400,00 2.922.100,00 -146.700,00 5,29 nein 0,28 2.675.500,00 2.641.500,00 ja 902.400,00 1.188.500,00  1 237 330 330 310 nein 933,46 1.148,74 971,17 403,35 41,53 222.000,00 179,47

58026 11 Bovenau 2.937.300,00 3.725.700,00 -788.400,00 26,84 nein 0,22 2.908.100,00 3.466.900,00 nein 24.000,00 144.500,00  1 096 350 350 350 nein 1.627,85 1.148,74 1.868,57 503,67 26,95 0,00 0,00

58073 11 Haßmoor 351.100,00 459.100,00 -108.000,00 30,76 nein 0,60 344.300,00 39.970,00 nein 0,00 47.000,00   263 350 350 336 nein 722,57 1.056,42 778,33 402,89 51,76 0,00 0,00

58122 11 Ostenfeld (RD) 1.086.900,00 1.264.900,00 -178.000,00 16,38 nein 0,93 1.063.000,00 1.161.200,00 nein 0,00 40.700,00   600 320 320 340 nein 793,56 1.056,42 857,44 389,42 45,42 0,00 0,00

58124 11 Osterrönfeld 9.000.400,00 11.866.900,00 -2.866.500,00 31,85 nein 0,66 8.964.900,00 11.369.500,00 nein 6.000,00 839.400,00  5 117 335 335 325 nein 1.561,72 1.094,98 1.388,84 475,14 34,21 0,00 0,00

58132 11 Rade b. RD 302.100,00 874.100,00 -572.000,00 189,34 nein 1,61 293.700,00 845.300,00 nein 8.000,00 103.700,00   211 260 260 310 nein 791,64 1.056,42 810,04 405,95 50,11 0,00 0,00

58140 11 Schacht-Audorf 9.154.600,00 11.133.000,00 -1.978.400,00 21,61 nein 1,11 9.043.900,00 10.265.600,00 nein 178.200,00 2.700.400,00  4 887 339 363 336 nein 1.256,92 1.192,37 1.242,87 417,91 33,62 362.800,00 74,24

58146 11 Schülldorf 1.512.700,00 1.798.400,00 -285.700,00 18,89 nein 0,65 1.497.100,00 1.631.800,00 nein 2.800,00 22.400,00   752 340 365 345 nein 709,37 1.056,42 777,37 391,26 50,33 191.000,00 253,99

58019 12 Böhnhusen 484.500,00 514.200,00 -29.700,00 6,13 nein 18,46 480.900,00 463.300,00 nein 0,00 6.500,00   300 339 363 310 nein 863,90 1.056,42 926,70 400,76 43,25 588.000,00 1.960,00

58053 12 Flintbek 24.153.900,00 23.938.000,00 215.900,00 0,00 ja 0,36 23.833.500,00 22.748.400,00 ja 275.100,00 1.769.400,00  7 245 450 450 380 ja 1.435,62 1.094,98 1.750,76 445,73 25,46 16.476.000,00 2.274,12

58145 12 Schönhorst 434.600,00 438.300,00 -3.700,00 0,85 nein 7,84 429.500,00 393.200,00 ja 0,00 0,00   303 300 363 310 nein 842,13 1.056,42 783,39 387,52 49,47 558.000,00 1.841,58

58160 12 Techelsdorf 260.900,00 245.800,00 15.100,00 0,00 ja 3,50 259.400,00 222.000,00 ja 0,00 119.500,00   148 300 363 310 nein 932,64 1.056,42 955,86 382,38 40,00 422.000,00 2.851,35

58003 13 Alt Duvenstedt 3.505.300,00 3.603.900,00 -98.600,00 2,81 nein 0,64 3.400.700,00 3.799.700,00 nein 267.600,00 1.118.200,00  1 894 280 280 320 nein 772,41 1.148,74 791,59 382,35 48,30 190.000,00 100,32

58054 13 Fockbek 17.224.900,00 18.448.400,00 -1.223.500,00 7,10 nein 3,30 16.740.300,00 17.826.500,00 nein 1.618.200,00 1.910.000,00  6 440 290 290 310 nein 1.544,40 1.094,98 1.626,45 470,06 28,90 522.000,00 81,06

58118 13 Nübbel 2.659.200,00 2.568.300,00 90.900,00 0,00 ja 15,53 2.572.900,00 2.366.800,00 ja 783.300,00 2.620.400,00  1 588 330 300 330 nein 669,66 1.148,74 651,19 374,21 57,47 1.792.980,40 1.129,08

58136 13 Rickert 1.624.400,00 1.583.900,00 40.500,00 0,00 ja 5,45 1.518.900,00 1.354.400,00 ja 19.000,00 282.500,00  1 042 250 250 300 nein 899,43 1.148,74 910,69 383,59 42,12 0,00 0,00

58010 14 Bargstall 214.400,00 220.800,00 -6.400,00 2,99 nein 0,78 209.400,00 204.400,00 nein 0,00 9.500,00   151 320 320 320 nein 874,94 1.056,42 931,54 413,32 44,37 380.000,00 2.516,56

58029 14 Breiholz 2.362.700,00 2.196.700,00 166.000,00 0,00 ja 0,91 2.326.400,00 2.514.800,00 nein 149.400,00 711.000,00  1 384 330 330 330 nein 713,08 1.148,74 740,82 372,59 50,29 573.631,56 414,47

58036 14 Christiansholm 342.600,00 337.600,00 5.000,00 0,00 ja 0,41 323.600,00 289.200,00 nein 16.000,00 28.000,00   233 330 330 330 nein 565,25 1.056,42 586,96 371,43 63,28 268.020,00 1.150,30

58047 14 Elsdorf-Westerm. 2.892.200,00 2.863.100,00 29.100,00 0,00 ja 0,43 2.836.300,00 2.901.700,00 nein 1.327.500,00 1.668.000,00  1 587 330 330 330 nein 758,90 1.148,74 818,18 388,82 47,52 1.601.734,31 1.009,28

58055 14 Friedrichsgraben 75.800,00 72.300,00 3.500,00 0,00 ja 0,97 71.900,00 64.400,00 ja 0,00 0,00   48 350 350 350 nein 491,37 1.056,42 516,02 411,75 79,79 46.500,00 968,75

58056 14 Friedrichsholm 706.400,00 684.800,00 21.600,00 0,00 ja 0,81 687.300,00 672.100,00 nein 0,00 11.600,00   423 350 350 330 nein 603,32 1.056,42 621,58 367,52 59,13 529.253,93 1.251,19

58070 14 Hamdorf 2.228.700,00 2.210.800,00 17.900,00 0,00 ja 0,45 2.200.200,00 2.180.600,00 nein 120.000,00 482.200,00  1 308 320 320 320 nein 771,07 1.148,74 809,40 397,77 49,14 74.000,00 56,57

58078 14 Hohn 5.173.200,00 5.202.000,00 -28.800,00 0,56 nein 0,28 5.039.900,00 5.241.100,00 nein 1.149.900,00 2.686.700,00  2 431 330 320 330 nein 1.105,61 965,38 1.090,08 414,57 38,03 3.011.821,21 1.238,92

58089 14 Königshügel 276.400,00 245.300,00 31.100,00 0,00 ja 0,43 265.700,00 220.000,00 ja 0,00 0,00   178 330 330 350 nein 476,01 1.056,42 529,85 393,98 74,36 105.000,00 589,89

58097 14 Lohe-Föhrden 724.900,00 700.700,00 24.200,00 0,00 ja 0,47 696.600,00 754.100,00 nein 180.700,00 333.600,00   464 325 325 320 nein 925,19 1.056,42 972,81 419,74 43,15 0,00 0,00

58129 14 Prinzenmoor 264.100,00 234.700,00 29.400,00 0,00 ja 0,66 254.000,00 222.000,00 ja 5.200,00 5.200,00   162 330 330 350 nein 757,74 1.056,42 835,92 414,37 49,57 196.500,00 1.212,96

58154 14 Sophienhamm 418.200,00 402.200,00 16.000,00 0,00 ja 0,48 409.200,00 387.500,00 ja 34.000,00 135.800,00   297 310 310 310 nein 656,45 1.056,42 661,12 364,89 55,19 0,00 0,00

58008 15 Ascheffel 1.653.600,00 1.669.100,00 -15.500,00 0,94 nein 0,70 1.596.900,00 1.495.900,00 ja 269.000,00 1.650.900,00  1 003 340 330 335 nein 733,53 1.148,74 777,45 384,22 49,42 1.544.914,31 1.540,29

58024 15 Borgstedt 3.512.300,00 3.481.000,00 31.300,00 0,00 ja 1,12 2.699.800,00 3.020.900,00 nein 1.036.500,00 579.800,00  1 706 295 295 320 nein 1.375,45 1.148,74 1.354,37 439,10 32,42 0,00 0,00

58030 15 Brekendorf 1.749.100,00 1.696.400,00 52.700,00 0,00 ja 1,25 1.668.300,00 1.537.300,00 ja 791.900,00 798.600,00   994 330 330 350 nein 671,82 1.056,42 709,08 382,15 53,89 1.525.000,00 1.534,21

58035 15 Bünsdorf 1.120.500,00 1.081.300,00 39.200,00 0,00 ja 0,79 1.064.800,00 939.400,00 ja 14.000,00 430.800,00   621 290 320 320 nein 856,56 1.056,42 891,01 405,28 45,48 0,00 0,00

58039 15 Damendorf 759.000,00 947.400,00 -188.400,00 24,82 nein 0,74 524.200,00 878.200,00 nein 0,00 82.100,00   438 310 310 350 nein 1.471,99 1.056,42 1.612,07 471,78 29,27 272.264,99 621,61

58066 15 Groß Wittensee 3.519.100,00 3.802.800,00 -283.700,00 8,06 nein 0,69 3.422.200,00 3.493.800,00 nein 880.000,00 1.536.000,00  1 317 339 355 336 nein 772,46 1.148,74 819,23 391,43 47,78 1.504.088,00 1.142,06

58069 15 Haby 996.600,00 980.000,00 16.600,00 0,00 ja 0,36 985.100,00 887.900,00 ja 0,00 62.000,00   574 330 330 350 nein 807,75 1.056,42 865,36 380,68 43,99 721.339,00 1.256,69

58080 15 Holtsee 3.481.500,00 3.705.900,00 -224.400,00 6,45 nein 0,52 3.384.500,00 3.379.900,00 nein 2.368.300,00 3.416.000,00  1 286 317 349 334 nein 1.933,95 1.148,74 2.145,59 545,38 25,42 2.158.420,22 1.678,40

58081 15 Holzbunge 614.000,00 664.500,00 -50.500,00 8,22 nein 1,12 606.100,00 594.200,00 ja 0,00 607.600,00   363 339 339 320 nein 883,17 1.056,42 927,84 400,56 43,17 107.750,00 296,83

58083 15 Hütten 297.000,00 283.900,00 13.100,00 0,00 ja 1,65 288.800,00 265.700,00 ja 396.000,00 337.700,00   217 280 280 310 nein 731,54 1.056,42 744,78 384,06 51,57 0,00 0,00

58088 15 Klein Wittensee 404.700,00 400.900,00 3.800,00 0,00 ja 0,58 398.700,00 362.800,00 ja 0,00 6.000,00   227 290 320 320 nein 818,01 1.056,42 815,85 404,41 49,57 0,00 0,00

58111 15 Neu Duvenstedt 337.100,00 327.800,00 9.300,00 0,00 ja 1,19 329.300,00 310.200,00 ja 10.000,00 500,00   128 300 300 320 nein 680,68 1.056,42 703,99 440,63 62,59 0,00 0,00

58123 15 Osterby 2.258.800,00 2.275.000,00 -16.200,00 0,72 nein 0,64 2.100.200,00 2.103.400,00 nein 880.600,00 125.260,00  1 045 340 340 335 nein 654,65 1.148,74 682,24 378,66 55,50 1.137.776,43 1.088,78

58127 15 Owschlag 8.313.700,00 9.040.900,00 -727.200,00 8,75 nein 0,52 7.751.900,00 8.185.300,00 nein 2.357.300,00 2.561.500,00  3 685 370 390 370 ja 1.053,05 1.192,37 1.214,80 411,80 33,90 3.883.603,42 1.053,90

58152 15 Sehestedt 2.184.900,00 2.713.000,00 -528.100,00 24,17 nein 0,71 2.124.300,00 2.363.300,00 nein 142.500,00 407.000,00   840 300 363 334 nein 2.366,01 1.056,42 2.116,67 599,74 28,33 719.006,98 855,96
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Finanzdaten  der Städte und Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde 2022

58175 15 Ahlefeld-Bistensee 960.800,00 889.400,00 71.400,00 0,00 ja 0,52 948.000,00 811.000,00 ja 31.500,00 78.200,00   497 360 360 360 nein 752,38 1.056,42 812,82 400,18 49,23 628.000,00 1.263,58

58031 16 Brinjahe 141.100,00 120.400,00 20.700,00 0,00 ja 0,00 140.400,00 112.400,00 ja 0,00 100.500,00   109 260 260 310 nein 914,88 1.056,42 878,28 418,57 47,66 0,00 0,00

58048 16 Embühren 277.000,00 251.700,00 25.300,00 0,00 ja 0,00 275.100,00 243.600,00 ja 0,00 5.600,00   196 320 320 310 nein 817,53 1.056,42 873,03 440,88 50,50 0,00 0,00

58068 16 Haale 844.000,00 832.100,00 11.900,00 0,00 ja 0,00 831.600,00 762.800,00 ja 800,00 609.500,00   506 300 300 310 nein 592,41 1.056,42 606,97 372,43 61,36 781.340,00 1.544,15

58071 16 Hamweddel 951.700,00 949.200,00 2.500,00 0,00 ja 0,00 934.500,00 917.900,00 ja 0,00 2.500,00   458 260 260 310 nein 907,36 1.056,42 901,54 402,76 44,67 0,00 0,00

58075 16 Hörsten 110.900,00 107.400,00 3.500,00 0,00 ja 0,00 106.700,00 86.800,00 ja 0,00 0,00   55 250 250 300 nein 1.829,14 1.056,42 1.639,51 579,05 35,32 0,00 0,00

58086 16 Jevenstedt 5.782.300,00 5.984.900,00 -202.600,00 3,50 nein 0,00 5.725.900,00 5.713.300,00 nein 508.000,00 1.098.000,00  3 356 320 320 320 nein 777,80 1.192,37 784,15 385,74 49,19 1.193.564,00 355,65

58101 16 Luhnstedt 628.200,00 570.500,00 57.700,00 0,00 ja 0,00 623.600,00 518.800,00 ja 1.000,00 50.500,00   401 330 330 330 nein 655,66 1.056,42 712,99 393,37 55,17 89.000,00 221,95

58148 16 Schülp b. RD 1.941.700,00 1.815.000,00 126.700,00 0,00 ja 0,00 1.883.200,00 1.685.300,00 ja 150.000,00 21.400,00  1 103 300 300 310 nein 856,95 1.148,74 864,12 388,28 44,93 248.900,00 225,66

58155 16 Stafstedt 597.100,00 588.600,00 8.500,00 0,00 ja 0,00 584.400,00 531.300,00 ja 0,00 85.800,00   369 320 320 320 nein 852,30 1.056,42 931,64 426,86 45,82 397.000,00 1.075,88

58172 16 Westerrönfeld 9.710.200,00 9.579.400,00 130.800,00 0,00 ja 0,00 9.599.300,00 8.952.900,00 ja 977.900,00 1.352.600,00  5 018 320 360 320 nein 949,82 1.094,98 987,92 387,08 39,18 10.089.403,51 2.010,64

58007 95 Arpsdorf 392.600,00 392.300,00 300,00 0,00 ja 0,70 389.900,00 368.800,00 ja 0,00 47.800,00   272 290 290 310 nein 849,31 1.056,42 880,82 413,74 46,97 472.450,00 1.736,95

58009 95 Aukrug 7.382.600,00 7.103.000,00 279.600,00 0,00 ja 1,41 7.256.200,00 6.742.100,00 nein 2.002.000,00 1.742.500,00  3 854 320 320 320 nein 809,61 1.192,37 808,59 379,29 46,91 5.020.590,00 1.302,70

58013 95 Beldorf 621.600,00 643.600,00 -22.000,00 3,54 nein 1,86 602.100,00 525.100,00 ja 35.000,00 295.800,00   277 330 330 350 nein 1.776,06 1.056,42 1.779,98 549,14 30,85 739.775,32 2.670,67

58014 95 Bendorf 1.694.900,00 1.597.900,00 97.000,00 0,00 ja 0,31 1.685.100,00 1.506.900,00 ja 461.000,00 1.143.400,00   429 280 280 360 nein 1.472,39 1.056,42 1.428,45 503,97 35,28 493.700,00 1.150,82

58015 95 Beringstedt 1.397.000,00 1.401.000,00 -4.000,00 0,29 nein 0,70 1.380.000,00 128.600,00 ja 7.600,00 65.000,00   756 329 329 320 nein 683,63 1.056,42 744,00 390,89 52,54 917.844,00 1.214,08

58025 95 Bornholt 270.500,00 229.300,00 41.200,00 0,00 ja 0,91 268.700,00 214.300,00 ja 240.000,00 83.000,00   178 320 320 330 nein 759,87 1.056,42 778,11 459,64 59,07 100.000,00 561,80

58044 95 Ehndorf 886.800,00 801.200,00 85.600,00 0,00 ja 0,53 877.800,00 740.600,00 ja 152.500,00 513.500,00   610 260 260 310 nein 771,05 1.056,42 776,84 394,01 50,72 0,00 0,00

58061 95 Gokels 1.078.100,00 1.132.400,00 -54.300,00 5,04 nein 1,21 1.013.100,00 1.029.100,00 nein 0,00 757.900,00   545 320 320 310 nein 737,92 1.056,42 766,91 383,60 50,02 621.124,16 1.139,68

58062 95 Grauel 488.700,00 528.800,00 -40.100,00 8,21 nein 1,31 481.800,00 497.100,00 nein 3.000,00 5.500,00   261 340 340 310 nein 1.145,77 1.056,42 1.263,86 451,77 35,75 312.774,00 1.198,37

58072 95 Hanerau-Hademarschen6.135.200,00 6.113.600,00 21.600,00 0,00 ja 1,00 6.035.500,00 5.704.900,00 ja 610.000,00 4.425.500,00  3 012 320 320 360 nein 887,90 1.192,37 1.027,03 388,08 37,79 5.648.468,00 1.875,32

58074 95 Heinkenborstel 227.000,00 218.000,00 9.000,00 0,00 ja 1,41 218.500,00 193.600,00 ja 110.000,00 389.400,00   137 332 332 300 nein 597,97 1.056,42 623,61 441,72 70,83 482.931,74 3.525,05

58077 95 Hohenwestedt 14.120.300,00 14.119.200,00 1.100,00 0,00 ja 0,99 13.791.900,00 13.323.300,00 ja 351.500,00 1.227.800,00  5 378 320 320 320 nein 1.603,33 1.094,98 1.643,42 487,21 29,65 5.466.109,87 1.016,38

58085 95 Jahrsdorf 366.900,00 312.600,00 54.300,00 0,00 ja 0,77 365.200,00 308.400,00 ja 0,00 20.000,00   224 320 320 325 nein 655,60 1.056,42 681,55 425,89 62,49 364.300,00 1.626,34

58100 95 Lütjenwestedt 1.030.400,00 1.011.200,00 19.200,00 0,00 ja 1,88 1.007.200,00 921.900,00 ja 22.500,00 99.500,00   547 260 260 320 nein 774,34 1.056,42 750,54 410,24 54,66 826.535,00 1.511,03

58103 95 Meezen 627.000,00 610.500,00 16.500,00 0,00 ja 1,39 620.200,00 56.400,00 ja 0,00 98.700,00   355 325 325 336 nein 726,58 1.056,42 751,80 376,09 50,03 578.900,00 1.630,70

58106 95 Mörel 344.600,00 437.600,00 -93.000,00 26,99 nein 4,54 342.800,00 413.100,00 nein 2.500,00 3.500,00   243 320 320 310 nein 528,56 1.056,42 547,57 369,28 67,44 343.996,00 1.415,62

58113 95 Nienborstel 1.137.900,00 1.133.000,00 4.900,00 0,00 ja 0,61 1.120.400,00 1.024.400,00 ja 10.000,00 16.100,00   591 300 300 310 nein 661,35 1.056,42 681,86 387,78 56,87 734.781,28 1.243,28

58115 95 Nindorf 1.302.700,00 1.301.500,00 1.200,00 0,00 ja 3,33 1.272.000,00 1.197.500,00 ja 82.000,00 1.292.300,00   626 260 260 310 nein 871,31 1.056,42 865,39 406,22 46,94 2.523.449,85 4.031,07

58119 95 Oldenbüttel 433.200,00 403.400,00 29.800,00 0,00 ja 1,25 427.300,00 248.600,00 ja 2.000,00 460.100,00   251 320 320 350 nein 853,45 1.056,42 864,82 390,02 45,10 588.595,00 2.345,00

58125 95 Osterstedt 1.286.800,00 1.286.800,00 0,00 0,00 ja 1,16 1.246.100,00 1.171.200,00 ja 20.000,00 2.812.500,00   663 270 270 320 nein 718,82 1.056,42 729,48 380,40 52,15 2.697.592,58 4.068,77

58128 95 Padenstedt 2.583.400,00 2.525.800,00 57.600,00 0,00 ja 0,93 2.510.500,00 2.297.400,00 ja 22.200,00 373.100,00  1 703 340 340 320 nein 824,75 1.148,74 867,49 388,87 44,83 592.495,00 347,91

58131 95 Rade b. Hohenwestedt 146.500,00 164.600,00 -18.100,00 12,35 nein 0,80 146.400,00 153.700,00 nein 0,00 0,00   96 380 425 380 ja 580,99 1.056,42 661,84 388,00 58,62 0,00 0,00

58134 95 Remmels 715.600,00 691.100,00 24.500,00 0,00 ja 0,76 700.200,00 640.800,00 ja 0,00 80.000,00   440 300 300 310 nein 652,42 1.056,42 674,00 385,75 57,23 459.683,00 1.044,73

58151 95 Seefeld 520.300,00 487.700,00 32.600,00 0,00 ja 1,05 513.700,00 481.400,00 ja 2.000,00 3.800,00   349 260 260 350 nein 825,74 1.056,42 866,67 384,76 44,39 408.666,00 1.170,96

58156 95 Steenfeld 553.200,00 562.400,00 -9.200,00 1,66 nein 0,87 548.900,00 529.800,00 nein 0,00 8.000,00   344 320 320 350 nein 908,66 1.056,42 903,67 422,09 46,71 415.827,00 1.208,80

58158 95 Tackesdorf 134.800,00 133.700,00 1.100,00 0,00 ja 1,59 132.300,00 129.000,00 ja 0,00 0,00   69 350 350 330 nein 721,64 1.056,42 679,78 510,96 75,16 212.000,00 3.072,46

58159 95 Tappendorf 499.900,00 522.000,00 -22.100,00 4,42 nein 1,36 492.400,00 474.300,00 ja 5.000,00 35.500,00   332 320 320 320 nein 597,15 1.056,42 634,36 380,35 59,96 614.000,00 1.849,40

58161 95 Thaden 389.800,00 385.600,00 4.200,00 0,00 ja 0,86 387.800,00 358.000,00 ja 3.000,00 85.000,00   237 320 320 360 nein 1.159,51 1.056,42 1.290,46 449,37 34,82 540.544,21 2.280,78

58164 95 Todenbüttel 2.013.400,00 1.998.100,00 15.300,00 0,00 ja 1,34 1.917.800,00 1.769.400,00 ja 305.000,00 383.400,00  1 032 325 325 335 nein 657,33 1.148,74 666,03 374,97 56,30 2.105.170,64 2.039,89

58167 95 Wapelfeld 491.300,00 463.100,00 28.200,00 0,00 ja 0,96 485.800,00 441.000,00 ja 0,00 184.700,00   314 320 320 310 nein 558,92 1.056,42 529,59 401,12 75,74 445.854,00 1.419,92

-19.993.600,00 1,54 480.424.300,00 479.306.770,00 36.561.000,00 118.831.560,00 214.156 981,09 416,86 42,49 268.266.284,73 1.252,67

554,88 Inv./Einw.
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Finanzdaten  der Städte und Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde 2022

doppischer Haushalt 

58135 1 Rendsburg, Stadt

58043 2 Eckernförde, Stadt

58034 3 Büdelsdorf, Stadt

58005 4 Altenholz

58092 5 Kronshagen

58169 Wasbek

58001 7 Achterwehr

58028 7 Bredenbek

58050 7 Felde

58093 7 Krummwisch

58104 7 Melsdorf

58126 7 Ottendorf

58130 7 Quarnbek

58171 7 Westensee

58037 9 Dänischenhagen

58116 9 Noer

58150 9 Schwedeneck

58157 9 Strande

58051 10 Felm

58058 10 Gettorf

58096 10 Lindau

58110 10 Neudorf-Bornstein

58112 10 Neuwittenbek

58121 10 Osdorf

58142 10 Schinkel

58165 10 Tüttendorf

58026 11 Bovenau

58073 11 Haßmoor

58122 11 Ostenfeld (RD)

58124 11 Osterrönfeld

58132 11 Rade b. RD

58140 11 Schacht-Audorf

58146 11 Schülldorf

58019 12 Böhnhusen

58053 12 Flintbek

58145 12 Schönhorst

58160 12 Techelsdorf

58003 13 Alt Duvenstedt

58054 13 Fockbek

58118 13 Nübbel

58136 13 Rickert

58010 14 Bargstall

58029 14 Breiholz

58036 14 Christiansholm

58047 14 Elsdorf-Westerm.

58055 14 Friedrichsgraben

58056 14 Friedrichsholm

58070 14 Hamdorf

58078 14 Hohn

58089 14 Königshügel

58097 14 Lohe-Föhrden

58129 14 Prinzenmoor

58154 14 Sophienhamm

58008 15 Ascheffel

58024 15 Borgstedt

58030 15 Brekendorf

58035 15 Bünsdorf

58039 15 Damendorf

58066 15 Groß Wittensee

58069 15 Haby

58080 15 Holtsee

58081 15 Holzbunge

58083 15 Hütten

58088 15 Klein Wittensee

58111 15 Neu Duvenstedt

58123 15 Osterby

58127 15 Owschlag

58152 15 Sehestedt

Finanzdaten der Städte und Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde 2022
Ursprungshaushalte

Lfd.

Nr.

Ä
m

te
rs

o
rt

ie
ru

n
g

Stadt/Gemeinde

31.12.2020 in 

€

31.12.2020 in 

€

31.12.2020 in 

€

31.12.2020 in 

€

31.12.2020

41.334.893,29 30.382.355,74 9.594.946,99 1.220.371,00 31,58 37.414.436,00             11.635.000,00          

82.233.909,89 53.392.853,00 27.296.380,74 1.196.900,00 51,12 22.082.751,00             8.251.596,00            

47.177.706,66 37.441.886,00 8.757.748,00 921.294,70 23,39 17.261.760,00             4.683.612,00            

31.760.039,89 23.672.600,00 7.478.302,06 55.635,00 31,59 10.280.674,00             3.850.872,00            

57.621.164,87 42.663.531,00 11.492.588,00 1.026.842,00 26,94 14.731.156,00             4.767.840,00            

2.570.398,98 1.927.404,41 517.285,65 67.708,92 26,84 1.023.615,00               406.140,00               

5.630.246,00 5.048.516,00 422.845,00 158.885,00 8,38 1.571.946,00               609.876,00               

6.660.721,81 5.710.673,00 596.266,00 351.692,00 10,44 2.437.889,00               859.332,00               

1.653.130,65 1.160.275,76 382.891,00 109.964,00 33,00 667.041,00                  281.292,00               

14.148.498,00 9.888.359,00 3.263.158,00 996.981,00 33,00 3.121.361,00               1.008.120,00            

5.186.786,00 4.140.376,00 1.153.608,00 -107.198,00 27,86 1.011.048,00               382.152,00               

3.942.755,33 3.483.694,20 439.811,00 19.250,00 12,62 1.608.950,00               688.392,00               

3.750.959,00 3.297.282,00 310.772,00 142.905,00 9,43 1.483.782,00               624.312,00               

12.664.063,65 9.104.667,00 2.315.914,00 1.243.843,70 25,44 4.441.129,00               1.544.952,00            

4.229.140,90 2.923.866,00 691.468,00 384.128,52 23,65 669.750,00                  332.376,00               

4.653.389,33 3.899.681,80 678.711,00 74.998,08 17,40 2.882.314,00               1.101.804,00            

5.870.889,17 4.303.303,00 1.563.993,00 3.593,34 36,34 2.893.259,00               827.916,00               

3.889.433,00 3.494.315,00 452.485,00 -57.367,00 12,95 956.569,00                  455.400,00               

28.710.854,54 18.660.782,67 8.736.757,86 1.313.314,01 46,82 8.417.107,00               2.994.732,00            

4.492.889,00 3.315.200,00 704.402,00 473.287,00 21,25 960.872,00                  513.624,00               

3.077.170,61 2.414.673,00 593.747,00 68.750,03 24,59 955.395,00                  431.472,00               

3.734.564,00 2.621.848,00 816.355,00 296.361,00 31,14 1.304.819,00               453.132,00               

6.846.117,38 5.047.676,54 1.818.463,64 -20.022,80 36,03 2.129.756,00               953.076,00               

1.957.248,15 1.961.926,02 209.667,63 -214.345,50 10,69 776.536,00                  381.636,00               

4.315.122,00 3.315.024,00 1.010.314,00 -10.216,00 30,48 1.201.340,00               498.948,00               

6.785.686,61 4.269.711,61 1.878.682,00 637.293,00 44,00 2.047.955,00               552.024,00               

1.313.446,46 1.061.983,00 0,00 48.149,72 0,00 204.700,00                  105.960,00               

2.984.690,00 2.223.019,00 605.082,00 156.589,00 27,22 514.464,00                  233.652,00               

26.579.972,30 12.402.175,00 11.337.498,72 2.840.298,31 91,42 7.106.714,00               2.431.272,00            

1.395.629,17 909.209,00 486.420,00 137.462,00 53,50 170.919,00                  85.656,00                 

29.463.045,38 16.779.189,88 9.608.964,89 3.074.890,61 57,27 6.073.913,00               2.042.340,00            

3.388.150,39 3.311.130,00 0,00 -77.020,72 0,00 584.581,00                  294.228,00               

559.932,34 679.072,96 0,00 -37.357,06 0,00 278.010,00                  120.228,00               

12.913.896,82 9.449.217,00 0,00 2.914.817,17 0,00 12.684.228,00             3.229.284,00            

72.646,47 510.603,75 168.499,24 43.543,48 33,00 237.367,00                  117.420,00               

707.125,99 543.856,37 106.275,94 56.993,68 19,54 141.468,00                  56.592,00                 

6.605.889,86 5.768.385,96 477.851,28 359.652,62 8,28 1.499.269,00               724.176,00               

23.836.019,02 16.001.341,09 5.947.583,30 1.887.094,63 37,17 10.474.357,00             3.027.180,00            

3.313.217,19 2.421.087,14 798.958,76 93.171,29 33,00 1.034.082,00               594.240,00               

4.748.657,22 3.708.155,63 516.543,89 523.957,70 13,93 948.942,00                  399.696,00               

366.268,78 224.634,48 81.575,84 60.058,46 36,31 140.663,00                  62.412,00                 

2.865.826,19 1.673.157,24 914.416,25 278.252,70 54,65 1.025.292,00               515.664,00               

719.370,99 522.232,97 182.893,16 14.244,86 35,02 136.762,00                  86.544,00                 

3.362.286,27 1.704.146,82 1.121.082,86 53.056,59 65,79 1.298.452,00               617.052,00               

160.024,26 89.813,31 69.317,79 893,16 77,18 24.769,00                    19.764,00                 

706.451,02 310.619,78 283.686,02 112.145,22 91,33 262.929,00                  155.460,00               

3.289.420,73 1.580.151,38 1.212.647,55 496.621,80 76,74 1.058.690,00               520.284,00               

7.790.657,44 4.696.202,31 2.574.541,72 510.114,01 54,82 2.649.973,00               1.007.808,00            

377.223,42 263.944,10 68.836,02 44.443,30 26,08 94.313,00                    70.128,00                 

2.580.890,47 1.835.917,23 598.311,46 146.661,78 32,59 451.383,00                  194.760,00               

690.455,80 370.848,30 242.914,82 76.692,68 65,50 135.419,00                  67.128,00                 

1.294.098,44 806.831,02 505.038,62 -17.771,20 62,60 196.354,00                  108.372,00               

2.722.542,30 2.131.243,77 502.450,50 88.848,03 23,58 779.784,00                  385.368,00               

7.878.731,01 5.264.387,49 1.737.247,87 877.095,64 33,00 2.310.563,00               749.112,00               

2.536.351,72 2.242.573,63 261.483,45 32.294,64 11,66 704.830,00                  379.860,00               

1.392.127,00 1.263.135,00 0,00 128.992,00 0,00 553.319,00                  251.676,00               

919.171,03 628.731,55 206.911,49 83.527,99 32,91 706.085,00                  206.640,00               

2.862.931,50 2.356.220,00 762.185,00 -88.798,00 32,35 1.078.928,00               515.508,00               

1.538.234,70 1.098.883,00 301.725,00 137.627,57 27,46 496.718,00                  218.508,00               

3.906.827,80 3.007.809,00 922.528,00 -52.339,84 30,67 2.759.235,00               701.364,00               

1.108.738,00 973.114,00 82.543,00 53.081,00 8,48 336.806,00                  145.404,00               

444.262,75 342.415,00 85.604,00 16.244,16 25,00 161.618,00                  83.340,00                 

914.177,90 658.447,83 217.287,79 35.920,71 33,00 185.199,00                  91.800,00                 

383.147,16 364.815,00 0,00 18.332,51 0,00 90.111,00                    56.400,00                 

3.371.053,41 2.554.750,92 696.335,18 119.967,31 27,26 712.941,00                  395.700,00               

15.359.970,22 10.911.850,12 3.037.682,60 1.410.437,50 27,84 4.476.547,00               1.517.472,00            

4.137.249,38 4.893.585,76 0,00 -729.602,01 0,00 1.778.002,00               503.784,00               

Allgemeine 
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Finanzdaten  der Städte und Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde 2022

58175 15 Ahlefeld-Bistensee

58031 16 Brinjahe

58048 16 Embühren

58068 16 Haale

58071 16 Hamweddel

58075 16 Hörsten

58086 16 Jevenstedt

58101 16 Luhnstedt

58148 16 Schülp b. RD

58155 16 Stafstedt

58172 16 Westerrönfeld

58007 95 Arpsdorf

58009 95 Aukrug

58013 95 Beldorf

58014 95 Bendorf

58015 95 Beringstedt

58025 95 Bornholt

58044 95 Ehndorf

58061 95 Gokels

58062 95 Grauel

58072 95 Hanerau-Hademarschen

58074 95 Heinkenborstel

58077 95 Hohenwestedt

58085 95 Jahrsdorf

58100 95 Lütjenwestedt

58103 95 Meezen

58106 95 Mörel

58113 95 Nienborstel

58115 95 Nindorf

58119 95 Oldenbüttel

58125 95 Osterstedt

58128 95 Padenstedt

58131 95 Rade b. Hohenwestedt

58134 95 Remmels

58151 95 Seefeld

58156 95 Steenfeld

58158 95 Tackesdorf

58159 95 Tappendorf

58161 95 Thaden

58164 95 Todenbüttel

58167 95 Wapelfeld

1.317.207,96 1.019.312,86 336.373,24 -37.448,00 33,00 403.971,00                  198.888,00               

492.725,00 279.826,00 161.213,00 51.686,00 57,61 95.733,00                    45.624,00                 

475.957,00 264.775,00 127.290,00 83.892,00 48,07 171.113,00                  86.412,00                 

991.819,00 850.295,00 143.241,00 -1.717,00 16,85 307.129,00                  188.448,00               

1.235.967,00 674.445,00 454.108,00 107.414,00 67,33 412.907,00                  184.464,00               

416.382,00 367.028,00 0,00 49.354,00 0,00 90.173,00                    31.848,00                 

5.916.734,00 3.938.126,00 1.532.022,00 446.586,00 38,90 2.631.621,00               1.294.536,00            

1.075.984,00 337.464,00 99.193,00 73.632,00 29,39 285.908,00                  157.740,00               

3.041.662,00 1.579.143,00 946.814,00 515.705,00 59,96 953.125,00                  428.268,00               

815.518,00 195.476,00 0,00 39.645,00 0,00 343.777,00                  157.512,00               

10.648.372,80 7.835.528,00 1.366.574,49 456.774,33 17,44 4.957.366,00               1.942.344,00            

588.299,13 511.351,32 76.947,81 0,00 15,05 239.583,00                  112.536,00               

3.116.294,00               1.461.792,00            

493.054,00                  152.112,00               

612.806,00                  216.204,00               

562.462,00                  295.512,00               

138.503,00                  81.816,00                 

473.871,00                  240.348,00               

417.967,00                  209.064,00               

329.867,00                  117.912,00               

3.093.413,00               1.168.908,00            

85.434,00                    60.516,00                 

8.838.326,00               2.620.224,00            

152.667,00                  95.400,00                 

410.544,00                  224.400,00               

266.888,00                  133.512,00               

133.060,00                  89.736,00                 

402.979,00                  229.176,00               

541.736,00                  254.292,00               

217.071,00                  97.896,00                 

483.643,00                  252.204,00               

1.477.334,00               662.244,00               

63.537,00                    37.248,00                 

296.558,00                  169.728,00               

302.468,00                  134.280,00               

310.863,00                  145.200,00               

46.905,00                    35.256,00                 

210.607,00                  126.276,00               

305.839,00                  106.500,00               

687.344,00                  386.964,00               

166.292,00                  125.952,00               

246.422.647,00  86.938.156,00  

TOP 14.1



Finanzdaten der Städte und Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde 2022
Finanzdaten der Städte und Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde 2022
Ursprungshaushalte

kameral 302 376 308

Gesamt je EW je EW

58004 Altenhof 555.000,00 54.000,00 609.000,00 ja 0,74 0,00   316 270 270 270 1.191,52 1.056,36 1.145,09 414,65 36,21 -12,0 -37,97 71.000,00 224,68 0,00 0,00

58011 Bargstedt 2.087.000,00 883.000,00 2.970.000,00 ja 0,49 522.000,00   724 330 330 340 nein 786,88 1.056,36 827,59 407,47 49,24 15,0 20,72 702.783,00 970,69 145.800,00 201,38

58012 Barkelsby 2.867.000,00 239.000,00 3.106.000,00 ja 0,52 0,00  1 564 270 270 270 nein 767,91 1.148,74 808,94 378,90 46,84 171,0 109,34 1.478.000,00 945,01 0,00 0,00

58016 Bissee 294.800,00 70.400,00 365.200,00 ja 1,12 32.000,00   165 339 339 350 nein 876,39 1.056,36 965,56 445,67 46,16 41,0 248,48 207.700,00 1.258,79 122.500,00 742,42

58018 Blumenthal 1.572.200,00 312.000,00 1.884.200,00 ja 1,40 185.000,00   691 380 425 380 ja 746,31 1.056,36 842,63 389,64 46,24 -160,0 -231,55 0,00 0,00 1.963.058,00 2.840,89

58021 Bokel 1.804.000,00 655.000,00 2.459.000,00 ja 1,20 375.000,00   594 350 350 340 nein 600,61 1.056,36 600,05 390,16 65,02 91,0 153,20 698.458,00 1.175,86 150.000,00 252,53

58022 Bordesholm 19.669.100,00 2.781.900,00 22.451.000,00 ja 7,13 992.900,00  7 766 339 367 340 ja 1.112,52 1.094,98 1.182,87 400,68 33,87 1.441,0 185,55 2.210.789,00 284,68 3.962.825,00 510,28

58023 Borgdorf-Seedorf 855.000,00 166.000,00 1.021.000,00 ja 0,58 142.000,00   489 332 332 335 nein 702,66 1.056,36 711,26 370,36 52,07 150,0 306,75 543.408,00 1.111,26 173.953,00 355,73

58027 Brammer 694.000,00 108.000,00 802.000,00 ja 1,27 15.000,00   348 330 330 310 nein 1.056,50 1.056,36 1.073,66 439,83 40,97 96,0 275,86 415.941,00 1.195,23 0,00 0,00

58032 Brodersby 1.482.000,00 390.000,00 1.872.000,00 ja 0,56 0,00   690 300 300 310 nein 785,20 1.056,36 759,90 380,80 50,11 238,0 344,93 966.000,00 1.400,00 1.200.000,00 1.739,13

58033 Brügge 2.484.500,00 287.500,00 2.772.000,00 ja 0,86 0,00  1 120 340 340 360 nein 823,25 1.148,74 929,54 391,76 42,15 0,0 0,00 1.194.100,00 1.066,16 1.642.200,00 1.466,25

58038 Dätgen 1.943.000,00 633.000,00 2.576.000,00 ja 0,34 540.000,00   577 310 310 320 nein 1.273,80 1.056,36 1.285,20 442,19 34,41 0,0 0,00 583.584,00 1.011,41 0,00 0,00

58040 Damp 3.891.000,00 2.132.000,00 6.023.000,00 ja 0,72 0,00  1 488 260 260 310 nein 1.443,02 1.148,74 1.399,46 456,77 32,64 301,0 202,28 3.812.000,00 2.561,83 11.833.000,00 7.952,28

58042 Dörphof 1.027.000,00 185.000,00 1.212.000,00 ja 0,75 0,00   734 300 300 310 nein 777,33 1.056,36 747,76 382,77 51,19 1,0 1,36 213.000,00 290,19 693.000,00 944,14

58045 Eisendorf 547.000,00 96.000,00 643.000,00 ja 9,34 65.000,00   283 390 390 350 ja 790,20 1.056,36 844,94 389,09 46,05 67,0 236,75 358.940,00 1.268,34 0,00 0,00

58046 Ellerdorf 858.000,00 1.751.000,00 2.609.000,00 ja 7,94 1.738.000,00   483 350 350 360 nein 746,95 1.056,36 774,07 409,61 52,92 236,0 488,61 294.669,00 610,08 2.450.000,00 5.072,46

58049 Emkendorf 3.315.000,00 752.000,00 4.067.000,00 ja 9,25 547.000,00  1 355 360 360 360 nein 791,38 1.148,74 842,65 391,15 46,42 8,0 5,90 1.202.538,00 887,48 2.173.500,00 1.604,06

58052 Fleckeby 3.023.000,00 182.000,00 3.205.000,00 ja 0,84 0,00  2 166 340 340 340 nein 821,40 965,38 829,03 381,32 46,00 197,0 90,95 268.000,00 123,73 1.688.000,00 779,32

58057 Gammelby 772.000,00 133.000,00 905.000,00 ja 0,78 0,00   527 280 280 320 nein 743,64 1.056,36 703,01 386,76 55,01 105,1 199,43 203.000,00 385,20 309.000,00 586,34

58059 Gnutz 2.734.000,00 995.000,00 3.729.000,00 ja 0,49 936.000,00  1 182 340 340 350 nein 907,60 1.148,74 1.001,55 408,61 40,80 427,0 361,25 1.550.200,00 1.311,51 3.000,00 2,54

58063 Grevenkrug 408.600,00 53.800,00 462.400,00 ja 1,37 3.000,00   211 332 332 336 nein 1.177,39 1.056,36 1.080,04 436,04 40,37 52,3 239,23 471.000,00 2.232,23 0,00 0,00

58064 Groß Buchwald 632.700,00 92.400,00 725.100,00 ja 5,94 51.000,00   353 310 310 320 nein 833,13 1.056,36 847,42 389,85 46,00 79,3 224,65 383.200,00 1.085,55 96.600,00 273,65

58065 Groß Vollstedt 2.682.000,00 311.000,00 2.993.000,00 ja 1,03 288.000,00   984 390 390 350 ja 728,92 1.056,36 776,78 374,16 48,17 215,0 218,50 509.826,00 518,12 670.800,00 681,71

58067 Güby 881.000,00 162.000,00 1.043.000,00 ja 1,10 0,00   752 310 310 340 nein 621,14 1.056,36 675,77 381,96 56,52 102,0 135,64 210.000,00 279,26 0,00 0,00

58076 Hoffeld 304.000,00 63.700,00 367.700,00 ja 0,72 0,00   165 335 335 333 nein 862,56 1.056,36 779,52 452,15 58,00 63,0 381,82 299.874,00 1.817,42 0,00 0,00

58082 Holzdorf 1.234.000,00 216.000,00 1.450.000,00 ja 0,49 0,00   835 390 390 365 ja 768,78 1.056,36 853,86 403,40 47,24 20,0 23,95 302.000,00 361,68 506.000,00 605,99

58084 Hummelfeld 382.000,00 33.000,00 415.000,00 ja 0,90 0,00   279 360 380 360 ja 869,86 1.056,36 960,44 414,67 43,17 26,0 93,19 24.000,00 86,02 869.000,00 3.114,70

58087 Karby 754.000,00 74.000,00 828.000,00 ja 0,60 0,00   554 330 330 350 nein 737,38 1.056,36 792,57 366,67 46,26 2,0 3,61 241.000,00 435,02 508.000,00 916,97

58090 Kosel 2.195.000,00 394.000,00 2.589.000,00 ja 0,72 0,00  1 422 300 300 320 nein 713,98 1.148,74 723,65 380,13 52,53 355,0 249,65 396.000,00 278,48 0,00 0,00

58091 Krogaspe 1.169.000,00 429.000,00 1.598.000,00 ja 0,28 383.000,00   433 340 340 360 nein 706,14 1.056,36 731,38 385,30 52,68 149,0 344,11 203.400,00 469,75 454.800,00 1.050,35

58094 Langwedel 3.514.000,00 422.000,00 3.936.000,00 ja 0,79 184.000,00  1 557 390 390 390 ja 903,67 1.148,74 971,40 402,20 41,40 208,0 133,59 473.039,00 303,81 2.255.000,00 1.448,30

58098 Loop 259.400,00 31.300,00 290.700,00 ja 1,81 14.500,00   195 340 340 336 nein 618,19 1.056,36 628,78 376,18 59,83 31,3 160,51 269.300,00 1.381,03 100.000,00 512,82

58099 Loose 1.385.000,00 48.000,00 1.433.000,00 ja 0,30 0,00   832 330 330 340 nein 741,97 1.056,36 792,12 378,74 47,81 1,0 1,20 239.000,00 287,26 2.452.000,00 2.947,12

58102 Goosefeld 1.021.000,00 119.000,00 1.140.000,00 ja 0,25 0,00   734 300 300 310 nein 897,02 1.056,36 941,60 393,84 41,83 171,0 232,97 366.000,00 498,64 2.047.000,00 2.788,83

58105 Mielkendorf 3.632.200,00 694.300,00 4.326.500,00 nein 0,13 571.000,00  1 373 380 400 380 ja 1.041,04 1.148,74 1.160,49 402,59 34,69 -411,0 -299,34 0,00 0,00 2.556.315,00 1.861,85

58107 Molfsee 15.519.700,00 1.592.700,00 17.112.400,00 nein 7,07 1.335.400,00  5 068 390 390 330 ja 1.310,65 1.094,98 1.411,51 420,79 29,81 -1.870,0 -368,98 0,00 0,00 1.331.093,00 262,65

58108 Mühbrook 1.335.900,00 461.100,00 1.797.000,00 ja 0,67 368.400,00   559 332 332 336 nein 1.159,38 1.056,36 1.179,13 423,09 35,88 0,0 0,00 690.300,00 1.234,88 262.900,00 470,30

58109 Negenharrie 557.400,00 503.400,00 1.060.800,00 ja 2,69 447.000,00   371 339 339 334 nein 1.264,76 1.056,36 1.252,86 438,02 34,96 0,0 0,00 154.433,00 416,26 0,00 0,00

58117 Nortorf, Stadt 17.082.000,00 5.114.000,00 22.196.000,00 ja 20,63 2.429.000,00  6 912 360 360 360 nein 1.008,16 1.094,98 1.066,98 392,91 36,82 0,0 0,00 2.382.634,00 344,71 6.920.452,00 1.001,22
58120 Oldenhütten 539.000,00 173.000,00 712.000,00 ja 0,88 16.000,00   157 330 330 330 nein 1.992,44 1.056,36 2.285,23 569,12 24,90 -5,0 -31,85 124.159,00 790,82 130.075,00 828,50

58133 Reesdorf 283.500,00 11.700,00 295.200,00 ja 1,02 2.000,00   162 340 340 340 nein 849,55 1.056,36 962,60 412,67 42,87 0,0 0,00 80.700,00 498,15 200.000,00 1.234,57

58137 Rieseby 4.957.000,00 617.000,00 5.574.000,00 ja 0,56 15.000,00  2 784 380 380 380 ja 573,03 965,38 645,84 368,09 56,99 782,0 280,89 1.619.000,00 581,54 5.295.000,00 1.901,94

58138 Rodenbek 856.900,00 231.300,00 1.088.200,00 ja 0,53 163.500,00   475 330 363 360 nein 849,50 1.056,36 910,93 389,36 42,74 23,5 49,47 87.676,00 184,58 259.323,00 545,94

58139 Rumohr 2.337.800,00 310.700,00 2.648.500,00 ja 0,27 63.500,00   855 350 363 330 nein 764,56 1.056,36 823,56 377,78 45,87 -2,0 -2,34 432.317,00 505,63 1.830.568,00 2.141,02

58141 Schierensee 890.700,00 489.600,00 1.380.300,00 ja 0,20 32.800,00   360 350 363 330 nein 908,95 1.056,36 951,16 400,50 42,11 -194,0 -538,89 97.717,00 271,44 404.198,00 1.122,77

58143 Schmalstede 559.600,00 115.000,00 674.600,00 ja 1,43 0,00   298 339 339 354 nein 809,63 1.056,36 840,74 415,29 49,40 106,0 355,70 488.600,00 1.639,60 15.000,00 50,34

58144 Schönbek 332.000,00 29.200,00 361.200,00 ja 1,60 0,00   210 340 340 340 nein 812,44 1.056,36 879,45 411,54 46,80 -220,0 -1.047,62 146.900,00 699,52 105.000,00 500,00

58147 Schülp b. Nortorf 1.339.000,00 959.000,00 2.298.000,00 ja 0,97 959.000,00   783 320 320 350 nein 842,99 1.056,36 840,87 393,39 46,78 204,0 260,54 141.928,00 181,26 450.000,00 574,71

58153 Sören 322.800,00 21.000,00 343.800,00 ja 1,12 0,00   191 339 339 340 nein 820,35 1.056,36 858,62 415,73 48,42 0,0 0,00 111.400,00 583,25 74.600,00 390,58

58162 Thumby 531.000,00 37.000,00 568.000,00 ja 1,19 0,00   385 200 200 250 nein 1.205,35 1.056,36 1.031,71 445,81 43,21 23,0 59,74 86.000,00 223,38 410.000,00 1.064,94

58163 Timmaspe 3.059.000,00 867.000,00 3.926.000,00 ja 0,28 792.000,00  1 070 340 340 350 nein 713,92 1.148,74 751,49 377,81 50,27 231,0 215,89 521.000,00 486,92 236.600,00 221,12

58166 Waabs 3.015.000,00 304.000,00 3.319.000,00 ja 0,82 0,00  1 432 310 310 350 nein 930,01 1.148,74 949,38 404,73 42,63 274,0 191,34 1.148.000,00 801,68 1.414.000,00 987,43

58168 Warder 1.152.000,00 672.000,00 1.824.000,00 ja 1,60 682.000,00   685 300 300 350 nein 903,08 1.056,36 883,54 389,05 44,03 118,0 172,26 151.659,00 221,40 630.000,00 919,71

58170 Wattenbek 5.842.200,00 706.200,00 6.548.400,00 ja 0,95 195.000,00  2 921 372 372 375 ja 1.009,22 965,38 1.083,75 397,68 36,70 0,0 0,00 817.700,00 279,94 570.100,00 195,17

58173 Windeby 1.455.000,00 156.000,00 1.611.000,00 ja 0,65 0,00  1 012 280 280 340 nein 837,66 1.148,74 845,20 385,27 45,58 92,0 90,91 601.000,00 593,87 0,00 0,00

58174 Winnemark 696.000,00 54.000,00 750.000,00 ja 1,22 0,00   518 280 280 310 nein 680,19 1.056,36 676,34 387,43 57,28 33,0 63,71 62.000,00 119,69 0,00 0,00

1,91 15.085.000,00 61.149 914,41 396,70 43,38 4.072,50 66,60 31.306.872,00 511,98 61.564.260,00 1.006,79
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Finanzdaten der Städte und Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde 2022
Finanzdaten der Städte und Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde 2022
Ursprungshaushalte

kameral

58004 Altenhof

58011 Bargstedt

58012 Barkelsby

58016 Bissee

58018 Blumenthal

58021 Bokel

58022 Bordesholm

58023 Borgdorf-Seedorf

58027 Brammer

58032 Brodersby

58033 Brügge

58038 Dätgen

58040 Damp

58042 Dörphof

58045 Eisendorf

58046 Ellerdorf

58049 Emkendorf

58052 Fleckeby

58057 Gammelby

58059 Gnutz

58063 Grevenkrug

58064 Groß Buchwald

58065 Groß Vollstedt

58067 Güby

58076 Hoffeld

58082 Holzdorf

58084 Hummelfeld

58087 Karby

58090 Kosel

58091 Krogaspe

58094 Langwedel

58098 Loop

58099 Loose

58102 Goosefeld

58105 Mielkendorf

58107 Molfsee

58108 Mühbrook

58109 Negenharrie

58117 Nortorf, Stadt
58120 Oldenhütten

58133 Reesdorf

58137 Rieseby

58138 Rodenbek

58139 Rumohr

58141 Schierensee

58143 Schmalstede

58144 Schönbek

58147 Schülp b. Nortorf

58153 Sören

58162 Thumby

58163 Timmaspe

58166 Waabs

58168 Warder

58170 Wattenbek

58173 Windeby

58174 Winnemark

Lfd.

Nr.
Stadt/Gemeinde

in 2022 in € in € in 2022 in € in 2022 in €

42.000,00 0,00 0,00 0,00 361.847,00 131.028,00

0,00 0,00 0,00 0,00 599.173,00 295.008,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.265.176,00 592.596,00

0,00 0,00 0,00 0,00 159.317,00 73.536,00

21.400,00 0,00 0,00 0,00 582.260,00 269.244,00

254.000,00 0,00 0,00 0,00 356.430,00 231.756,00

0,00 0,00 0,00 0,00 9.186.177,00 3.111.660,00

0,00 0,00 0,00 0,00 347.805,00 181.104,00

8.000,00 0,00 0,00 0,00 373.635,00 153.060,00

0,00 0,00 0,00 0,00 524.330,00 262.752,00

165.700,00 0,00 0,00 0,00 1.041.082,00 438.768,00

83.000,00 0,00 0,00 0,00 741.561,00 255.144,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2.082.394,00 679.668,00

0,00 0,00 0,00 0,00 548.855,00 280.956,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 239.119,00 110.112,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 373.876,00 197.844,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.141.787,00 530.004,00

16.000,00 0,00 0,00 0,00 1.795.687,00 825.936,00

0,00 0,00 0,00 0,00 370.485,00 203.820,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.183.833,00 482.976,00

0,00 0,00 0,00 0,00 227.889,00 92.004,00

0,00 0,00 0,00 0,00 299.138,00 137.616,00

0,00 0,00 0,00 0,00 764.353,00 368.172,00

0,00 0,00 0,00 0,00 508.178,00 287.232,00

0,00 0,00 0,00 0,00 128.621,00 74.604,00

0,00 0,00 0,00 0,00 712.969,00 336.840,00

0,00 0,00 0,00 0,00 267.964,00 115.692,00

0,00 0,00 0,00 0,00 439.084,00 203.136,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.036,00 540.540,00

0,00 0,00 0,00 0,00 316.687,00 166.836,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.512.476,00 626.220,00

0,00 0,00 0,00 0,00 122.612,00 73.356,00

0,00 0,00 0,00 0,00 659.043,00 315.108,00

0,00 0,00 0,00 0,00 691.134,00 289.080,00

0,00 262.400,00 530.200,00 0,00 1.593.356,00 552.756,00

0,00 753.400,00 1.930.000,00 0,00 7.153.517,00 2.132.580,00

35.000,00 0,00 0,00 0,00 659.133,00 236.508,00

49.400,00 0,00 0,00 0,00 464.812,00 162.504,00

0,00 0,00 0,00 0,00 7.375.000,00 2.715.792,00
137.000,00 0,00 0,00 0,00 358.781,00 89.352,00

41.700,00 0,00 0,00 0,00 155.941,00 66.852,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.798.013,00 1.024.776,00

83.100,00 0,00 0,00 0,00 432.691,00 184.944,00

175.900,00 0,00 0,00 0,00 704.143,80 323.004,00

198.700,00 0,00 0,00 0,00 342.417,00 144.180,00

0,00 0,00 0,00 0,00 250.541,00 123.756,00

15.700,00 0,00 221.000,00 0,00 184.684,00 86.424,00

0,00 0,00 0,00 0,00 658.400,00 308.028,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00 163.996,00 79.404,00

37.000,00 0,00 0,00 0,00 397.210,00 171.636,00

0,00 0,00 0,00 0,00 804.094,00 404.256,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.359.512,00 579.576,00

0,00 0,00 0,00 0,00 605.223,00 266.496,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3.165.646,00 1.161.636,00

0,00 0,00 0,00 0,00 855.343,00 389.892,00

0,00 0,00 0,00 0,00 350.346,00 200.688,00

1.369.600,00 1.015.800,00 2.681.200,00 0,00
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 

Haushalt 2023: Antrag der Fraktion der FDP zur 
Anpassung der Mittel Verband Politischer Jugend S-H 

(VPJ) 

VO/2022/131 
 
öffentlich 
 
FB 3 Jugend und Familie 
 
 

Fraktionsantrag 
 
Datum:  22.11.2022 
 
Ansprechpartner/in:Thomas Voerste 
 
Bearbeiter/in: Heike Krause 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

01.12.2022 Hauptausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Beschlussvorschlag 
Der Hauptausschuss beschließt ab 2023 zukünftig 25.000€ als VPJ- Mittel in den 
Haushalt des Kreises einzustellen. 
 

Sachverhalt 
Siehe Antrag 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
entfällt 
 

Finanzielle Auswirkungen 
25.000€ 

Anlage/n: 

1 VPJ Mitteil JHA 
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Freie Demokratische Partei (FDP)    
Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde    
Telefon: +49 4331 202 359, Telefax: +49 4331 202 563   Vorsitzende: Tina Schuster 
E-Mail: info@fdp-fraktion-rd-eck.de, Internet: www.fdp-fraktion-rd-eck.de stellv. Vorsitzende: Henry Deising 
 
Spk MiHo, IBAN: DE95 2145 0000 0000 1035 03, BIC: NOLA DE21 RDB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Änderungsantrag zum Haushaltsentwurf 2023 
hier: Teilhaushalt in fachlicher Verantwortung des JHA 
 
Sehr geehrte Frau Nielsen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu den Haushaltsberatungen beantragt die FDP-Kreistagsfraktion Rendsburg-
Eckernförde folgendes: 
 
Anpassung der VPJ-Mittel 
Der Kreishaushalt soll zukünftig 25.000 Euro als VPJ-Mittel einstellen. 
 
Begründung:  
Der VPJ, der Verband Politischer Jugend Schleswig-Holstein ist der Dachverband  

 der demokratischen politischen Jugendorganisationen in S.-H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Er organisiert Veranstaltungen zur politischen Bildung und dient zur Vernetzung 
der politischen Jugendorganisationen untereinander. Damit leistet er einen 
wichtigen Beitrag für die Demokratiebildung junger Menschen im Land. 

Die heranwachsenden Menschen politisch zu bilden und für eine aktive Mitarbeit 
am politischen Geschehen zu gewinnen, ist die Aufgabe der Verbände politischer 
Jugend.  

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde soll den Beschluss aus dem Jahre 2003 zu den 
VPJ-Mitteln zeitgemäß neu fassen. Als Berechnungsgrundlage für die anteilige 
Verteilung sollen die im VPJ vertretenen politischen Jugendorganisationen aktuelle 
(nicht älter als 3 Monate)  Mitgliederzahlen zu Beginn eines Haushaltsjahres 
vorlegen, anhand derer der Auszahlungsanteil berechnet wird. Der 
Mindestauszahungsbetrag soll 1.500,00 Euro betragen. Die anteilige 
Auszahlungshöhe ist zu Beginn jedes Haushaltsjahres neu zu berechnen und den 
Jugendorganisationen schriftlich darzulegen. 
 
Mit freundliche Grüßen 
Tina Schuster 
FDP-Fraktionsvorsitzende 

 

FDP Fraktion Kreis RD-Eck ∙ Kaiserstr. 8 ∙ 24768 Rendsburg 

An die Ausschussvorsitzende 
des Ausschusses JHA 
des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
Kreishaus 
 
24768 Rendsburg 

Rendsburg, 20.11.2022 
 
Tina Schuster 
Fraktionsvorsitzende 
 
schuster@fdp-fraktion-rd-eck.de 
www.fdp-fraktion-rd-eck.de 
 
FDP-Kreistagsfraktion Rendsburg-
Eckernförde 
Kreishaus 
Kaiserstraße 8 
24768 Rendsburg 
 
T: 04331 202 359 
F: 04331 202 563 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 

Haushalt 2023: Antrag der Kreistagsfraktionen SPD, 
CDU, Bündnis 90 / Die Grünen zur Verbesserung des 

Katastrophenschutzes 

VO/2022/142 
 
öffentlich 
 
FD 1.3 Gremien und Recht 
 
 

Fraktionsantrag 
 
Datum:  24.11.2022 
 
Ansprechpartner/in: 
 
Bearbeiter/in: Christiane 
Ostermeyer 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

08.12.2022 Hauptausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Beschlussvorschlag 
Die Kreistagsfraktionen SPD, CDU und Bündnis 90 / Die Grünen beantragen zur 
Verbesserung des Katastrophenschutzes im Kreis Rendsburg-Eckernförde 100.000 
Euro in den Haushalt 2023 aufzunehmen. 
 

Sachverhalt 
Der Sachverhalt ergibt sich aus der Anlage. 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

Anlage/n: 

1 2022-12-08 Haushaltsantrag SPD-CDU-Grüne Verbesserung 
Katastrophenschutz 
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         Rendsburg, den 24.11.2022 

 

 

An den 

Vorsitzenden Hauptausschuss 

Herrn Thorsten Schulz 

 

24768 Rendsburg 

 

 

 

 

Hauptausschuss 

Haushaltsberatungen: Antrag zum Haushalt 2023 

 

 

Verbesserung des Katastrophenschutzes 

 

Der Hauptausschuss und dem Kreistag, für die Verbesserung des Katastrophenschutzes im Kreises 

Rendsburg-Eckernförde 100.000 Euro in den Haushalt 2023 aufzunehmen. 

 

Begründung:  
Bereits Orkan Christian hat uns 2013 gezeigt, dass der Katastrophenschutz nur bedingt gut 

aufgestellt ist. Seitdem ist einiges zur Verbesserung passiert. Mit der Flutkatastrophe im Ahrtal 

2021 ist uns allen noch mal vor Augen geführt worden wie wichtig ein funktionierender 

Katastrophenschutz ist. Durch den Klimawandel werden Szenarien wie Waldbrände, Starkregen 

oder auch Blackout auch im Kreis wahrscheinlicher.  

Da verschiedene Szenarien zu Katastrophen führen können, müssen zum Beispiel die Sirenen 

ertüchtigt oder neu gebaut werden. Sie müssen unabhängig von digitalen Strängen nutzbar sein. Es 

müssen aber auch Sandsäcke gekauft und gelagert werden, die Bevölkerung möglichst zeitnah und 

zielgenau informiert werden können, mobile Notstromaggregate gekauft und regelmäßig gewartet 

werden und vieles mehr. Der Katastrophenschutz im Kreis soll bei der Umsetzung der vielfältigen 

Aufgaben unterstützt werden damit wir alle im Notfall schnell reagieren können. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Für die SPD-Fraktion              für die Fraktion                           für die CDU-Fraktion 

Anke Göttsch                           Bündnis 90/Die Grünen              Reimer Tank 

                                                 Kirsten Zülsdorff 

  
 

 

SPD-Kreistagsfraktion 
Kreishaus 
24768 Rendsburg 
spd-fraktion@gmx.de 

Kreistagsfraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Kreishaus 
24768 Rendsburg 
geschaeftsstelle@gruene- 
fraktion-rd-eck.de 
 

    CDU-Kreistagsfraktion  
    Kreishaus 
    24768 Rendsburg 
    albrecht@cdu-rd-eck.de 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 

Haushalt 2023: Antrag der FDP-Kreistagsfraktion: 
Erhöhung des Fördertopfes des Kreises für die 

Feuerwehr 

VO/2022/146 
 
öffentlich 
 
FD 1.3 Gremien und Recht 
 
 

Fraktionsantrag 
 
Datum:  25.11.2022 
 
Ansprechpartner/in:Nina Fiedler 
 
Bearbeiter/in: Christiane 
Ostermeyer 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

08.12.2022 Hauptausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Beschlussvorschlag 
Die FDP Kreistagsfraktion beantragt den Fördertopf des Kreises für die Feuerwehr 
von 750.000,00 Euro um 1.250.000 Euro auf 2.000.000,00 Euro zu erhöhen. 
 

Sachverhalt 
Der Sachverhalt ist der Anlage zu entnehmen. 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
entfällt 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

Anlage/n: 

1 2022-12-08 Haushaltsantrag FDP Erhöhung Fördertopf Feuerwehr 
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Freie Demokratische Partei (FDP)    
Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde    
Telefon: +49 4331 202 359, Telefax: +49 4331 202 563   Vorsitzende: Tina Schuster 
E-Mail: info@fdp-fraktion-rd-eck.de, Internet: www.fdp-fraktion-rd-eck.de stellv. Vorsitzende: Henry Deising 
 
Spk MiHo, IBAN: DE95 2145 0000 0000 1035 03, BIC: NOLA DE21 RDB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Änderungsantrag zum Haushaltsentwurf 20213 
hier: Teilhaushalt in fachlicher Verantwortung des Hauptausschusses 
(Feuerwehr) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu den Haushaltsberatungen beantragt die FDP-Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde 
folgendes: 
 
Den Fördertopf des Kreises für die Feuerwehr von 750.000,00 Euro um 1.250.000,00 
Euro auf 2.000.000,00 Euro zu erhöhen. 
 
 

 

Begründung:  

Die Feuerwehren im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind zumeist Ehrenamtliche, die Leib und 
Leben in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Sie opfern ihre Freizeit die sie mit Familie und 
Freunden verbringen könnten um anderen Menschen zu helfen. 

Wir sind verpflichtet diese Männer und Frauen so gut es irgend geht zu unterstützen, zu 
schützen und ihre Leistung zu würdigen.  

Daher ist es aus unserer Sicht unbedingt erforderlich mehr Geld in den Fördertopf 
Feuerwehr des Kreises einzustellen um die Feuerwehrfrauen und Männer im Kreisgebiet 
vernünftig auszustatten und ihnen die Arbeit und den Arbeitsschutz leichter zu machen. 

So bedarf es finanzielle Unterstützung bei der Beschaffung von Arbeits- und Schutzkleidung, 
Feuerwehrfahrzeugen, Werkzeugen und eigener Projekte der Kommunen. 

Der bisherige Fördertopf ist nicht auskömmlich. Es kann und darf nicht sein, dass die 
Kommunen auf  den Kosten sitzen bleiben nur weil die Fördermittel nicht auskömmlich sind 
oder noch viel schlimmer, die Feuerleute vor Ort nicht vernünftig ausgestattet werden 
können weil den Kommunen das Geld gänzlich fehlt und sie nicht in der Lage sind ihre 
Feuerwehrmänner und  Frauen ausreichend zu finanzieren. Ohne die ehrenamtlichen 
Frauen und Männer der Feuerwehren wären wir aufgeschmissen. Gerade jetzt, wo es immer 

FDP Fraktion Kreis RD-Eck ∙ Kaiserstr. 8 ∙ 24768 Rendsburg 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 
An den Vorsitzenden des 
Hauptausschusses 
Herrn Thorsten Schulz 
Kaiserstr. 8 
 
24768 Rendsburg 
 

Rendsburg, 25. November 2022 
 
Tina Schuster 
Fraktionsvorsitzende 
 
schuster@fdp-fraktion-rd-eck.de 
www.fdp-fraktion-rd-eck.de 
 
FDP-Kreistagsfraktion Rendsburg-
Eckernförde 
Kreishaus 
Kaiserstraße 8 
24768 Rendsburg 
 
T: 04331 202 359 
F: 04331 202 563 
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Freie Demokratische Partei (FDP)    
Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde    
Telefon: +49 4331 202 359, Telefax: +49 4331 202 563   Vorsitzende: Tina Schuster 
E-Mail: info@fdp-fraktion-rd-eck.de, Internet: www.fdp-fraktion-rd-eck.de stellv. Vorsitzende: Henry Deising 
 
Spk MiHo, IBAN: DE95 2145 0000 0000 1035 03, BIC: NOLA DE21 RDB 

schwieriger wird Menschen zu finden die sich ehrenamtlich engagieren wollen, darf  es nicht 
an der Finanzierung der Wehren in den Kommunen scheitern.  

Sollten die Kommunen diese finanziellen Belastungen nicht stemmen können, wird es dazu 
führen, dass immer mehr Dörfer und Gemeinden keine funktionierenden Feuerwehren vor 
Ort mehr haben und nicht mehr einsatzfähig sind. Dies wäre für die Gesellschaft eine 
Katastrophe sowohl im Brandfall als auch im Brandschutz, Rettungswesen und 
Verkehrssicherung. 

Die Mittel des Landes aus der Feuerschutzsteuer sind ebenfalls nicht auskömmlich. Darauf 
zu warten, dass sich dort etwas ändert ist aber müßig und langwierig. Wir müssen jetzt 
handeln und die Gemeinden im Kreisgebiet in die Lange versetzen die Feuerwehren vor Ort 
zu unterstützen und zu fördern. 

 Feuer-und Katastrophenschutz darf nicht stiefmütterlich behandelt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Tina Schuster 

FDP Fraktionsvorsitzende 
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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 

Haushalt 2023: Antrag der FDP-Kreistagsfraktion: 
Einstellen von Mitteln für Schulungszwecke im 

Feuerwehrwesen 

VO/2022/147 
 
öffentlich 
 
FD 1.3 Gremien und Recht 
 
 

Fraktionsantrag 
 
Datum:  25.11.2022 
 
Ansprechpartner/in:Nina Fiedler 
 
Bearbeiter/in: Christiane 
Ostermeyer 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

08.12.2022 Hauptausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Beschlussvorschlag 
Die FDP Kreistagsfraktion beantragt 10.000,00 Euro für die Feuerwehren im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde für Schulungszwecke einzustellen. 
 

Sachverhalt 
Der Sachverhalt ergibt sich aus der Anlage. 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
entfällt 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

Anlage/n: 

1 2022-12-08 Haushaltsantrag FDP Feuerwehr Brandschutzschulung 
Senioren 
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Freie Demokratische Partei (FDP)    
Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde    
Telefon: +49 4331 202 359, Telefax: +49 4331 202 563   Vorsitzende: Tina Schuster 
E-Mail: info@fdp-fraktion-rd-eck.de, Internet: www.fdp-fraktion-rd-eck.de stellv. Vorsitzende: Henry Deising 
 
Spk MiHo, IBAN: DE95 2145 0000 0000 1035 03, BIC: NOLA DE21 RDB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Änderungsantrag zum Haushaltsentwurf 20213 
hier: Teilhaushalt in fachlicher Verantwortung des Hauptausschusses 
(Feuerwehr) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu den Haushaltsberatungen beantragt die FDP-Kreistagsfraktion Rendsburg-
Eckernförde folgendes: 
 
10.000,00 Euro für die Feuerwehren im Kreis Rendsburg-Eckernförde für 
Schulungszwecke einzustellen. 
 
 
 

Begründung:  

In den Kitas und Grundschulen im Kreis Rendsburg-Eckernförde gehört Branderziehung zu den 
Maßnahmen, die durch die Feuerwehr durchführt werden. 
Diese Brandschutzerziehung ist sinnvoll und wichtig. 
 
Wir möchten, dass Brandschutzerziehung auch Seniorinnen und Senioren zugute kommt. 
Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr ältere Menschen alleine leben. Die Lebenserwartung 
wird immer größer.  
 
Gerade ältere Menschen sind mit den Brandschutzmaßnahmen nicht hinreichend vertraut. Wie 
benutze ich einen Feuerlöscher? Wie lösche ich eine brennende Bratpfanne?  
Um hier den Seniorinnen und Senioren mehr Sicherheit zu geben und für den Fall, dass etwas in 
den eigenen vier Wänden passiert dem gewachsen zu sein, möchten wir, dass in den Gemeinden 
Kurse für die Brandschutzerziehung speziell für Seniorinnen und Senioren angeboten werden. 
 
Gemeinden sollen sich bei der Kreisfeuerwehrzentrale melden und ihr Interesse anmelden 
können. Die für die Branderziehung zuständigen Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen 
können dann vor Ort in den Gemeinschaftshäusern oder anderen Räumlichkeiten vor Ort 
Seminare geben. Von dem Betrag sollen Kaffee und Kuchen und andere notwendige verauslagte 
Kosten erstattet werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Tina Schuster 
FDP-Fraktionsvorsitzende 
 

FDP Fraktion Kreis RD-Eck ∙ Kaiserstr. 8 ∙ 24768 Rendsburg 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 
An den Vorsitzenden des 
Hauptausschusses 
Herrn Thorsten Schulz 
Kaiserstr. 8 
 
24768 Rendsburg 
 

Rendsburg, 25. November 2022 
 
Tina Schuster 
Fraktionsvorsitzende 
 
schuster@fdp-fraktion-rd-eck.de 
www.fdp-fraktion-rd-eck.de 
 
FDP-Kreistagsfraktion Rendsburg-
Eckernförde 
Kreishaus 
Kaiserstraße 8 
24768 Rendsburg 
 
T: 04331 202 359 
F: 04331 202 563 
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Haushalt 2023: Antrag der Kreistagsfraktionen CDU 
und SPD: Kostenübernahme für Untersuchungen von 
Auswirkungen der Munitionsaltlasten in der westlichen 

Ostsee 

VO/2022/154 
 
öffentlich 
 
FD 1.3 Gremien und Recht 
 
 

Fraktionsantrag 
 
Datum:  30.11.2022 
 
Ansprechpartner/in:Nina Fiedler 
 
Bearbeiter/in: Christiane 
Ostermeyer 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

08.12.2022 Hauptausschuss (Entscheidung) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Beschlussvorschlag 
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag zu beschließen im Rahmen 
abgestimmter wissenschaftlicher Untersuchungen der gewässerspezifischen 
Auswirkung der Munitionsaltlasten in der westlichen Ostsee, eine Summe von 
50.000,00 Euro für eine anteilige Kostenübernahme zur Verfügung zu stellen. In der 
Summe sind inkludiert die Bereitstellung ebenso wie die Verbringung der 
erforderlichen Prüfgeräte, inklusive Prüfmaterial, zwecks Beprobung an 
ausgesuchten Positionen des Küstengewässers in der Eckernförder Bucht. 
 
 

Sachverhalt 
Der Sachverhalt ergibt sich aus der Anlage. 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
entfällt 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

Anlage/n: 

1 2022-12-08 Fraktionen CDU+SPD HA Antrag Munitionsaltlasten 
HHM_Satzg23 
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CDU-Kreistagsfraktion | Paradeplatz 10 | 24768 Rendsburg 
SPD-Kreistagsfraktion | Kaiserstraße 8 | 24768 Rendsburg  
 

 
 
 
 

 
 

 
30.11.2022 

Sitzung des Hauptausschusses am 8.12.2022 
Antrag: Munitionsaltlasten, „Mögliche Kooperation Kreis RD-ECK und MEKUN“ 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
die Fraktionen von CDU und SPD beantragen: 
 
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag zu beschließen im Rahmen abgestimmter 
wissenschaftlicher Untersuchungen der gewässerspezifischen Auswirkung der 
Munitionsaltlasten in der westlichen Ostsee, eine Summe von 50.000,00 Euro für eine 
anteilige Kostenübernahme zur Verfügung zu stellen. In der Summe sind inkludiert die 
Bereitstellung ebenso wie die Verbringung der erforderlichen Prüfgeräte, inklusive 
Prüfmaterial, zwecks Beprobung an ausgesuchten Positionen des Küstengewässers in der 
Eckernförder Bucht. 
 
Sachverhalt: 
Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat im laufenden Kalenderjahr erstmals Mittel 
(400.000 Euro für Planungs- und Erkundungskosten) für ein „Sofortprogramm 
Munitionsaltlasten“ freigegeben. In den nächsten drei Jahren sollen zusätzlich jeweils 22 
Millionen Euro für „die Bergung und Vernichtung von Munitionsaltlasten in der Nord- und 
Ostsee“ hinzukommen. Dafür werden in nächster Zukunft ein erforderlicher Demonstrator 
angefertigt um auf Basis der so gewonnenen Erkenntnisse schnellstmöglich diverse mobile 
Plattformen zu fertigen und entlang der Küsten von Nord- und Ostsee zu errichten. Darauf 
gilt es die Öffentlichkeit mit Informationen vorzubereiten, die ökologische Notwendigkeit 
und den Nutzen aufzuzeigen. 
  

 

 
CDU-Kreistagsfraktion 
Paradeplatz 10 
24768 Rendsburg 
Tel.: 04331 14160 
Fax: 04331 141620 

SPD-Kreistagsfraktion 
Kaiserstraße 8 
24768 Rendsburg 
Telefon: 04331-4374602 
Fax: 04331-4374603 

 

An  
• den Vorsitzenden des Hauptausschusses des Kreises 

Rendsburg-Eckernförde Herrn Thorsten Schulz 
 

• Kreistagsbüro (Kreistagsbuero@kreis-rd.de) 
 

TOP 14.2.5



 
Verwendungszweck: 
Gemeinsam mit dem Land, auf Basis eines detaillierten Kooperationsvertrages, ist die 
Generierung von ersten praktischen Erfahrungen sowie wissenschaftlich fundierten 
Erkenntnissen beabsichtigt. Diese sollen als Basis dienen für die Prüfung und 
Bewertung einer iterativen Beteiligung des Kreises RD-ECK auf dem Gebiet des Bio-
Monitorings sowie der Entnahme von Wasserproben in einem nicht im Fokus des 
Bundes und des Landes stehenden, aber für den Kreis relevanten Seegebiet.  
Im Einzelnen: 
- Ausbringen von Probeeinrichtungen im Rahmen eines Biomonitoring zwecks 

Untersuchung öko- und human-toxikologischer Belastungen an ausgesuchten 
Positionen des Küstengewässers und Strandgebiets der Eckernförder-Bucht. 

- Beprobung ausgesuchter Positionen des Küstengewässers der Eckernförder-Bucht 
(Wasser/Boden/Fauna und Flora). 

- Jeweils anschließende wissenschaftliche ökotoxikologische Auswertungen. 
 
Begründung: 
Mit den Beprobungen soll einerseits ein Beitrag zur Evaluierung der Wasserqualität im 
Kontext der sich zersetzenden Munitionsaltlasten speziell im Kreisgebiet (Eckernförder 
Bucht) geleistet werden. Ein Beitrag, der sowohl im Hinblick auf den Tourismus als auch 
der Fischwirtschaft bedeutsam sein wird. Anderseits gilt es einen wichtigen Beitrag zur 
Sicherheit und zum Erhalt der Wasserqualität der an das Kreisgebiet angrenzenden 
Küstengewässer nebst Küstengebiete zu leisten. Ein Engagement, das entsprechend der 
Dringlichkeit von Relevanz ist, im Hinblick auf den Tourismus ebenso wie auf die 
Fischwirtschaft und bei entsprechenden Institutionen auf positive Resonanz stoßen wird. 
Desgleichen gilt es die Öffentlichkeit nachhaltiger mit lokalspezifischen Informationen 
zu versorgen, um auch die ökologische Notwendigkeit und den Nutzen für den Kreis 
RD-ECK aufzuzeigen 
 
Die durchzuführenden Untersuchungen im Kreisgebiet gemäß Antrag sind nicht 
Gegenstand der Finanzierungen durch den Bund oder das Land. 
 
Weitere Erläuterungen erfolgen mündlich. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Nikolaus Träuptmann   Dr. Ina Walenda 
CDU-Fraktion    SPD Fraktion 
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Haushalt: Personalkonzept FD 2.4 Veterinär- und 
Lebensmittelaufsicht 

VO/2022/149 
 
öffentlich 
 
FB 2 Umwelt, Kommunal- und 
Ordnungswesen 
 
 

Mitteilungsvorlage öffentlich 
 
Datum:  28.11.2022 
 
Ansprechpartner/in:Dr. Kruse, Martin 
 
Bearbeiter/in: Manuela Dr. Freitag 

  

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

08.12.2022 Hauptausschuss (Kenntnisnahme) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Sachverhalt 
Personalkonzept; der Sachverhalt ergibt sich aus der Anlage 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
entfällt 
 

Finanzielle Auswirkungen 
Siehe Anlage 

Anlage/n: 

1 Personalkonzept FD4.4 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Der Landrat 
Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelaufsicht 

 
 
 

28.11.2022 
 
 
Personalkonzept Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelaufsicht 
Antrag auf eine zusätzliche Stelle für eine/n Tierärztin/Tierarzt, auf eine zusätzli-
che Stelle für eine/n Lebensmittelkontrolleur/in und auf eine Stelle Sachbearbei-
tung EG 9a 
 
I Tierärztin/Tierarzt für das Sachgebiet Lebensmittelüberwachung und Schlacht-
tier- und Fleischhygiene 
 
Die Ergebnisse verschiedener EU-Audits in Lebensmittel- und Schlachtbetrieben in 
Deutschland und die öffentliche Diskussion über die Vorfälle in der Schlachterei in 
Flintbek haben dazu geführt, dass seitens der Fachaufsicht im MLLEV erheblich gestei-
gerte Anforderungen an die regelmäßige und risikobasierte Überwachung von Lebens-
mittel- und Schlachtbetrieben und die Überprüfung der Wirksamkeit dort durchgeführter 
amtlicher Kontrollen gestellt werden. 
Spätestens im ersten Quartal 2023 werden nicht nur eine höhere Zahl an Kontrollen 
gefordert, sondern zusätzlich für jedes Veterinäramt ein „Kontrollkonzept“, in welchem 
darzustellen ist, wie das Veterinäramt seine eigenen Kontrollen auf Wirksamkeit mittels 
„Eigenkontrollen“ überprüft. Sowohl zu den Kontrollen als auch zu den Verifizierungs-
maßnahmen werden die Kontrollberichte an die Fachaufsicht zu senden sein. 
 
Im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind 5 handwerklich strukturierte Schlachtbetriebe und 
57 handwerklich strukturiere Lebensmittelbetriebe ansässig, welche nach EU-Recht 
zugelassen sind und unter die risikobasierten, regelmäßigen Kontrollen fallen.  
Die Kontrollen beinhalten die Überprüfung der Einhaltung der baulichen, personellen, 
hygienischen und konzeptionellen Vorgaben des EU-Lebensmittelrechts in dem jeweili-
gen Betrieb. Bei den Schlachtbetrieben kommt noch die Überprüfung der Einhaltung der 
Vorgaben des EU-Tierschutzrechts bei der Schlachtung dazu.  
 
Die Schlachttier- und Fleischuntersuchung in den Schlachtbetrieben wird von nebenbe-
ruflich angestellten praktizierenden Tierärzten durchgeführt. Neben den eigenen Über-
wachungsaufgaben wird vom Veterinäramt erwartet, dass es regelmäßig prüft, ob das 
beauftragte Personal seinen Aufgaben in Schlachtbetrieben und in Herkunftsbetrieben 
sachgerecht, rechtskonform und vollumfänglich nachkommt. Diese Überprüfungen sind 
zu dokumentieren. 
 
Der bekannte Mangel an geeignetem nebenamtlichen Fleischbeschaupersonal lässt 
zudem erwarten, dass die Aufgaben in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung ver-
mehrt von Tierärztinnen und Tierärzten des Veterinäramts zusätzlich zu den sonstigen 
Aufgaben wahrzunehmen sein werden. Zudem haben die Vorkommnisse in der 
Schlachterei in Flintbek dazu geführt, dass das Fleischbeschaupersonal zutiefst verun-
sichert ist. Zwei Tierärzte haben bereits angekündigt, dass sie eine Kündigung in Erwä-
gung ziehen. Da nicht zu erwarten ist, dass sich neues Personal aus den Tierarztpraxen 
im Kreisgebiet finden wird, welches diese Aufgaben übernehmen möchte, wird die Auf-
gabe am Personal des Veterinäramtes hängen bleiben. 
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Derzeit werden die tierärztlichen Aufgaben in der Lebensmittelüberwachung und 
Schlachttier- und Fleischhygiene von 1.6 Stellenanteilen (gerechnet auf ein Vollzeit-
äquivalent) wahrgenommen. 
Ohne zusätzliches Personal wird es dem Fachdienst 2.4 zukünftig nicht möglich sein, 
den gestiegenen und voraussichtlich weiter steigenden Anforderungen der Fachaufsicht 
an die Überwachung in angemessenem Umfang gerecht zu werden. 
 
Es wird für dringend erforderlich gehalten, im FD 2.4 eine zusätzliche Tierarztstelle für 
den Bereich der Lebensmittelüberwachung und Schlachttier- und Fleischuntersuchung 
zu schaffen. 
 
 
 
II Lebensmittelkontrolleurin/Lebensmittelkontrolleur für das Sachgebiet Lebens-
mittelüberwachung 
 
Für das Jahr 2022 stellt sich die Situation in der Lebensmittelüberwachung im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde wie folgt dar:  
 
Im Veterinäramt gibt es 4 Planstellen für die Lebensmittelkontrolle, von denen 3 Stellen 
mit ausgebildeten Lebensmittelkontrolleuren besetzt sind. Der Fortzubildende Kontrol-
leur wird voraussichtlich im August 2023 die Ausbildung beenden 
Im Kreis sind 3650 Betriebe ansässig, die nach Lebensmittelrecht durch die Lebensmit-
telkontrolleure zu überwachen sind. Der vom MLLEV jährlich aufgestellte Probenplan 
sieht in diesem Jahr für den Kreis ein Probensoll von 712 Proben vor, die bei Herstel-
lern und im Handel zu ziehen sind.  
Aufgeteilt auf vier Planstellen heißt das, dass jeder Kontrolleur in diesem Jahr 912 Be-
triebe zu betreuen hat und 178 Proben im Rahmen des nationalen Probenplans ziehen 
muss.  
Die 3 Lebensmittelkontrolleure haben bisher 1265 Kontrollen durchgeführt und 549 
Proben gemäß Probenplan sowie zusätzlich 44 Proben aufgrund von Verbraucherbe-
schwerden gezogen. 
 
Es ist nicht möglich, mit dem vorhandenen Personal der hohen Anzahl von Betrieben 
gerecht zu werden. Die sowohl praktische als auch theoretische Unterweisung des 
Fortzubildenden bindet zusätzlich Kapazitäten.  
 
Die Ausstattung mit Lebensmittelkontrolleuren in anderen Kreisen ist in der nachfolgen-
den Tabelle dargestellt: 
 
Kreis Plö PI HEI RZ OH SE OD SL IZ NF RD 
Zahl 
Kontr. 

5 8 5 5 5 9 6 6 5 7 4 

 
Aus dieser Tabelle geht hervor, dass der Kreis RD sehr bescheiden ausgestattet ist. 
 
Die Lebensmittelkontrolleure im FD 2.4 sind an Ihrer Belastungsgrenze angekommen. 
Das Team sollte dringend durch eine zusätzliche Stelle verstärkt werden.  
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III Stelle Sachbearbeitung Tiergesundheit 
 
Die Vorgänge in den Sachgebieten Tierseuchen und Tierschutz werden zunehmend 
aufwändiger und komplexer. Das neue Animal Health Law der EU umfasst seit 2019 
etwa 60 neue Verordnungen und Delegierte Verordnungen und es werden ständig 
mehr. Die Verwaltungsvorgänge werden nicht einfacher und  weniger bürokratisch, 
sondern umfangreicher und vor allem unübersichtlicher. Für Ordnungsverfügungen oder 
Allgemeinverfügungen im Tierseuchenrecht müssen für deren Erarbeitung zum Teil 10 
verschiedene EU-Verordnungen zugrunde gelegt werden und mit dem nationalen Recht 
verglichen werden. Aus dieser Prüfung ergeben sich dann die verschiedenen anzuord-
nenden Maßnahmen für den Seuchenbetrieb und die Tierhalter in den Restriktionszo-
nen. Bereits gefertigte Verfügungen können oft nicht für einen zu einem späteren Zeit-
punkt eingetretenen Tierseuchenfall übernommen werden, da das Animal Health Law 
ständig verändert wird. Delegierte Verordnungen bzw. deren Anhänge werden manch-
mal nach wenigen Monaten verändert, sodass ein Abgleich der geltenden Rechtslage 
bei jedem auftretenden Fall neu erfolgen muss. 
 
Entschädigungsantrage von Tierhaltern, welche im Veterinäramt bearbeitet werden 
müssen, haben inzwischen einen Umfang von mindestens 30 Seiten pro Antrag. Die 
Bearbeitung erfolgte bisher durch die mit dem Sachgebiet Tiergesundheit befassten 
Tierärzte, verschlingen aber inzwischen derart viel Zeit, die für die Tätigkeiten in den 
Seuchen- oder Kontaktbetrieben sowie für die Untersuchungen der Tierhaltungen in 
den Restriktionszonen fehlt. Gleichzeitig unterliegen die vom Veterinäramt zu veranlas-
senden und zu dokumentierenden Maßnahmen einem engen Zeitrahmen, welcher von 
der EU nicht nur vorgegeben, sondern vom Fachministerium auch streng überwacht 
wird. 
 
Im Sachgebiet Tierschutz spielen seit einiger Zeit der illegale Hundehandel und die 
neuen Vorgaben des Bundes zum Thema Qualzuchten eine immer größere Rolle. Der 
Arbeitsaufwand bei auftretenden Fällen ist hoch, sodass eine Unterstützung der Tierärz-
te bei Verwaltungstätigkeiten dringend notwendig wäre. 
 
Eine Stelle Sachbearbeitung könnte die Tierärzte im Bereich Tiergesundheit unterstüt-
zen und würde dazu beitragen, dass die Fälle in der vorgegebenen Zeit bearbeitet wer-
den. 
 
 
 
Dr. Freitag 
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